
 Leipziger Amtsblatt
Liebe Leipzigerinnen 
und Leipziger,

Burkhard 
Jung

es ist wie ein Déjà-vu: Wir alle hatten 
im vergangenen Jahr so sehr gehofft, 
dass die massiven Einschränkungen zum 
Weihnachtsfest etwas Einmaliges sind. Es 
ist anders gekommen, das Virus hat uns 
weiter im Griff. Noch immer leiden tau-
sende Menschen auch in Leipzig unter 
dem Coronavirus, unsere Kliniken arbei-
ten an der Belastungsgrenze oder auch 
schon darüber hinaus. 
Dabei geben die allermeisten Menschen 
in Leipzig ihr Bestes, damit wir den 
Kampf gegen das Virus gewinnen. Wir 
haben in Leipzig mit die höchste Impf-
quote in Sachsen, unsere Inzidenz ist im 
Landesvergleich gering. Das ist auch Ihr 
Verdienst. Ich möchte all denen danken, 
die sich rücksichtsvoll verhalten, die sich 
selbst und andere schützen. 
Wirtschaftlich betrachtet war das zurück-
liegende Jahr für Leipzig ein gutes. Un-
sere Gewerbesteuereinnahmen entwi-
ckeln sich besser als zunächst erwartet, 
der Arbeitsmarkt ist mehr als robust – 
in vielen Branchen herrscht Fachkräfte-
mangel. Im September konnten wir den 
Grundstein für das Beiersdorf-Werk im 
Norden der Stadt legen. 
Sorgen muss uns die Situation der Innen-
stadt bereiten. Die Corona-Krise hat hier 
ihre Spuren hinterlassen, der Online-Han-
del setzt den Einzelhändlern massiv zu. 
Wir sind erste Schritte gegangen, unter 
anderem wird ein City-Manager neue  
Ideen für die Innenstadt entwickeln und 
umsetzen. Mit einer Million Euro, die wir 
kurzfristig zur Verfügung gestellt haben, 
wollen wir neue Wege für unsere Innen-
stadt suchen. Und der Bund hat uns 4,8 
Millionen Euro Fördermittel bewilligt, 
um diese Entwicklung zu beschleunigen. 
Wir werden den wegfallenden Handel 
aber nicht immer durch neuen Handel 
ersetzen können, ein Teil des Einkaufens 
wird weiterhin online geschehen. Jenseits 
des Shoppings wollen wir eine attraktive 
Innenstadt entwickeln mit Kultur, Gast-
ronomie, Unterhaltung und einem Um-
feld mit viel Grün und weniger Verkehr, 
in dem sich Menschen wohl fühlen
Das alles wird aber nur gehen, wenn wir 
endlich diese furchtbare Pandemie über-
winden. Und so wie die Lage im Moment 
ist, gibt es nur einen Weg dorthin: imp-
fen, impfen, impfen. Wir als Stadt brin-
gen uns ein und stellen das Stadtbüro 
und die Oper als Impfpunkt zur Verfü-
gung und erhöhen damit unser Impfan-
gebot. Und ich bitte auch Sie, wenn Sie 
es noch nicht getan haben: Lassen Sie 
sich impfen!
Kann man nach diesem Corona-Jahr eine 
frohe Weihnacht wünschen? Ja, gerade 
in diesem Jahr! Wir alle sehnen uns nach 
ein paar Tagen Ruhe und Einkehr. Ich 
wünsche Ihnen ein frohes Fest, kommen 
Sie gut ins neue Jahr und lassen Sie uns 
2022 mit neuem Optimismus beginnen.

Warmlaufen in der Oper: Am 10. Dezember testeten die Teams die Impfstrecke, um für den Start 
in der vergangenen Woche gut gerüstet zu  sein.  Foto: Oper Leipzig / Tom Schulze

Bowling-Zeitzeugen gesucht Langes gemeinsames Lernen Skate-Paradies eröffnet
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Theatermacherinnen  
planen Hörspaziergänge durch 
Bowlingtreff vor dem Umbau

Vicki Felthaus im Gespräch 
über die Einrichtung von  
Gemeinschaftsschulen in Leipzig

Attraktion und Aktion pur 
verspricht die neu gestaltete 
Grünauer Anlage „Parkallee“ 

Bekanntmachung Bekanntmachung Aktuelles auf leipzig.de
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Durchführungsfristen für sechs  
Sanierungsgebiete verlängert

Verkauf von Wertmarken / 
Weihnachtsbaumablageplätze 

Zweite Umfrage zu Leipzigs Stadtgrün 
und Gewässern läuft bis 31. Dezember

Erste kommunale Impfstelle in der Oper eröffnet

Um den Ansturm zu mildern 
und Wartezeiten auf eine Co-
rona-Impfung zu verkürzen, 
hat Leipzig seit 13. Dezember 
auch die Oper als neue und 
erste kommunale Impfstelle 
eingerichtet. Zudem erwar-
tet die Leipzigerinnen und 
Leipziger im Haus am Au-
gustusplatz ein umfassendes 
Beratungsangebot.  Wer sich 
impfen lassen möchte, aber 
noch offene Fragen hat, kann 
sie hier stellen. Unabhängig 
von einer Impfung und auch 
separiert vom eigentlichen 
Impfgeschehen nehmen sich 
Ärztinnen und Ärzte Zeit, 
geben Auskunft zu den Impf-
stoffen, deren Wirkung und 
Nutzen. 

„Ich bitte all diejenigen, die 
noch keine Corona-Schutz- 
impfung bekommen haben 
oder noch nicht vollständig 
geimpft sind, eine der vielen 
Gelegenheiten zu nutzen, 
die sich in Leipzig bieten“, 
wirbt Bürgermeister Thomas 
Fabian für das kommunale 
Impfangebot. Auch Opern-
intendant Prof. Ulf Schirmer 
sei froh, dass sich die Oper 
konkret in die Pandemiebe-
kämpfung einbringen könne. 
Sein Haus unterstützt mit 
Einlass- und Hilfspersonal, 

auch Mitglieder des Ensem-
bles engagieren sich.

Die Impfstelle öffnet  
Montag bis Freitag von 8 Uhr 
bis 15 Uhr ohne Termin und 
deckt damit besonders die 
Vormittagsstunden ab. Ein-
gesetzt sind zwei Impfteams, 
die je nach Verfügbarkeit die 
Vakzine von Biontech und 
Moderna an ab 18-Jährige 
verabreichen, dabei Erst-, 
Zweit- und Auffrischungs-
impfungen anbieten. Zu 

Leipzig kann 4,8 Millionen 
Euro Bundesfördermittel ein-
setzen, um die Innenstadt le-
bendiger zu gestalten. Anfang 
Dezember hatte der Bund 
erste Maßnahmen aus dem 
Förderprogramm „Zukunfts-
fähige Innenstädte und Zent-
ren“ bewilligt. Leipzig gehört 
zu den 238 Kommunen, die 
jetzt davon profitieren. 

„Wir sind sehr froh, dass 
der Bund uns unter die Arme 
greift, denn unsere Ideen kön-
nen wir finanziell allein nicht 
schultern“, betont Clemens 
Schülke, Leiter des Amtes 
für Wirtschaftsförderung und 
kommissarischer Leiter des 
Wirtschaftsdezernates. 

Im Sommer hatte die Stadt 
eine Projektskizze beim Bund 
eingereicht, jetzt arbeitet 
die Wirtschaftsförderung 
gemeinsam mit den Ämtern 
den konkreten Antrag aus. 
Erste Ideen dazu liegen auf 
dem Tisch: Die Stadt überlegt, 
eine Außen-Sportanlage in 
der City zu installieren oder 
das Areal am Schwanenteich 
mit einem Café an der Rück-
seite der Oper attraktiver zu 
machen. 

Leipzigs Innenstadt ist sehr 
kompakt und besticht heute 
durch die Verbindung von 

Finanzspritze für  
neuen Innenstadt-Mix

Ihr Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Gastronomie, Handel, Kultur, 
Wohnen. Doch gerade dem 
Einzelhandel hat der Lock-
down stark zugesetzt. Schon 
vor der Pandemie litten viele 
Händler zunehmend unter 
dem Online-Geschäft – dieser 
Trend hat sich  jetzt potenziert. 
„Handel allein wird künftig 
als Zugpferd nicht mehr 
reichen. Wir müssen weitere 
Gründe für Leipzigerinnen 
und Leipziger schaffen, die 
Innenstadt zu besuchen. Da-
bei geht es um neue Nut-
zungskonzepte und einen 
vielfältigen Mix, den wir mit 
Vermietern, Unternehmen 
und der Kultur neu denken 
wollen“, so Schülke. 

Maßgeblich beteiligt am 
Zustandekommen des För-
derprogramms war Leipzigs 
OBM Burkhard Jung. Als 
Städtetagspräsident hatte er  
immer wieder für ein Bundes-
programm geworben, das die 
Zukunftsfähigkeit der Innen-
städte fördert. Ursprünglich 
waren 25 Millionen Euro 
dafür vorgesehen. Im Sommer 
hatte der Bund dann aber um 
das Zehnfache auf 250 Millio-
nen Euro aufgestockt.

 Für die Umsetzung ihrer 
Projekte haben die Kommu-
nen bis 2025 Zeit. ■

Unabhängig von der Impfung: Ärzte beraten unentschlossene Menschen

erreichen ist die Impfstelle 
über den Seiteneingang beim 
Operncafé in der Goethe-
straße. Barrierefrei gelangen 
Leipzigerinnen und Leipziger 
über den Bühneneingang 
Goethestraße zum Impfen.

Um dieses kommunale 
Impfzentrum schnell auf die 
Beine zu stellen, haben Stadt, 
Oper, Deutsches Rotes Kreuz 
(DRK) und der Kommuna-
le Eigenbetrieb Engelsdorf 
(KEE) Hand in Hand gear-

beitet. Die Stadt hat Räume 
und das Personal akquiriert, 
DRK und KEE haben  ihre 
gesammelten Erfahrungen 
vom Betrieb der mobilen 
Impfstellen im Auftrag des 
Sächsischen Sozialministeri-
ums in die Waagschale ge-
worfen und den Mitstreitern 
bei der Einarbeitung geholfen. 

Eine Übersicht Leipziger 
Impfstellen und Öffnungszei-
ten gibt es auf Seite 2 dieser 
Amtsblatt-Ausgabe. ■

Stadt organisiert Bürgerservice neu
Neue Online-Vereinbarung für Behördentermine startet / Bürgersprechstunde zum neuen Bürgerservice am 10. Januar 2022

Die Stadt richtet ihren Bür-
gerservice neu aus und 
ist mit einem wichtigen 
Baustein gestartet: der On-
line-Terminvereinbarung 
über ein neues, künftig für 
alle Ämter einheitliches 
System.  Zum Umbau der 
Dienstleistungen gehört 
ab Januar auch das neue 
Amt Bürgerservice. In einer 
digitalen Bürgersprech-
stunde am 10. Januar will 
die Verwaltung ihre neuen 
Angebote vorstellen.

Intern reibungslosere Ab-
läufe, nach außen mehr und 
bessere digitale Leistungen 
für Bürgerinnen und Bürger 
– so will die Verwaltung ab 
Januar 2022  ihren Bürgerser-
vice aufbauen. 

Online-Terminvereinbarung

Den Auftakt macht jetzt die 
bürgerfreundlichere On-
line-Terminvereinbarung. 
Unter der Adresse https://
terminvereinbarung.leipzig.
de können ab sofort Termine 
für Januar 2022 gebucht 
werden, sukzessive werden 
jeweils neue Termine im Sys-
tem freigeschaltet. Wer jetzt 
einen Termin vereinbaren 
möchte, wählt ein Anlie-
gen aus und bekommt den 
frühestmöglichen Termin 

dafür in jedem Bürgeramt 
angezeigt. Ist der Termin 
ausgesucht, sendet die Stadt 
neu auch per E-Mail eine 
Terminbestätigung und eine 
Terminerinnerung. Wer ab-
sagen muss, findet den Link 
für eine Stornierung sofort 
in der Bestätigungsmail. Bu-
chungen funktionieren jetzt 
auch über mobile Endgeräte 

und barrierearm. Nach wie 
vor können Leipzigerinnen 
und Leipziger ihre Termine 
aber auch über das Bürgerte-
lefon 123-0 oder die einheit-
liche Behördennummer 115 
vereinbaren.

„Bisher haben Ämter die-
sen Service unterschiedlich 
gehandhabt, verschiedene 
Systeme genutzt. Jetzt treten 

wir einheitlich, modern  und 
nutzerfreundlich auf“, sagt 
Verwaltungsbürgermeister 
Ulrich Hörning. Um das 
Terminmanagement weiter 
zu verbessern, gehen ab Ja-
nuar in allen Bürgerämtern 
und der Kfz-Zulassungs-
stelle moderne und digitale 
Aufrufsysteme in Betrieb, 
die helfen, den Besucher-

verkehr besser zu steuern.  
Terminkunden erhalten mit 
ihrer Bestätigungsmail eine 
Terminnummer und zum 
Test an einigen Standorten 
auch einen QR-Code. Sowohl 
mit dem Code als auch mit 
der Nummer können sie vor 
Ort einchecken. Ist eine Bear-
beiterin oder ein Bearbeiter 
frei, werden die Kundinnen 

und Kunden auch früher als 
vereinbart aufgerufen und 
können Wartezeiten sparen.

Amt Bürgerservice

Eingesetzt wird die neue On-
line-Terminvergabe zuerst 
im Amt Bürgerservice. Dieses 
neu gebildete Amt vereint die 
Bürgerämter, das Bürgertele-
fon,  die Melde- und Passbe-
hörde und das Standesamt. 
Örtlich ändert sich für die 
Leipziger damit erst einmal 
nichts – alle Dienstleistungen 
gibt es an gewohnter Stelle. 
Ein verändertes Gesicht zeigt 
der Service aber schon:  „Mei-
ne Stadt, ein Service“ – unter 
diesem Slogan, verbunden 
mit neuem Logo (re. unten 
im Foto), soll er firmieren und 
innerhalb der Verwaltung 
Effekte bei der Zusammen-
arbeit der Ämter bringen. 

Am 10. Januar, 18 bis 
20 Uhr, will Verwaltungs-
bürgermeister Ulrich Hör-
ning den neu ausgerichteten 
Service in einer digitalen 
Bürgersprechstunde via MS 
Teams vorstellen und mit 
Leipzigerinnen und Leip-
zigern dazu ins Gespräch 
kommen. Wer teilnehmen 
möchte, meldet sich bis  
zum 3. Januar 2022 unter 
buergerservice2030@leipzig.
de an. ■

Bürgeramt Gohlis-Center: Hier und auch in den anderen Bürgerämtern ist die neue Aufrufanlage bereits installiert, Kundinnen und Kun-
den mit Termin können am Wartemarkendrucker einchecken.  Foto: Stadt Leipzig/M. Berger

Nummer 23 31. Jahrgang18. Dezember 2021 

https://terminvereinbarung.leipzig.de
https://terminvereinbarung.leipzig.de
https://terminvereinbarung.leipzig.de
mailto:buergerservice2030%40leipzig.de?subject=
mailto:buergerservice2030%40leipzig.de?subject=


 

Bowling-Zeitzeugen gesucht
Theatermacherinnen planen Hörspaziergänge durch Bowlingtreff vor Umbau

Mystische Stimmung: Bevor die unterirdischen Hallen des ehemaligen Bowlingtreffs zum Naturkundemuseum umgebaut werden, soll 
es hier Hörspaziergänge mit Erinnerungen früherer Besucher geben. Foto: Naturkundemuseum

Noch einmal Bowling-Atmo-
sphäre schnuppern – das haben 
sich die Theatermacherinnen 
Marlen Riedel und Johanna 
Dieme mit dem Projekt Hör-
spaziergänge im früheren 
Bowlingtreff vorgenommen. 
Bevor das vor allem unterir-
disch beindruckende Bauwerk 
zum Naturkundemuseum 
wird, sollen Besucher in dessen 
Geschichte eintauchen. Dafür 
werden Zeitzeugen gesucht.

„Wir wollen verlassene Orte in 
Leipzig noch einmal neu entde-
cken, bevor sie sich verändern. 

Über den Bowlingtreff waren 
wir schon lange gestolpert. Es 
ist faszinierend, dass er in das 
alte Umspannwerk eingebaut 
wurde, das 16 Meter unter der 
Stadt liegt“, sagt Marlen Rie-
del, die das Konzept mit ihrer 
Projektpartnerin schon 2018 bei 
den „Verschlungenen Dörfern“ 
angewandt hat.

Die Idee: 20 bis 50 Besucher 
sollen mit Kopfhörern durch 
den Bowlingtreff gehen – auf 
dem Ohr die Geschichten von 
Zeitzeugen, die den Ort noch 
lebendig erlebt haben. „Wir 
suchen Interviewpartner, die 
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Die Glückwünsche der Stadt 
gingen an folgende Jubila- 
re: Ihren 100. Geburtstag 
feierten Irmgard Leipart am 
10., Gertrud Dobberke am 
12. und Heinz Antusch am 
14. Dezember. 101 Jahre alt 
wurden Elfriede May am 6., 
Ursula Michael und Annelie-
se Ulrich am 8., Gerda Geit-
ling am 14. und Herta Fried-
rich am 17. Dezember. Alfred 
Kühn feierte am 9. Dezem-
ber 102. Geburtstag. Allen 
viel Glück und Gesundheit! ■

Die Stadt gratuliert 

Weihnachtsmann überrascht Kinder in Grünau
In der Woche vor Weihnachten 
beschert der Weihnachtsmann 
mit seinem Lastenrad vielen 
Kindern in Grünau eine kleine 
Freude. Das Soziokulturelle 
Zentrum „Komm-Haus“ über-
rascht Familien mit wenig Geld 
mit liebevoll hergerichteten 
Geschenken. Als Belohnung 
erhält er vorgetragene Gedichte, 
Reime und Weihnachtslieder.

Im vergangenen Jahr erfreute 
er fast 20 Kinder mit einer klei-
nen Aufmerksamkeit. Um diese 
Aktion zu ermöglichen, ruft 
das Komm-Haus zum Spenden 
auf. Bis 20. Dezember können 
Spielzeug, Technik oder Bücher 
für Kinder im Alter zwischen 

1 und 16 Jahren abgegeben 
werden. Geldspenden unter 
www.kommhaus.de/spenden,  
Stichwort „Grünauer Weih-
nachtsmann“, sind ebenfalls 
möglich. Davon  werden kleine 
Weihnachtsgeschenke für die 
Kinder gekauft und verpackt.

Eltern mit wenig Geld für 
Weihnachtsgeschenke (Nach-
weis von ALG II oder Leipzig-
Pass) können sich telefonisch  
(9 41 91 32), per E-Mail (kon-
takt@kommhaus.de) oder per-
sönlich melden. Benötigt wird 
der Name, das Alter, das Ge-
schlecht des Kindes sowie der 
Name der Eltern, die Adresse 
und eine Telefonnummer. ■

Höhere Zufriedenheit durch Bildung und Arbeit
Migrantenbefragung 2020: Gute Entwicklung in allen Gruppen / Diskriminierung bleibt Problem

96 719 Menschen mit Migrati-
onshintergrund leben derzeit 
in Leipzig – 16 Prozent der 
Stadtbevölkerung. Damit liegt 
Leipzig in etwa mittig zwischen 
dem Sachsen- (8,5 Prozent) und 
dem Bundesdurchschnitt (26 
Prozent) – Tendenz steigend. 

Steigend ist auch das Wohl-
befinden dieser Leipziger, so 
das Ergebnis der Migrantenbe-
fragung 2020, die jetzt vom Amt 
für Statistik und Wahlen und 
dem Referat für Migration und 
Integration vorgestellt wurde. 
5000 Migranten aus den 25 am 
häufigsten in Leipzig vertrete-
nen Nationen wurden zu den 
Themen Bildung, Arbeit und 
Zufriedenheit befragt. Ergeb-

D a s  S c h a u s p i e l 
Leipzig ist im kom-
menden Jahr erneut 
Partnertheater der 
Autorinnentheater-
tage am Deutschen 
Theater Berlin. Das 
Festival öffnet vom 
8. bis 18. Juni 2022 
zum 25. Mal. Das 
Schauspiel Leipzig 
übernimmt in diesem 
Rahmen die Urauffüh-
rung des Textes „Fischer Fritz“ 
von Raphaela Bardutzky am 
18. Juni 2022 – einer der drei 
Gewinnertexte, die die Jury 
ausgewählt hat. 

In ihrer Begründung schreibt 
diese: „Fischerei, Haar- und Al-
tenpflege. Raphaela Bardutzky 
verwebt in ihrem Stück unter-
schiedliche Sprachwelten. Da-
bei wechselt dieser Text immer 
wieder zwischen Deutsch, Baye-

risch und Polnisch. Der 
titelgebende Zungen-
brecher wird hier zum 
Programm und doch 
schafft die Autorin es, 
diese Geschichte um 
eine polnische 24-Stun-
den-Pflegerin, die zu 
einem Fischer namens 
Fritz in die bayerische 
Provinz zieht, um ihn 
zu pflegen, in ein fein-
maschiges sprachli-

ches Gewand zu kleiden, das 
von den Herausforderungen 
der Pflege, vom Generatio-
nenkonflikt und den prekären 
Arbeitssituationen in diesem 
Bereich spricht.“ 

Bardutzky studierte Schau-
spieldramaturgie, Philosophie 
und Literaturwissenschaft 
und gibt neben dem Texten ihr 
Wissen in Workshops weiter. 
Sie lebt in München. ■ 

Parallel zur neuen Impfstelle in 
der Oper Leipzig (s. S. 1) wird in 
Leipzig von Montag bis Samstag 
an weiteren Standorten geimpft. 
Das DRK betreibt diese im 
Auftrag des Sächsischen Sozi-
alministeriums. Ein Überblick:
• Paunsdorf Center, Pauns-

dorfer Allee 1, 04329 Leipzig, 
Montag-Samstag, 11-19 Uhr

• Moritzhof, Zwickauer Str. 
125-129, 04279 Leipzig, Mon-
tag-Samstag, 10-18 Uhr

• Promenaden Hauptbahn-
hof, Untergeschoss West-
seite, 04109 Leipzig, Mon-
tag-Samstag, 11-19 Uhr

• Höfe am Brühl, Brühl 1, 04109 
Leipzig, Montag-Samstag, 
11-19 Uhr

• Allee Center, Ludwigsbur-
ger Straße, 04209 Leipzig, 
Montag-Samstag, 10-18 Uhr

• Quarterback Immobilien 
Arena, Am Sportforum 
2, 04105 Leipzig, Mon-
tag-Samstag, 12-20 Uhr 
(Impfwillige werden mit 
vorab gebuchtem Termin 
priorisiert.)

• Stadtbüro, Burgplatz 1, 04109 
Leipzig, Montag-Samstag, 
11-19 Uhr (Impfwillige wer-
den mit vorab gebuchtem 
Termin priorisiert.)

• Erich-Zeigner-Haus, Zscho- 
chersche Straße 21, 04229 
Leipzig, Montag, 10-18 Uhr

• Amtsgericht Leipzig, Bern-
hard-Göring-Straße 64, 
04275 Leipzig, Dienstag, 
10-18 Uhr

• Solidarisches Gesundheits-
zentrum e.V., Taubestraße 
2, 04347 Leipzig, Mittwoch, 
10-18 Uhr

• Kommunaler Eigenbetrieb 
Leipzig/Engelsdorf, Holz-
häuser Straße 72, 04299 
Leipzig, Freitag, 10-17 Uhr

• Beratungsraum Pflegenetz-
werk Leipzig e.V., Dornber-
gerstraße 2, 04315 Leipzig, 
Samstag, 10-18 Uhr

Aktuelle Informationen zu den 
Standorten gibt es unter www.
leipzig.de/corona-impfung. ■

Impfstellen  
im Überblick

Schauspiel Partnertheater 
bei Autorinnentagen

Personen mit Migrationshintergrund und ausländische Staatsangehörige in
Leipzig 2010 bis 2020

jeweils Personen mit Hauptwohnsitz
Amt für Statistik und Wahlen Leipzig, Melderegister/Ordnungsamt Leipzig
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Personen mit Migrationshintergrund, darunter: keine deutsche Staatsangehörigkeit

Anteil Migrationshintergrund, darunter: Ausländeranteil

Der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund in Leipzig 
steigt seit 2010 stetig an. Grafik: Stadt Leipzig

■ Glückwünsche

■ Auf einen Blick

Weihnachtsbaum  
oder Witzfigur?

■ Stadtarchiv digital

Lotter-Gesellschaft: Festschrift zum Jubiläum
Am 3. Dezember hat die Hie-
ronymus-Lotter-Gesellschaft 
ihr 25. Jubiläum gefeiert. 1996 
gründeten 21 Frauen und Män-
ner, darunter Leipzigs späterer 
OBM Burkhard Jung und der 
damalige Museumsdirektor 
Dr. Volker Rodekamp, im Alten 
Rathaus die Fördergesellschaft 

des Stadtgeschichtlichen Mu-
seums. Knapp 500 000 Euro 
haben die Lotteraner seitdem 
gesammelt. Darunter befanden 
sich große Projekte wie der Er-
werb einer der bedeutendsten 
Privatsammlungen zu Felix 
Mendelssohn Bartholdy, die 
Restaurierung des historischen 

nis: Die Lebenszufriedenheit 
liegt sogar höher als bei den 
Deutschen. Die Gründe sind 
vielfältig: Die Befragten blei-

Klimafreundlich: Mit dem Lastenrad bringt der Weihnachtsmann 
die Geschenke nach Grünau.  Foto: Komm-Haus

Stadtmodells aus dem Festsaal 
des Alten Rathauses oder aktu-
ell die Restaurierung des knapp 
500 Jahre alten Ratsschranks aus 
der Ratsstube. 

Statt des lange geplanten 
Festaktes in der Alten Handels-
börse gibt es eine Festschrift. 
„25 Jahre in drei Kapiteln 

Schulen laden ein
An den Leipziger Schulen 
sind 2022 wieder Tage der 
offenen Tür für Kinder und 
Eltern geplant. Alle Termi-
ne für die verschiedenen 
Schulformen sind unter 
www.leipzig.de/jugend-fa 
milie-und-soziales/schu 
len-und-bildung/schulen/
tage-der-offenen-tuer zu 
finden. ■

Schauspiel online
Das Schauspiel Leipzig er-
weitert sein Online-Ange-
bot im Dezember: Neben 
dem Theaterfilm „Wider-
stand“ und dem szeni-
schen Projekt „Die Leiden 
des jungen Azzlack“ ist 
auch der Vierteiler „k.“ 
nach Texten von Franz 
Kafka im Stream zu sehen. 
Den Audiowalk „Stand-
ortbestimmungen“ gibt es 
als Gratis-Download, al-
les unter schauspiel-leip
zig.de. ■

den Ort von Besuchen kennen, 
mit aufgebaut oder dort gear-
beitet haben“, sagt Riedel. Fünf 
Interviews sind schon geführt, 
mindestens noch einmal so viele 
sollen dazukommen. Das geht 
digital oder persönlich, je nach 
Wunsch der Zeitzeugen.

Das Naturkundemuseum 
fand die Idee so gut, dass sie 
dem Verein Freiraus e. V., mit 
dem die beiden Frauen das 
Projekt umsetzen, gestattet 
haben, den Bowlingtreff dafür 
zu nutzen. Das Kulturamt der 
Stadt Leipzig fördert zudem 
das Vorhaben. Frühestens im 

Mai 2022 soll es mit geplanten 
sieben Rundgängen über die 
Bühne gehen.

Dafür werden außerdem  
Darsteller gesucht, die sich 
während der Rundgänge als 
Personal hinter die frühere 
Bar oder die Schuhausleihe 
stellen, um das Erlebnis noch 
echter zu machen. Wer sich 
daran beteiligen möchte oder 
eine spannende Geschichte 
aus der Zeit des Bowlingtreffs 
zu erzählen hat, meldet sich 
unter Tel. 0172/5 65 26 72 oder 
bowlingtreff.leipzig@gmail.
com. ■

Der Leipziger Buch-
preis zur Europäischen 
Verständigung 2022 
wird dem österrei-
chischen Schriftsteller 
und unermüdlichen 
Aufklärer Karl-Mar-
kus Gauß für sein 
Buch „Die unaufhör-
liche Wanderung: Re-
portagen“ verliehen. 
Das Buch versammelt 
feinfühlige Geschichten von 
besonderen Orten und Men-
schen in Europa. Es erschien im 
Oktober 2020 im Paul Zsolnay 
Verlag Wien. 

Der Preis wird zur Eröff-
nung der Leipziger Buchmesse 
am Abend des 16. März 2022 
im Gewandhaus zu Leipzig 
verliehen. Die Laudatio hält die 
österreichische Germanistin, 
Literaturkritikerin und Essay-
istin Daniela Strigl.

In der Begründung der 
Jury heißt es unter anderem: 
„Wenn Karl-Markus Gauß an 
Europa denkt, dann denkt er 
über die Minderheiten nach, 

die sich immer noch 
in den Rissen dieses 
einsturzgefährdeten 
Gebäudes halten: über 
die Bewohner der Zips 
und der Batschka, 
über die chaldäischen 
Christen, die sich As-
syrer nennen, über die 
Aromunen im Norden 
Griechenlands, Bulga-
rien, Nordmazedoni-

en und Albanien oder über die 
Roma. Kaum einer hat sich so 
klar gegen Rechtspopulismus 
ausgesprochen und sich so 
deutlich für eine humane 
Flüchtlingspolitik eingesetzt. 
Wenn er nicht unterwegs 
ist, schreibt er in Salzburg 
Reiseberichte über seine un-
aufhörlichen Wanderungen, 
die in mehr als zehn Büchern 
vorliegen.“

Der Preis, seit 1994 jährlich 
vergeben und mit 20 000 Euro 
dotiert, zählt zu den wichtigs-
ten Literaturauszeichnungen in 
Deutschland. Mehr dazu unter 
www.leipzig.de/buchpreis. ■

Buchpreis Europäische  
Verständigung an Gauß
Österreichischer Schriftsteller geehrt

auf 172 Seiten, voll mit teils 
lustigen, teils überraschenden 
Geschichten rund um unsere 
Gesellschaft, das Museum und 
die Leipziger Kultur“, sagt 
Lotter-Chef Eric Buchmann. Für 
zehn Euro ist sie unter info@
lotter-gesellschaft.de oder Tel. 
0176 / 6 72 38 47 zu haben. ■

Karl-Markus Gauß
 Foto: Kurt Kaindl 

Raphaela Bar- 
dutzky.  Foto: Jean-
 Marc Turmsell 

kritisch-ungläubigem Blick 
betrachtet er den etwas unstet 
gewachsenen Baum, den ihm 
der Händler präsentiert – be-
reit, mit dem Beil in der Hand 
noch einige krumme Äste zu 
entfernen.

Die Szene hat der Fotograf 
im Dezember 1934 am Weih-
nachtsbaumverkauf auf dem 
Augustusplatz festgehalten. 
Vielleicht kann jemand etwas 
zur Geschichte des Bildes bei-
tragen? Hinweise können per 
E-Mail an stadtarchiv@leip
zig.de oder per Post an Stadt 
Leipzig, Stadtarchiv, 04092 
Leipzig gesendet werden. ■

Das Stadtarchiv Leipzig di-
gitalisiert fortwährend sein 
umfangreiches Fotoarchiv 
und stößt dabei immer wie-
der auf bildliche Schätze der 
Leipziger Vergangenheit. 
Knapp eine Woche vor dem 
Fest steht für viele noch der 
Weihnachtsbaumkauf an. 
Ein kritischer Blick auf Tan-
ne, Fichte und Co. war auch 
schon vor fast 90 Jahren Usus.

„Weihnachtsbaum oder Witz-
figur?“, scheint der kleine Jun-
ge mit der Bommelmütze auf 
der Aufnahme von Johannes 
Mühler sich zu fragen. Mit 

ben im Vergleich zur letzten 
Erhebung 2016 im Durchschnitt 
länger im Bildungssystem (11,5 
Jahre), sprechen öfter deutsch 

zu Hause (38 Prozent) und ha-
ben mehr Kontakt zu Deutschen 
ohne Migrationshintergrund 
(93 Prozent). Der durchschnitt-
liche Einkommensabstand zu 
Deutschen ist von 525 auf 370 
Euro im Monat geschrumpft.

Allerdings gibt es zwischen 
den Herkunftsregionen deut-
liche Lohnunterschiede – be-
sonders Menschen aus Syrien 
und muslimisch geprägten 
OIC-Ländern leben oft unter 
der Armutsgrenze. Und bei 
Wohnungs- und Arbeitssuche 
spüren mehr Befragte Diskrimi-
nierung aufgrund der Herkunft 
(32 Prozent). Alle Ergebnis-
se unter www.leipzig.de/ 
integration. ■

http://www.kommhaus.de/spenden
mailto:kontakt@kommhaus.de
mailto:kontakt@kommhaus.de
http://www.leipzig.de/corona-impfung
http://www.leipzig.de/corona-impfung
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/schulen-und-bildung/schulen/tage-der-offenen-tuer
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/schulen-und-bildung/schulen/tage-der-offenen-tuer
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/schulen-und-bildung/schulen/tage-der-offenen-tuer
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/schulen-und-bildung/schulen/tage-der-offenen-tuer
http://www.schauspiel-leipzig.de
http://www.schauspiel-leipzig.de
mailto:bowlingtreff.leipzig@gmail.com
mailto:bowlingtreff.leipzig@gmail.com
http://www.leipzig.de/buchpreis
http://www.leipzig.de/integration
http://www.leipzig.de/integration
mailto:stadtarchiv@leipzig.de


Gemeinschaftsschulen: Leipzig macht sich auf den Weg
Schulbürgermeisterin Vicki Felthaus im Gespräch über langes gemeinsames Lernen, neue pädagogische Konzepte und Raumprogramme

Bringt das Thema Gemeinschaftsschulen in Leipzig jetzt voran: Schulbürgermeisterin Vicki Felthaus.  Foto:  Eric Kemnitz

Die Stadt Leipzig plant am 
Dösner Weg den ersten Neu-
bau für eine Gemeinschafts-
schule. Die Einrichtung von 
Gemeinschaftsschulen wird 
jetzt möglich, weil Sachsen im 
vergangenen Jahr das Schulge-
setz geändert hat. Eltern haben 
nun das Wahlrecht zwischen 
den einzelnen Schularten. 

Gemeinschaftsschulen machen 
längeres gemeinsames Lernen 
möglich. Sie können entweder 
für alle Klassenstufen von eins 
bis zwölf oder von Klasse fünf 
bis zwölf eingerichtet werden. 
Voraussetzung ist mindestens 
die Vierzügigkeit in der fünften 
Klasse, ein Beschluss des Schul-
trägers und ein entsprechendes 
Schulprogramm. Schulbürger-
meisterin Vicki Felthaus sprach 
mit dem Leipziger Amtsblatt 
über die Pläne der Stadt.

Warum setzt Leipzig jetzt (auch) 
auf Gemeinschaftsschulen? 
Ganz klar, wir haben jetzt die 
gesetzlichen Möglichkeiten und 
haben auch ganz formal den ge-
setzlichen Auftrag bekommen. 
Für uns bietet sich die Chance, 
die Schullandschaft zu erwei-
tern, zu differenzieren und das 
Thema längeres gemeinsames 
Lernen nach vorn zu bringen. 
Auch hat der Stadtrat unmit-
telbar nach dem Beschluss des 
Freistaates Sachsen beschlossen, 
dass wir jeden Schulneubau 
auf die Möglichkeit für eine 
Gemeinschaftsschule untersu-
chen und auch die bestehenden 
Schulen daraufhin betrachten.

Was machen Gemeinschafts-
schulen anders als „normale“ 
Schulen?
Sie sind Schulen, die eine an-
dere Herangehensweise haben. 
Gemeinschaftsschulen ermög-
lichen eine späte Entscheidung 
über den angestrebten Schul-
abschluss – nicht schon in der 
vierten Klasse. Wir wollen sie als 
verbindliche Ganztagsschulen 
mit rhythmisiertem Schultag ge-
stalten, denn Kinder brauchen 
den Wechsel zwischen Aktivität 
und Ruhe sowohl geistig als 
auch körperlich. Damit unsere 
Schulen gute Schulen werden, 
sind nicht nur die von der 

Stadt zur Verfügung gestellten 
Gebäude wichtig, sondern 
Lehrerinnen und Lehrer, die 
das Konzept inhaltlich füllen. 
Das wird bei einer Gemein-
schaftsschule ganz entschei-
dend sein. Die Gespräche mit 
dem Kultusministerium und 
dem zuständigen Landesamt 
für Schule und Bildung (LaSuB) 
haben bereits begonnen. 

In anderen Bundesländern 
gibt es bereits seit Längerem 
Gemeinschaftsschulen. Schaut 
man sich dort etwas ab?
Ja, wir schauen uns in ande-
ren Bundesländern an, wie 
Gemeinschaftsschule funktio-
nieren kann. Kolleginnen und 
Kollegen vom Amt für Schule 
waren dafür bereits vor Ort in 
Jena. Wir haben gesehen, dass es 
nicht mit dem typischen Grund-
schule-Oberschule-Raumpro-
gramm getan ist. Wir müssen 
ganz andere Raumprogramme 
entwickeln, denn wir wollen 
in Flächen denken und nicht 
die klassische „Flurschule“. 
Mit unserem ersten Neubau 
am Dösner Weg wollen wir 
verschiedene Lernräume ein-

richten, sodass die Lehrerinnen 
und Lehrer die Möglichkeit 
bekommen, auch klassen- und 
jahrgangsübergreifend zu un-
terrichten. Es ist wichtig, kom-
petenzbezogen zu lehren und 
lernen zu können, Schule neu 
vom Kind und Jugendlichen 
her zu denken. Auf diesem Weg 
sind wir gerade.

Was wird das Besondere am 
Neubau am Dösner Weg sein? 
Am Dösner Weg möchten wir 
gern das Lernhauskonzept um-
setzen, da heißt, dass wir dort 
nicht in der Zahl der benötigten 
Klassenräume denken, sondern 
im genannten fächerübergrei-
fenden und jahrgangsüber-
greifenden Unterricht und die 
pädagogischen Aspekte von 
Anfang an mitdenken. 

Das ist ein möglicher Weg, 
um Gemeinschaftsschule umzu-
setzen. Dieser Weg muss nicht 
für andere Schulen im Bestand 
gleichermaßen gelten, die auch 
Interesse an einer Wandlung zur 
Gemeinschaftsschule haben. Da 
sind einerseits die vorhandenen 
Gegebenheiten des Gebäudes 
zu beachten und andererseits 

die Frage, in welchem Sozial-
raum die Gemeinschaftsschule 
liegt. Schulen werden stark 
davon beeinflusst, in welchem 
Umfeld sie sich befinden. Und 
genau das ist der Punkt: Wir 
werden Kinder aus dem sozia-
len Umfeld der Schule als auch 
aus dem übrigen Stadtgebiet 
willkommen heißen.

So bildet sich die Vielfalt 
unserer Gesellschaft schon in 
der Schule ab. Wir wollen, dass 
Kinder so lange wie möglich 
miteinander und voneinander 
lernen. Dabei kommt es immer 
auf engagierte Lehrkräfte an, die 
inklusive Konzepte entwickeln 
und leben. Hierbei bin ich sehr 
zuversichtlich, denn uns wird 
ein großes Interesse signalisiert.

 
Für die Lehrinhalte ist der Frei-
staat Sachsen zuständig. Was 
kann die Stadt beitragen?
Die Lehrpläne werden gerade 
jetzt vom Freistaat erarbeitet. 
Wir haben die Chance, dabei 
mitzuwirken und tun dies auch.

Wir versuchen außerdem, ei-
nen unterstützenden Akteurs - 
kreis aus Menschen aufzubau-
en, die bereits Erfahrungen mit 

Gemeinschaftsschule haben 
und das Thema vorantreiben 
wollen. In Leipzig ist viel Be-
geisterung und Lust darauf, 
Neues zu gestalten, bemerkbar. 
Das greifen wir auf.

Sind Gemeinschaftsschulen 
immer mit einem Neubau 
verbunden?
Nein. Einerseits haben wir ja 
bereits mit der Nachbarschafts-
schule eine Schule mit beson-
derem pädagogischem Profil, 
die – bis 2017 als Modellschule 
einer Gemeinschaftsschule – 
erfolgreich in der Tradition 
reformpädagogischer Schul-
versuche agiert. Andererseits 
können auch bestehende Schu-
len den Wunsch äußern, künftig 
als Gemeinschaftsschule zu 
arbeiten. Es gibt bereits jetzt 
Interesse seitens der Schulen. 
Und wir gehen unsererseits 
auch aktiv auf die Schulen zu.

Wer kann künftig die Gemein-
schaftsschule am Dösner Weg 
besuchen?
Die Schule wird offen sein für 
alle Leipziger Kinder. Auch für 
den Grundschulbereich gibt 

es keine Begrenzung auf einen 
Schulbezirk. Wir hoffen, dass 
sich viele Eltern dafür entschei-
den, ihr Kind in einer Gemein-
schaftsschule anzumelden.

Der Bau der Sechsfeld-Sport-
halle für die Schule am Dösner 
Weg wurde im Oktober in der 
Ratsversammlung beschlossen. 
Was ist das Besondere daran?
Ganz besonders ist: Der Neu-
bau wird eingeschossig in den 
Boden eingelassen und erhält 
eine Sportanlage auf dem Dach, 
die nach dem Schulsport dem 
öffentlichen Freizeitsport zur 
Verfügung stehen soll. Diese 
Sportanlage soll den aktuell 
bestehenden Sportplatz an der 
Tarostraße durch ein breiteres 
Sportangebot auf kleinerem 
Raum ersetzen. Der Sportplatz 
auf dem Dach erhält eine bar-
rierefreie breite Rampe, die, 
mit Sitzstufen kombiniert, als 
Tribüne für den öffentlichen 
Schulhof fungiert. Um mög-
lichst viel Grün zu erhalten, 
wird die Rampe über ein Teil-
stück der alten Semmelweis-
straße gebaut. 

Eine Sechsfeld-Sporthalle wäre 
ein Novum für Leipzig. Warum 
baut die Stadt hier so groß?
Das Gebäude teilt sich in 
zwei Dreifeld-Sporthallen, 
die über einen gemeinsamen 
Zugangsflur erschlossen wer-
den. Gegenwärtig besteht im 
Stadtbezirk Mitte ein Sporthal-
len-Defizit. Mit dem Umzug 
der Georg-Schumann-Ober-
schule an den deutsch-fran-
zösischen Bildungscampus 
„Franz“ in der Tarostraße 
werden hier mehr Sporthallen-
kapazitäten gebraucht. Daher 
soll die Sechsfeld-Sporthalle 
zukünftig nicht nur der geplan-
ten Gemeinschaftsschule zur 
Verfügung stehen, sondern ein 
Angebot für mehrere Schulen 
sein. Wir wollen so einerseits 
die schulische Versorgung ab-
sichern, zugleich aber auch das 
Angebot für den Vereins- sowie 
Individualsport verbessern. 
Hier bin ich auch dem Stadtrat 
dankbar, dass wir gemeinsam 
die Entscheidung für diese 
Sporthalle und den Campus 
treffen konnten. ■

Was sind  
Gemeinschafts-

schulen?
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Länger Schule, dafür mehr Freizeit

Ein mit Regenbogen bemalter 
Container mitten in Grünau 
macht seit April 2021 auf die 
Leipziger Modellschule, kurz 
Lemo, aufmerksam. Diese 
neue Schule in Trägerschaft des 
Leipziger Modell – Lebens- und 
Bildungsraum e. V. arbeitet  in 
Leipzig seit Schuljahresbeginn 
2021/22 als erste Gemein-
schaftsschule nach neuem Säch-
sischen Schulgesetz. Im Septem-
ber gestartet sind 50 Kinder der 
Klassenstufe eins bis sechs nicht 
im Regenbogen-Container, son-
dern als Gäste der Freien Schule 
in Grünau. Das eigene Domizil 
befindet sich aber in einer Le-
mo-Etage des Allee-Centers.  
Vis-à-vis des Centers sollen 
auch die künftigen Lernhäuser 
der Lemo gebaut werden. „Des-
halb haben wir mit unserem 
bunten Container hier schon 
einmal Platz genommen, wol-

len uns im Stadtteil zeigen und 
gleichzeitig Anlaufpunkt für 
interessierte Grünauerinnen 
und Grünauer sein“, erklärt Bir-
git Kilian. Die berufserfahrene 
Lehrerin und Leiterin der Schule 
hat sich mit ihrem Team ganz 
bewusst für Grünau entschie-
den. „Wir wollen keine elitäre 
Schule sein, wir wollen Schule 
für und im Stadtteil machen. 
Wir wollen viel nach draußen 
gehen, erkunden, wie es sich in 
Grünau lebt, und die Grünauer 
auch einladen, sich bei uns zu 
bilden und zu entdecken, wie 
wir lernen.“ Und das sieht 
bisher so aus: 8.30 bis 16 Uhr 
wird verbindlich gelernt. Ein 
langer Schultag, dafür gibt es 
keine Hausaufgaben sondern 
nach der Schule Familien- und 
Freundezeit für die Kinder. 
Auch Klassenarbeiten, Leis-
tungskontrollen und Tests 

entfallen, „weil wir davon aus-
gehen, dass Kinder von sich aus 
lernen wollen“, so Kilian. Die 
Kinder lernen derzeit in zwei 
Stammgruppen der Klassen 
eins bis drei und vier bis sechs. 
Damit wird das Trennen der 
Kinder ab Klasse vier umschifft 
und sie können gemeinsam  
weitergehen, bis zum Haupt-, 
oder Realschulabschluss oder 
bis zum Abitur.

Allerdings muss sich die 
Schule selbst finanzieren. Also 
wird Schulgeld fällig, das sich 
nach der Einkommenssituation 
der Eltern richtet. Hier gilt das 
Solidarprinzip, selbst der Harz- 
IV-Empfänger muss einen klit-
zekleinen Beitrag leisten, damit 
Bildung wertgeschätzt wird. 
Um Genossenschaftsanteile und 
Fördergelder sauber abrechnen 
zu können, hat der Trägerverein 
eine Genossenschaft gegründet. 
Allen Familien gehört besten-
falls ein Genossenschaftsanteil, 
so gelingt die Mitbestimmung 
und das Leben nach demo-
kratischen Prinzipien. „Noch 
ist vieles Vision, aber wenn 
die drei Lernhäuser mit Aula,  
Bibliothek, Mensa, Cafeteria, 
nebst Sporthalle und Sportplatz 
in sieben bis fünfzehn Jahren 
stehen, finden etwa 1000 Kinder 
hier beste Bedingungen für 
langes gemeinsames Lernen 
vor“, prognostiziert Kilian. 
Der Schulkomplex wird dann 
auch Bürgerinnen und Bürgern 
offenstehen. Und auch der Re-
genbogen-Cotainer muss nicht 
weichen – hier stellt sich die 
Schule ein Bürgercafé,  umgeben 
von einem Bürgergarten vor. ■

Die „späten“ Kinder gewinnen Zeit
Leipziger Modellschule (Lemo) seit September in Grünau ansässig Nachbarschaftsschule als erfahrener Vorreiter der Gemeinschaftsschule

Arbeit an der „Stadtteiloper“: Die Nasch-Kinder bereiten mit Profis 
ein Gesamtkunstwerk vor, das im September 2022 in der Musika-
lischen Komödie seine Premiere erleben soll. Foto: S. Donnhauser 

Ein bunter Container als Hingucker und erster Anlaufpunkt: Da-
mit ist die Leipziger Modellschule als Gemeinschaftsschule in frei-
er Trägerschaft im Sommer in Grünau gestartet.  Foto: Lemo

Leipziger Modellschule
Schulträger: 
Leipziger Modell – Lebens- 
und Bildungsraum e. V.
Garskestraße 31
04205 Leipzig
Telefon: 98 99 22 86
Mail: info@leipzigermodell 
schule.de
Web: www.leipzigermodell 
schule.de

Nachbarschaftsschule 
Leipzig
Schulträger: Stadt Leipzig
Gemeindeamtsstraße 8–10 
04177 Leipzig
Telefon:  4  87 36 50
Fax:  48 73 65 21
Mail: nasch-leipzig@
t-online.de
Web: www.nasch.de

Gesetz ging per 
Volksantrag  
auf den Weg

Längeres gemeinsames Lernen 
über die Klasse vier hinaus – das 
soll es neben Oberschule und 
Gymnasium auch in Sachsen 
geben. Schon lange bestand 
dieser Wunsch bei Eltern, Bil-
dungsexperten und anderen. 
Im Sommer 2020 wurde im 
Sächsischen Landtag dann das 
Gesetz zur Einführung von Ge-
meinschaftsschulen in Sachsen 
verabschiedet. Vorausgegan-
gen war unter anderem ein 
Volksantrag der Initiative „Ge-
meinschaftsschule in Sachsen“, 
der von über 50 000 Menschen 
unterzeichnet wurde.

Bislang war gemeinsames 
Lernen über die  Grundschul-
zeit hinaus nur an zwei Anfang 
der 1990er-Jahre gegründeten 
Schulen möglich: der Leipziger 
Nachbarschaftsschule und dem 
Chemnitzer Schulmodell. 

Mit der Verabschiedung 
des Gesetzes wird die Gemein-
schaftsschule zu einer regulären 
Schulart. Eingerichtet werden 
können die Gemeinschafts-
schulen von öffentlichen und 
freien Schulträgern. Den Rah-
men für die Einrichtung und 
Organisation der Schule geben 
das Sächsische Schulgesetz 
und die Schulordnung für 
Gemeinschaftsschulen. Hier 
ist beispielsweise festgehalten, 
unter welchen Bedingungen 
eine Gemeinschaftsschule ein-
gerichtet werden oder wie der 
gemeinsame Unterricht gestal-
tet werden kann. ■

In Leipzig werden in den 
kommenden Jahren Gemein-
schaftsschulen entstehen und 
die Schullandschaft mit der 
Möglichkeit des längeren ge-
meinsamen Lernens und ver-
schiedenen Schulprogram-
men und pädagogischen Kon-
zepten bereichern. Eingerich-
tet werden können Gemein-
schaftsschulen entweder als 
ganz neue Schulen oder aber 
durch die Umwandlung be-
reits bestehender Schulen, so-
fern dies der Wunsch der Schul-
konferenz ist. Möglich sind Ge-
meinschaftsschulen von Klasse 
eins bis zwölf oder in Koope-
ration mit einer Grundschu-
le von Klasse fünf bis zwölf. 
In der sechsten Klasse muss 
die Entscheidung darüber ge-
troffen werden, mit welchem 
Abschluss man die Schule ver-
lassen möchte: Haupt- oder 
Realschulabschluss oder Abi-
tur. Damit die Schülerinnen 
und Schüler bestmöglich auf 
ihren Abschluss vorbereitet 
werden können, wird ab der 
Klasse sieben in den Hauptfä-
chern entsprechend der jewei-
ligen Leistungsanforderungen 
unterrichtet. Die genaue Um-
setzung dieses sogenannten 
leistungsdifferenzierten Un-
terrichts findet sich im päda-
gogischen Konzept der Schu-
le wieder.  ■

Seit 30 Jahren und als Gemein-
schaftsschule ausgerichtet, ar-
beitet die Nachbarschaftsschule 
Leipzig in Lindenau (Nasch). 
Viele Jahre lief die Schule in 
Trägerschaft der Stadt als 
Schulversuch, dann regelte das 
Sächsische Schulgesetz ihren 
Bestand als „Schule der beson-
deren Art“. Im besten Sinne 
dieses Prädikats unterrichtet die 
Nasch in der Gemeindeamts-
straße ihre derzeit mehr als 500 
Schülerinnen und Schüler. Ihre 
Gründungsväter- und -mütter 
haben sich 1989 unter anderem 
von der Montessoripädagogik 
inspirieren lassen, und eine 
Schule eingerichtet, in der Kin-
der und Jugendliche von der 
ersten bis zur zehnten Klasse 
gemeinsam lernen und die, bei 
entsprechenden Leistungen, 
verschiedene Abschlüsse und 
Anschlüsse garantiert. 

„Die Form der Gemeinschafts-
schule bietet Kindern eine 
Riesenchance, denn hier haben 
sie Zeit, sich zu entwickeln“, 
sagt die 32-jährige Schulleiterin 
Stefanie Schrohenloher. „Es 
gibt immer Kinder, die ‚später‘ 
kommen. Weil bei uns aber 
keine Bildungsempfehlung 
notwendig wird, wir also nie-
manden aussortieren müssen, 
nimmt das Kindern und Eltern 
viel Druck.“ Zeitig bildet sich 
auch ein Klassengefüge, das 
über viele Jahre zu einer starken 
Gemeinschaft wachsen kann. 
Und die Zusammensetzung der 
Klassen spiegelt die gesamte 
Gesellschaft: unterschiedliches 
Leistungsniveau, unterschied-
liches Milieu – all das steigert 
die sozialen Kompetenzen der 
Kinder und Jugendlichen, be-
reitet sie auf ein Leben in einer 
vielschichtigen Gesellschaft viel 

besser vor.  Als Experiment ver-
steht sich die Schule indes nicht. 
„Wir sind eine staatliche Schule, 
es gibt kein Schulgeld und wir 
sind an Lehrpläne gebunden. 
Die Frage ist eher, wie gestalten 
wir Lernprozesse individueller 
und wie viel Zeit geben wir den 
Kindern“, so Schrohenloher.

Und so lernen die ersten bis 
dritten Klassen jeweils alters-
gemischt und gemeinsam, die 
vierten bis sechsten Klassen 
altershomogen. Erst ab der 
siebten Klasse erhalten die 
Mädchen und Jungen Noten 
und beenden die Schule in 
der neunten Klasse mit einem 
Hauptschulabschluss, einem 
qualifizierten Hauptschulab-
schluss (wenn sie eine Prüfung 
abgelegt haben) oder nach der 
zehnten Klasse mit dem Real-
schulabschluss. Wer das Abitur 
anschließen möchte, dreht ein 
Schleifenjahr (Wiederholung 10. 
Klasse) an einem Gymnasium 
oder wechselt an ein berufliches 
Gymnasium. Und warum ei-
gentlich Nachbarschaftsschule? 
Weil diese Schule von Nachbar-
schaft profitiert und umgekehrt. 
Davon zeugen beispielsweise 
das Projekt „Stadtteiloper“ mit 
der Musikalischen Komödie, 
die Kooperation mit Streetwor-
kern oder das frisch sanierte 
Hexenhaus, das künftig auch 
stadtteiloffen genutzt werden 
soll. 

Eine Hürde müssen Kinder 
und Eltern dennoch nehmen: 
Weil die Nachfrage so groß ist, 
entscheidet ein Losverfahren, 
wer hier an der Nasch lernen 
darf. ■

■ Kontakt

http://www.leipzigermodellschule.de
mailto:info@leipzigermodellschule.de
mailto:nasch-leipzig@t-online.de
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Fraktionen zur Sache: Mit dieser Serie gibt das Amtsblatt den Fraktionen im Leipziger Stadtrat Gelegenheit, ihre konkreten Positionen darzulegen. In jeder neu-
en Ausgabe können sie zu kontrovers diskutierten Themen der Stadtpolitik Stellung nehmen oder Themen aufgreifen, die sich mit kommu-
nalpolitischen Zielen verbinden. Die Autorenschaft der Beiträge liegt bei den einzelnen Fraktionen.  Fotos: Stadt Leipzig/M. Jehnichen

Sören 
Pellmann

Fraktionsvorsitzender

Das Jahr 2021 endet leider anders, als wir 
es uns alle gewünscht hatten: Nach einem 
milden Sommer hat das Coronavirus nicht 
nur Leipzig, sondern ganz Deutschland 
erneut fest im Griff, die Inzidenzzahlen 
schossen in Sachsen in den letzten Wochen 
in die Höhe. Umso wichtiger ist es, jetzt 
nicht nachzulassen und mit voller Stärke 
in das kommende Jahr zu starten – mit der 

Weiterführung der groß-
angelegten Impfkam-
pagne, die die Stadt im 
Dezember angeschoben 
hat, und mit Unterstüt-
zung und vor allem echten Perspektiven 
für Leipzigs Kindertagesstätten, Schulen, 
Einzelhandelsbetriebe und Kulturstät-
ten. Eine wichtige Weiche dafür haben 

wir im Frühjahr gestellt: 
Der Leipziger Doppel-
haushalt für 2021/22 
trägt die Handschrift der 
Fraktion Die Linke bei 

der Arbeitsmarktförderung, sozialem 
Wohnungsbau, Vereinsförderung und 
Kinder- und Jugendhilfe. Auch im kom-
menden Jahr sehen wir unsere Aufgabe 

darin, die soziale und kulturelle Vielfalt 
in unserer dynamischen Stadt zu erhalten. 
Und die Verlierer der Krise, Menschen 
mit geringem Einkommen, finanziell 
Benachteiligte und ihre Kinder, vor dem 
gesellschaftlichen Abstieg zu schützen. 
Denn im Kampf gegen Corona müssen 
alle Leipzigerinnen und Leipziger ge-
winnen. ■

Jetzt nicht 
nachlassen!

Siegrun 
Seidel

Stadträtin

Die agra zeugt von der einst reichhaltigen 
Kultur des Leipziger Südraums, von der 
vieles im Braunkohletagebau unterge-
gangen ist. Vor allem ist sie geradezu 
prädestiniert für eine bedeutende überre-
gionale Gartenschau. Unsere Nachbarstadt 
Markkleeberg hat diesbezüglich bereits 
konzeptionell vorgearbeitet, Ergebnis: eine 
solche Gartenschau ist machbar, einziges 

Hindernis ist die den  
agra-Park durchschnei-
dende Bundesstraße B2/
B95. Inzwischen gibt es 
eine Vereinbarung von 
Bund und Freistaat zur Tieferlegung dieser 
Bundesstraße anstatt des früher favori-
sierten Ersatzneubaues der Brücke. Damit 
würde der Weg frei für eine gemeinsame Be-

werbung beider Städte mit 
den Standorten agra-Park 
und agra-Veranstaltungs-
gelände. Das passende 
Veranstaltungsformat da-

für wäre eine Landesgartenschau, wie sie 
in Sachsen schon lange gute Tradition ist. 
Genau dies haben wir nunmehr (gemeinsam 
mit der SPD-Fraktion) im Stadtrat beantragt 

und hoffen auf eine konstruktive Reaktion 
der Stadtverwaltung. Auf dem Leipziger 
agra-Gelände gibt es ohnehin einen großen 
Handlungsbedarf bei der Sicherung und 
Modernisierung der baulichen Infrastruk-
tur, die Perspektive Landesgartenschau 
wäre da ein echter Entwicklungsschub, 
selbstverständlich mit einem nachhaltigen 
Konzept. ■

Eine Gartenschau 
für die agra!

Winterschäden: 
Ohne Konzept?  

Tobias 
Keller

Fraktionsvorsitzender

Winterschäden auf Leipzigs Straßen sind 
ein leidiges Thema, das alljährlich zu Är-
gernissen führt. Eine Petentin wollte bereits 
2019 eine Deckensanierung der Hoepner-
straße erwirken, weil sie dort gestürzt war. 
Das darauf folgende Flicken hielt jedoch 
nur bis zum Winter 2020/2021. Auf unse-
re Nachfrage an den Oberbürgermeister, 
wie die Beseitigung von Winterschäden 

vonstattenginge, wurde 
erklärt, dass alle Schäden 
beseitigt seien. Wir hat-
ten daraufhin eine Liste 
mit insgesamt mehr als 
100 Straßenlöchern in 67 Straßen zusam-
mengestellt und an die Stadtverwaltung 
übergeben. Einige Schäden sind bis heute 
nicht behoben! Die AfD beantragte also, 

ein Konzept zu erstellen, 
wann, wie und mit welcher 
Priorität Winterschäden 
beseitigt werden sollen. 
Zudem sollte der Mängel-

melder der Stadt um eine entsprechende 
Meldungsfunktion erweitert werden. Auch 
die Prüfung der Finanzierung war Teil 
unseres Antrages. Die CDU stellte einen Ge-

genantrag, der ausschließlich den Punkt 
Mängelmelder enthielt. Offensichtlich 
scheint die CDU, wie auch der Rest der 
linksgrünen Mehrheit des Stadtrates der 
Meinung zu sein, es brauche kein Konzept 
für Winterschädenbeseitigung, da alles 
in Ordnung sei, weshalb man unseren 
Antrag ablehnte. Der Winter kommt. Wir 
bleiben am Thema dran! ■

Christopher 
Zenker

Fraktionsvorsitzender

wechselbarkeit und bietet 
regionalen Manufakturen 
und kreativen Ideen Raum 
und Absatzmöglichkeiten. 
Meine Fraktion hat sich 
daher schon 2018 dafür eingesetzt, dass 
gemeinsam mit den Händlern ein entspre-
chendes Konzept erarbeitet wird. Für die 
Umsetzung haben wir in den Verhandlungen 

zum aktuellen Haushalt 
dafür gesorgt, dass auch 
entsprechende Mittel zur 
Verfügung stehen.
Durch diese konzeptionelle 

Grundlage konnte sich die Stadt erfolgreich 
auf das Bundesprogramm „Zukunftsfähige 
Innenstädte und Zentren“ bewerben und wird 
fast 5 Millionen Euro zusätzlich bekommen. 

Damit sollen Innenstadt, Stadtteilzentren 
und Magistralen durch Fördern der Ein-
zelhandelsvielfalt, mehr Grün, mehr Sitz-
gelegenheiten und Spielmöglichkeiten für 
Kinder gestärkt werden. 
Die Gelegenheit im letzten Amtsblatt des 
Jahres möchte ich auch nutzen, Ihnen fröhli-
che Weihnachten und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr zu wünschen. Bleiben Sie gesund! ■

Lebendige  
Innenstadt

Einzelhandel und Gastronomie gehören zu 
den durch die Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Corona-Pandemie stark betroffenen Bran-
chen. Eine wichtige Säule, diese Unternehmen 
effektiv zu unterstützen, sehen wir darin,  
Innenstadt, Magistralen und Stadtteilzentren 
zu beleben. Der Schlüssel dafür liegt neben 
der Aufenthaltsqualität auch in der Erhöhung 
der Angebotsvielfalt. Das stärkt die Unver-

weise in den Bereichen 
Denkmalschutz, Bauauf-
sicht, Ortspolizeibehör-
de, Pass- und Personen-
standsangelegenheiten, 
Meldewesen und Statistik. Auskünfte 
erteilt die Stadt hier mit der Begründung 
nicht, die Anfragen würden Weisungsauf-
gaben betreffen. Aus unserer Sicht kein 

Mehr Transparenz 
wagen!

Thomas 
Köhler

stv. Fraktionsvorsitzender

Jeder Leipziger kann nach Informations-
freiheitssatzung Auskunft von der Stadt 
Leipzig verlangen. Das betrifft vor allem 
weisungsfreie Aufgaben der Kommune, 
wie beispielsweise die freiwilligen Auf-
gaben in den Bereichen Kultur und Wirt-
schaftsförderung. Die Stadt erfüllt jedoch 
auch Aufgaben, die ihr zugewiesen sind.
Diese Weisungsaufgaben liegen beispiels-

Grund! Denn welche Aus-
künfte die Stadt erteilt, 
steht ihr grundsätzlich 
frei. Wo ein Wille, da ein 
Weg. Wir wollen daher 

die Informationspolitik verbessern. Und 
inzwischen zeigt sich nach Androhung der 
Zurückweisung unseres entsprechenden 
Antrags wegen Rechtswidrigkeit auch der 

zuständige Verwaltungsbürgermeister 
offen für unseren Transparenzgedan-
ken. Gemeinsam werden wir mit der 
Verwaltung nun einen gangbaren Weg 
finden. Denn eine Transparenzplattform 
wird inzwischen auch auf der Ebene des 
Freistaates in Aussicht gestellt.
Kontaktieren Sie uns auch gern per E-Mail 
an info@freibeuterfraktion.de! ■

Sophia 
Kraft

Stadträtin

Dieser zweite harte Corona-Winter macht 
eines klar: Bloßes Reagieren in einer Krise 
zermürbt uns! Mit der Klimakrise verhält 
es sich ähnlich. Reagieren wir nur auf 
Flutkatatrophen wie im Ahrtal, ist uns 
die Klimakrise immer einen Schritt vor-
aus. Worauf es jetzt bei der Bewältigung 
der Klimakrise ankommt, sind konkrete 
messbare Maßnahmen, die CO2 reduzieren. 

Leipzig braucht einen 
klaren Fahrplan für ein 
klimaneutrales Leipzig 
mit hoher Lebensqualität. 
Die Leipziger Verwal-
tungsspitze muss im momentan laufenden 
Fortschreibungsprozess des Energie- und 
Klimaschutzprogramms 2030 ins konkrete 
Handeln kommen und die großen Hand-

lungsfelder – allen voran 
die Energieversorgung 
und den Gebäudebereich 
– mit konkreten Sektoren-
zielen angehen. Der Koa-

litionsvertrag unserer neuen Bundesregie-
rung macht deutlich, dass die kommenden 
Jahre entscheidend für die Weichenstellung 
im Klimaschutz sind – das muss auch die 

Leitplanke für Leipzig sein! Klimaschutz 
bewirkt in unserem Alltagsleben viel 
Positives: bessere Luft und weniger Lärm 
durch reduzierten Individualverkehr, 
höhere Lebensqualität durch mehr Raum 
für Stadtgrün, größere Unabhängigkeit in 
der Energieversorgung durch erneuerbare 
Energien u.v.m. Krisenbewältigung kann 
gutes Leben schaffen! ■

In Krisen agieren 
statt reagieren

FRAKTION
LEIPZIG

Anzeigen

Kommen Sie und überzeugen Sie sich

www.uhlrich.portas.de

Studio Böhlitz-Ehrenberg
Lützschenaer Str. 1

☎ Tel. 0341/9 75 64 84
Mo. 10–13 Uhr, Mi. 15–18 Uhr

PORTAS-Fachbetrieb H. Uhlrich
Fuchshain

Hauptstraße 50

☎ Tel. 034297/4 15 70
Mo.–Fr. 9–16 Uhr

jeden 1. Sa. im Monat von 9–12 Uhr und nach Vereinbarung

Studio Böhlitz-Ehrenberg
Lützschenaer Str. 1

Tel. 0341/9 75 64 84
Mo. 10–13 Uhr, Mi./Do. 15–18 Uhr

PORTAS-Fachbetrieb H. Uhlrich
Fuchshain

Hauptstraße 50
Tel. 034297/4 15 70

Mo.–Fr. 9–16 Uhr
jeden 1. Sa. im Monat von 9–12 Uhr und nach Vereinbarung

www.massiv-haus-sachsen.de

Massiv Haus Sachsen GmbH
Die bessere Alternative zum Architektenhaus

Massiv Haus Sachsen GmbH
Die bessere Alternative zum Architektenhaus

(djd). Bereits seit März 2021 gilt 
das neue EU-Energielabel für 
Wasch- und Spülmaschinen, 
Kühlschränke und Gefrierge-
räte, Fernseher und Monitore, 
seit September nun auch für 
Leuchtmittel. 
Moderne Leuchtmittel wie LEDs 
und Energiesparlampen schonen 
nicht nur die Umwelt, sondern 
sparen auch Strom und Geld. 
Viele Verbraucher wissen, ener-
giesparende Leuchtmittel ha-
ben eine besondere Bedeutung. 
Macht doch die Beleuchtung 
rund zehn Prozent der Strom-
kosten eines Haushaltes aus. Die 
richtige Lampenwahl senkt die-
se Kosten.
Im Trend liegen LEDs: Sie bie-
ten gegenüber Halogenlampen 
eine bessere Energieeffizienz 
und verzichten im Unterschied 
zu Energiesparlampen auf den 
Einsatz von Quecksilber. LEDs 

werden auch 
dimmbar an-
geboten und 
z e i c h n e n 
sich durch 
Langlebig-
keit aus, die 
Brenndauer 
beträgt rund 
15.000 Stun-
den. Sie eig-
n e n  s i ch 
ebenfalls für 

den Einsatz im Außenbereich, 
da sie die volle Helligkeit ohne 
Anlaufzeit erreichen. LEDs 
können fachgerecht über den 
Wertstoffhof oder im Fachhan-
del, wie bei toom Baumarkt, 
entsorgt werden. 

Hilfreiches Label
Hilfestellung beim Lampenkauf 
bietet das neue EU-Energielabel, 
das die Energieeffizienzklasse 

von A bis G zusätzlich mit einer 
Ampelskala von Rot bis Grün 
darstellt. Ergänzend wird ange-
zeigt, wie viele Kilowattstunden 
die Lampe pro 1.000  Stunden 
verbraucht. Neu ist der QR-
Code, mit dem weitere Informa-
tionen in der Produktdatenbank 
„EPREL“ abrufbar sind. Bis Feb-
ruar 2023 wird auch noch das alte 
Label mit den Klassen A++ bis 
E angeboten. Unternehmen wie 
toom Baumarkt bieten außerdem 
eine ergänzende Kennzeichnung 
an: Das „Pro Planet“-Label 
kennzeichnet dort nachhaltigere 
Produkteigenschaften, wie lange 
Lebensdauer und den geringen 
Energieverbrauch der LEDs. 

Infos unter  
www.umweltbundesamt.de 
sowie www.pro-planet.info/

non-food-produkte/ 
led-leuchtmittel.

Neu: EU-Energielabel für Lampen
Hilfreich für Verbraucherinnen und Verbraucher
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(djd). Obwohl sich auch in 
diesem Winter immer noch 
fast alles um Covid-19 dreht, 
sollte der Schutz vor der 
Grippe nicht vergessen wer-
den. Denn die durch Viren  
ausgelöste Atemwegser-
krankung kann besonders 
für bestimmte Bevölke-
rungsgruppen ebenfalls sehr 
gefährlich werden. 

Bei Menschen ab 60  Jahren 
etwa reagiert das Immunsys-
tem nicht mehr so effektiv, 
sodass ein erhöhtes Risiko für 
schwere Verläufe der Grippe 
besteht. Auch Menschen mit 
Grunderkrankungen wie As-
thma, chronisch obstruktiver 
Lungenerkrankung (COPD) 
oder Diabetes sind deutlich 
häufiger von Komplikationen 
und sogar tödlichen Verläufen 
betroffen.

Hygienemaßnahmen und 
Grippe-Impfung können 

schützen
Eine Grippe zeigt sich im Ge-
gensatz zur harmloseren Erkäl-
tung meist mit einem plötzli-
chen Krankheitsbeginn, hohem 
Fieber, starken Kopf- und Glie-
derschmerzen und trockenem 
Husten. Die Ansteckung erfolgt 
hauptsächlich über Tröpfchen-
infektion, aber auch die Weiterga-
be über Hände und Oberflächen 
ist möglich. Bewährte Hygiene-

maßnahmen wie häufiges 
Händewaschen, Abstand zu 
Personen mit Symptomen, das 
Meiden von Menschenmen-
gen und Tragen von Masken 
können einer Infektion vor-
beugen. Den bestmöglichen 
Schutz bietet aber eine jährli-
che Grippe-Impfung. Wer sie 
im Oktober oder November 
verpasst hat, kann sie bis ins 

neue Jahr hinein nachholen.

Was die STIKO empfiehlt
Die Ständige Impfkommis-
sion (STIKO) empfiehlt den 
Grippeschutz für Menschen ab 
60 Jahren, Personen mit Grund-
erkrankungen, Schwangere, 

Alten- und Pflegeheimbewoh-
ner, Beschäftigte in medizini-
schen Berufen oder Jobs mit 
viel Publikumsverkehr und bei 
Zusammenleben mit einer Ri-
sikoperson.

Die Grippe nicht unterschätzen!
Gerade für ältere und chronisch kranke Menschen kann sie gefährlich sein
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BAUEN UND WOHNEN TIPPS FÜR EIN SCHÖNES ZUHAUSE

Die Zeichen stehen auf Wechsel
Warum sich eine neue Heizung jetzt lohnt und wie sie staatlich gefördert wird

(djd). Über 19 Millionen Ein- und 
Zweifamilienhäuser werden 
aktuell in Deutschland bewohnt, 
das macht laut Statistischem 
Bundesamt rund 80 Prozent aller 
Gebäude aus. Mehrheitlich wur-
den sie 1979 oder früher erbaut. 
Entsprechend überholt und 
umweltschädlich ist ein großer 
Teil der Heizsysteme - viele davon 
sind bereits älter als 15 Jahre. Der 
Wunsch nach dauerhaft niedri-
gen Betriebskosten und einem 
guten Gewissen, etwas zum 
Schutz des Klimas beizutragen, 
steht für viele Eigenheimbesitzer 

an erster Stelle. Beides ist jetzt 
leichter und kostengünstiger zu 
haben denn je. Der Umstieg von 
einer Öl- oder Gasheizung wird 
vom Staat großzügig gefördert.
Kostenfreies Online-Tool zum 

Heizungs-Check
Umfassend informieren kön-
nen sich Eigentümer über das 
kostenfreie Harp-Online-Tool 
des EU-Horizon-2020-Projekts 
„HARP“ (Heating Appliances 
Retrofit Planning). Mit seiner 
Hilfe wird festgestellt, wie viel 
Energie das bestehende Heizsys-
tem verbraucht und welche alter-

native Anlagen für einen Tausch 
geeignet sind. Eine erweiterte 
Fassung des Online-Tools prüft 
nun neben der Heizung auch die 
Warmwasserbereitung und zeigt, 

welche bundesweiten Förderun-
gen aktuell zur Verfügung stehen. 
Fehlende Angaben ergänzt das 
Online-Tool mit Durchschnitts-
werten und kategorisiert das 
vorhandene System in eine Effi-
zienzklasse. Auf der Webseite 
www.zukunft-haus.info/harp 
stellt die Deutsche Energie-Agen-
tur (dena) das Online-Tool zum 
Heizungs-Check kostenlos zur 
Verfügung.

Alternative Wärmesysteme
Das Tool liefert eine Schätzung 
über die mit der Heizung und 
Warmwasserbereitung verbun-
denen Kosten, beispielsweise 
für den Energieverbrauch und 
die Installation. Es erstellt einen 
Überblick über die effizientesten 
Alternativen auf dem Markt, 
zusammen mit einer Liste der 
möglichen Vorteile. Dazu gehö-
ren etwa Energie- und Kosten-
einsparungen, Reduzierung der 
CO2-Emissionen, Verbesserung 
der Raumluftqualität und Lärm-
minderung.

Bundesförderung für  
Heizungstausch

Mit der Bundesförderung für 
effiziente Gebäude (BEG) unter-
stützt das Wirtschaftsministeri-
um (BMWi) aktuell den Einbau 
energieeffizienter Heizsysteme. 
Zur Wahl steht ein zinsverbil-
ligter Kredit mit Tilgungszu-
schuss oder ein Direktzuschuss 
in Höhe von mindestens 20 
Prozent der anzurechnenden 
Kosten. Beim Austausch einer 
Ölheizung, beispielsweise gegen 
eine Wärmepumpe, und Umset-
zung eines individuellen Sanie-
rungsfahrplans erhöht sich die 
Förderquote sogar auf maximal 
50 Prozent.

Foto:  dena/Shutterstock/Zvone

mailto:info%40freibeuterfraktion.de?subject=


Skate-Paradies – Attraktion in Grünau 
Neu eröffnete Sport- und Freizeitanlage mit Skatepark und Flutlicht entspricht internationalen Standards

Sie gehört zu den fünf besten Skateparks in Deutschland: die neu gestaltete Anlage „Parkallee“. Unter Flutlicht testeten Skater zur 
Eröffnung am Nikolaustag alle Elemente und beeindruckten mit sportlichen Tricks und Kunststücken.  Fotos: Stadt Leipzig

Leipzig überrascht am Heiz-
haus in Grünau mit einem 
neu gestalteten Skaterpark, 
der  die  Szene deutschland-
weit und wohl auch interna-
tional aufmerken lässt. Am  
6. Dezember hat die Stadt 
die 2500 m² große Freizeit- 
sportanlage „Parkallee“ unter 
Flutlicht eröffnet.

Skateboarder, Roller-, Inliner- 
und BMX-Fahrer dürften be-
geistert sein, denn Leipzig 
bietet ihnen an bekanntem 
Standort eine nagelneue und 
perfekte Anlage für ihren Sport. 
Aufgebaut aus Skateelementen 
wie Streetflächen, Bankflächen 
oder sogenannten Transitions, 
San Francisco-Trail, Bowl, Ta-
bles und Obstacles, entspricht 
sie aktuellen Anforderungen 
der Szene, mit allen Schwie-
rigkeitsgraden und für alle 
Altersgruppen. Teile der  2500 m² 
großen Anlage funktionieren 
barrierearm, sodass sich auch 
Rollstuhlfahrer hier ausprobie-
ren können. Staunen lässt die 
100 Lux starke Flutlichtanlage 
und macht Skaten und Rollen 
gerade auch in den lichtar-
men Jahreszeiten und abends 
möglich. 

„Mit dem neuen Skatepark 
in Grünau erhält Leipzig eine 
besondere Attraktion, die das 
Potenzial hat, internationale 
Ausstrahlungskraft und Bedeu-
tung zu entwickeln“, sagte Um-
welt- und Sportbürgermeister 
Heiko Rosenthal. Bei den Olym-
pischen Spielen 2021 in Tokio 
feierte das Skateboarding als 
olympische Sportart Premiere. 
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Blaualgen im  
Naturbad Nordost

Derzeit sind im Uferbereich 
des als „Bagger“ bekannten 
Naturbads Nordost vermehrt 
grünliche und bläuliche Fär-
bungen des Wassers zu erken-
nen. Sie sind auf Blaualgen 
zurückzuführen. Das Amt für 
Stadtgrün und Gewässer weist 
darauf hin, dass der Kontakt mit 
dem Wasser vermieden werden 
sollte, denn Giftstoffe  könnten 
zu Übelkeit, Erbrechen, Durch-
fall, Atemnot sowie Haut- und 
Schleimhautreizungen führen. 
Das gelte u. a. auch für Hunde. 
Blaualgen entstehen gewöhn-
lich im Sommer. Sinken die 
Temperaturen, sterben sie im 
Wasser ab, sinken zu Boden und 
werden zersetzt. Die natürliche 
Durchmischung des Wassers im 
Herbst verteile allerdings noch 
aktive Blaualgen und rufe diese 
Färbungen hervor. ■

Linkelstraße soll auf Teilabschnitt saniert werden
Die Linkelstraße in Wahren soll 2022 zwischen Georg-Schumann-Stra-
ße und Stahmelner Straße grundhaft ausgebaut werden.  Insbeson-
dere an der Wahrener Gleisschleife sind Reparaturen notwendig.

Abschnitt in der Friedrich-Ebert-Straße wird 2022 erneuert
Die Fahrbahndecke der Friedrich-Ebert-Straße zwischen Käthe-Koll-
witz- und Karl-Tauchnitz-Straße wird im Sommer 2022 neu asphal-
tiert. Die Straße ist stark frequentiert, weiterem Verschleiß soll vor-
gebeugt werden.

Margaretenstraße wird aus Sanierungsbeträgen umgestaltet
Die Margaretenstraße in Neustadt-Neuschönefeld zwischen Elsa- und 
Reclamstraße kann 2022 saniert werden. Geplant sind u. a. eine neue 
Asphaltdecke, breitere Gehwege und neue Straßenbeleuchtung.

Aktuelles aus 
der Dienstberatung OBM

„Wahre Helden packen‘s an“: 
Diese Aktion – von der Kros-
titzer Brauerei gemeinsam mit 
der Stadt im Frühjahr ins Leben 
gerufen – erbrachte 100 000 
Euro für die Förderung eines 
grüneren Stadtbildes. Gleich 
drei Naturprojekten kommt 
das Geld zugute: dem Wild-
park, der Rietzschke-Aue in 
Sellerhausen und dem neuen 
Artenschutzturm. In unmit-
telbarer Nähe zur Östlichen 
Rietzschke überragt die neun 
Meter hohe Konstruktion aus 
Holz die Landschaft und wird 
künftig Insekten, Fledermäusen 
und Vögeln Nistplätze und Un-
terschlupf bieten. Im kommen-
den Frühjahr soll die naturnahe 
Rietzschke-Aue Sellerhausen 
mitsamt dem Artenschutzturm 
offiziell übergeben werden.
 „Wir danken der Krostitzer 
Brauerei für ihre Initiative und 
die finanzielle Unterstützung 
bei den Projekten sowie allen 
weiteren Partnern, die uns bei 
der Umsetzung zur Seite stan-
den. Entstanden sind hier neue 
Landschaftsstrukturen und 
wertvolle Lebensräume, die 
eine vielfältige und artenreiche 
Stadtnatur fördern“, freut sich 
Bürgermeister Heiko Rosenthal.
Seit Beginn der Aktion hatte die 
Brauerei von jedem verkauf-
ten Kasten Ur-Krostitzer und 
Ur-Krostitzer Alkoholfrei 50 
Cent abgeführt und damit die 
Summe zusammengetragen. ■

Mehr „Saft“ für E-Biker: Netzinfrastruktur soll wachsen

E-Bikes boomen – auch in Leip-
zig. Gerade Touristen, die mit 
einem elektrisch unterstützten 
Fahrrad zu Sehenswürdigkei-
ten, Parks und anderen Orten 
unterwegs sind, benötigen 
öffentliche Ladestationen. 
Aber auch Leipzigerinnen und 
Leipziger entscheiden sich 
mehr und mehr für E-Bikes als 
umweltfreundliche Alternati-
ve für lange Arbeitswege an 
frischer Luft oder für Fahrten 
in der Freizeit. 

Deshalb möchte die Stadt 
Leipzig ein größeres Netz von 
Ladestationen für E-Bikes mit 
Fördermitteln unterstützen. 
Städtische und private Un-
ternehmen, die von Touristen 
und Veranstaltungsbesuchern 
besonders häufig besucht 

Winterdienst: 
Wer muss wo 

räumen?

Leipziger Verkehrsbetriebe: Derzeit gilt  
Sonderfahrplan im 15-Minuten-Takt

Die Leipziger Verkehrsbetriebe 
verzeichnen coronabedingt ei-
nen hohen Krankenstand beim 
Personal im Fahrdienst, in der 
Werkstatt und im Kundenser-
vice. Deshalb gilt seit 13. De-
zember ein Sonderfahrplan, der 
einen verlässlichen 15-Minu-
ten-Grundtakt für Bus und Bahn 
bietet. Die Straßenbahnlinie 3 
bis Endhaltestelle Taucha und 

die Linie 11 (Schkeuditz-Mark-
kleeberg-Ost) verkehren eben-
falls im 15-Minuten-Takt. Ge-
sichert bleiben dagegen die 
Anbindungen an Schulen für 
Schülerinnen und Schüler. Die 
LVB empfehlen vor Fahrtantritt 
die Fahrzeiten noch einmal 
über die App Leipzig-Move 
oder über die Fahrplanauskunft 
unter www.L.de zu prüfen. ■

Mehr Pleißemühlgraben ans Licht

Ur-Krostitzer 
fördert  

Naturprojekte

Leipzig will den Pleiße-
m ü h l g r a b e n  z w i s c h e n 
Käthe-Kollwitz-Straße und 
Parthe im Zoo öffnen. Nach 
dem Stadtratsbeschluss kön-
nen die Arbeiten schon 2022 
ausgeschrieben und vergeben 
werden. 

Im Abschnitt zwischen 
Käthe-Kollwitz-Straße und 
Ranstädter Steinweg wird 
der Pleißemühlgraben, pa-
rallel zum Goerdelerring 
neu angelegt und erlebbar.  
So sieht es der Stadtratsbe-
schluss aus dem Jahr 2019 
vor. Doch die Querung am 
Ranstädter Steinweg birgt 

Artenschutzturm: 32 700 Euro 
erhielt Bürgermeister Heiko Ro-
senthal am 29. November dafür 
von Brauerei-Chef Wolfgang 
Welter (re.)  Foto: ASG 

werden, stehen dabei im Fo-
kus – zum Beispiel der Zoo 
Leipzig und die Leipziger 
Messe. Daher sind diese bei-
den Publikumsmagnete die 
ersten Pilotstationen im Projekt 
„Förderung von E-Bike-La-
destationen“.

Zoodirektor Prof. Jörg Jun-
hold ist begeistert: „Wir haben 
von Anfang an die Initiative der 
Stadt unterstützt und sehen es 
als Gewinn für unsere Gäste an, 
auch mit Blick auf den hohen 
Stellenwert, den der Umwelt-
schutz und ein nachhaltiges 
Handeln bei uns einnehmen, 
eine E-Bike-Ladestation zur 
Verfügung zu stellen.“

Neben den beiden Pilot-
stationen im Zoo und der 
Messe finden sich öffentlich 

Farbenfroh und umweltfreundlich: An dieser neuen Ladestation 
am Zoo können E-Bike-Fahrer„auftanken“. Foto: Zoo Leipzig

planerisch einige Heraus-
forderungen: Die frühere 
Frankfurter Brücke – eine 
Straßenbrücke des Ranstäd-
ter Steinwegs über den Plei-
ßemühlgraben – hatte eine 
Breite von 14 Metern. Heute 
beträgt die zu überwindende 
Straßenbreite 48 Meter. Nur 
bis zum Naturkundemuseum 
ist der Pleißemühlgraben seit 
1951 teilweise verrohrt und 
mündet dort gegenwärtig in 
den Elstermühlgraben. Der 
ehemals weitere Verlauf bis 
zum Zusammenfluss mit 
der Parthe im Leipziger Zoo 
hinter dem Aquarium wurde 

in den fünfziger Jahren kom-
plett verfüllt und soll nun im 
historischen Verlauf wieder 
geöffnet werden.

In diese Planungen einbe-
zogen werden sollen auch die 
freien Areale am zu öffnenden 
Stück des Pleißemügrabens. 
Dabei geht es vor allem um 
die Flächen am ehemaligen 
Fleischerplatz – dem Bereich 
vor der heutigen Hauptfeuer-
wache und der Industrie- und 
Handelskammer – als auch  
um den Vorplatz am Natur-
kundemuseum. Dazu will die 
Stadt ein Freiraumkonzept 
entwickeln. ■

Stadt Leipzig will öffentliche Ladestationen fördern / Online-Umfrage für interessierte Unternehmen gestartet

Stadt hilft Vereinen 
bei Digitalisierung 

Die Volkshochschule (VHS) 
bietet ab sofort gratis Compu-
terkurse für Initiativen, Vereine 
und Selbsthilfegruppen an.  
Mitarbeiter von Freiwilligenor-
ganisationen können bis März 
2022 aus rund 30 VHS-Kursen 
u. a. zu Softwareanwendungen 
wie Microsoft Office, Linux und 
Bildbearbeitungsprogrammen 
sowie zu weiteren Themen wie 
Java- oder Android-Program-
mierung, Bloggen mit Word-
Press und Datenschutz wählen. 
Initiator ist das Referat Digitale 
Stadt, das mit weiteren städti-
schen Mitarbeitern zivilgesell-
schaftliche Organisationen bei 
der Digitalisirung unterstützen 
möchte.  Infos / Anmeldungen 
unter  www.vhs-leipzig.de/
programm/computer-inter-
net-digitales-leben/kurse-fu-
er-freiwillige.html. ■

Dafür wurden entsprechende 
Wettkampfstandards entwi-
ckelt, die bei der Neugestaltung 
der Skateanlage berücksichtigt 
wurden. „Gleichzeitig bietet 
das gesamte Areal auf rund 
4500 Quadratmetern für alle 
Leipzigerinnen und Leipziger 
attraktive Sport- und Bewe-
gungsangebote und lädt als 
grüner Landschaftspark zum 
Erholen ein.“

Nach 15 Jahren war der 
Skatepark am Heizhaus in der 
Parkallee einfach verschlissen, 
deshalb hat die Stadt neu ge-
baut und gleich größer gedacht, 
denn neben der Anlage finden 
auch Freizeitsportler aller 
Generationen eine Anlage für 
Streetball, Tischtennisplatten 
und Trainingsgeräte sowie 
einen Park, in dem sich An-
wohner und Aktive erholen 

zugängliche Ladestationen 
bisher nur an vier weiteren 
Standorten: Die Fahrradhöfe 
am Brühl, Ted‘s Späti (Prager 
Str. 49, Seb.-Bach-Str. 31), Glo-
bus Seehausen und Akkurad 
Seehausen stellen bereits aus 
eigener Initiative Lademög-
lichkeiten zur Verfügung. 

Alle Leipziger Unterneh-
men, die ebenfalls an einer 
Ladestation für Kunden, Be-
sucher und auch eigene Mitar-
beiter interessiert sind, können 
jetzt an einer Online-Umfrage 
unter www.leipzig.de/ebike- 
ladestation teilnehmen. Nach 
der Auswertung startet die 
Wirtschaftsförderung der 
Stadt im neuen Jahr mit der 
Förderung von Ladestationen 
bei Leipziger Unternehmen. ■

Absage Sparkassen- 
Neujahrslauf

Der Stadtsportbund Leipzig 
e. V.  sagt den „Sparkas-
sen-Neujahrslauf“ ab. Die 
aktuellen Entwicklungen in 
der Pandemie und die bis da-
hin ungewissen Regelungen 
in Sachsen zur Veranstaltung 
des traditionsreichen Laufs 
hätten den Verein zu dieser 
Entscheidung veranlasst. 
Außerdem wolle man die 
Ausweitung des Infektionsge-
schehens verhindern und die 
Gesundheit von mehr als 1000 
Aktiven und Helfern nicht 
gefährden, so der Verein. ■

Messe-Geschäftsführer Martin Buhl-Wagner  
mit Leipziger Universitätsmedaille geehrt

Für sein langjähriges ehren-
amtliches Engagement als 
Vorsitzender der Universitäts-
gesellschaft ist Messe-Geschäfts-
führer Martin Buhl-Wagner am 
diesjährigen Dies academicus 
mit der Universitätsmedaille 
der Universität Leipzig ausge-
zeichnet worden. Buhl-Wagner 
dankte für die Ehrung und 
lobte das Zusammenwirken 

von Universität und Messe 
über viele Jahrhunderte.  Diese 
Erfolgsgeschichte wolle man 
auch in Zukunft gemeinsam 
fortschreiben. Die Expertise 
hervorragender Wissenschaft-
ler der Universität präge viele 
internationale Messe-Veran-
staltungen, er freue sich, in 
der Universitätsgesellschaft 
mitwirken zu können. ■

11 400
11,4 Kilometer misst der erste Teilabschnitt des Saale-Elster-Ka-
nal-Radwegs vom Lindenauer Hafen bis nach Zschöchergen in Sach-
sen-Anhalt. Für dessen Bau hat Leipzig jetzt den nötigen Grundsatz-
beschluss auf den Weg gebracht. Stimmt der Stadtrat im Februar 
2022 zu, können die Partner Leipzig, Leuna und Schkeuditz sowie 
die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) 
die Verträge demnächst unterzeichnen. Anschließend sollen Pro-
jektsteuerung und Planung ausgeschrieben werden. Geschätzt wird 
eine Bauzeit von 36 Monaten, sodass der Abschnitt 2025 fertigge-
stellt werden könnte. Für Pendler, Tagesausflügler und Touristen 
entsteht damit ein attraktiver Fuß- und insbesondere Radweg, der 
in das bestehende Radwegenetz eingebunden wird und die Städ-
te und Gemeinden der Region noch enger miteinander vernetzt.

■ Zahl der Woche

Medaille für Martin Buhl-Wag-
ner. Foto: Universität/C. Hüller

Der Winter ist im Anmarsch 
und damit eine Reihe von 
Winterdienstpflichten auch 
für Grundstückseigentümer. 
Die Stadtreinigung Leipzig 
empfiehlt Leipzigerinnen 
und Leipzigern, sich früh-
zeitig mit Schneeschaufeln, 
Besen und Streumitteln für 
den Winter auszustatten. 

Umweltbürgermeister 
Heiko Rosenthal betont: „Das 
Beräumen der Gehwege von 
Schnee und Eis ist ein wichti-
ger Beitrag zur Sicherheit aller 
Leipzigerinnen und Leipzi-
ger. Deshalb ist es notwendig, 
dass alle Anliegerinnen und 
Anlieger sich ihrer Pflichten 
bewusst sind und diese auch 
im erforderlichen Maß um-
setzen.“ Doch wer ist wo zum 
Winterdienst verpflichtet? 
Wann und wie oft müssen 
Wege und Straßen beräumt 
werden? Diese und andere 
Fragen rund um die Winter-
dienstpflichten lassen sich in 
der Leipziger Winterdienst-
satzung im Internet unter 
www.stadtreinigung-leip-
zig.de  sowie in gedruckter 
Fassung im „Täglich raus-
geputzt – Unser Laden fürs 
Beraten“, in der Hainstraße 
17a nachlesen. Welche Stra-
ßen durch den kommunalen 
Winterdienst betreut werden, 
zeigt eine Karte unter www.
stadtreinigung-leipzig.de/
winterdienst. ■

können. Bei der Gestaltung 
des Skateparks durfte die 
Rollsportszene maßgeblich 
mitbestimmen. Fachplaner und 
Mitstreiter des Urban Souls 
e. V. entwickelten die Ideen 
gemeinsam, stellten den ersten 
Entwurf im Mai 2019 Bürge-
rinnen und Bürgern vor. Auch 
nachhaltiges Bauen behielten 
die Planer im Blick: Sie nutzen 
beispielsweise die abgebro-

chenen Materialien der alten 
Anlage für die Modellierung 
der neuen. 

Für das gesamte Areal an der 
Parkallee flossen 1,7 Millionen 
Euro, 90 Prozent stammen aus 
dem Förderprogramm Investi-
tionspakt „Soziale Integration 
im Quartier“, 10 Prozent gab 
das Amt für Sport aus dem 
Fond für das „Sportprogramm 
2024“. ■
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■ Termine

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 
20.12., 17.00 Uhr, Neues Rathaus, Sitzungssaal 
des Stadtrates 
 - Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 

06.12.2021 
 - Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffent-

licher Sitzung
 - Bestellung eines Erbbaurechts am Grundstück 

Cichoriusstraße 8
 - für sozialen Wohnungsbau –  Zweitvorlage – 

VII-DS-06375
Beschlüsse aus der 38. nichtöffentlichen 
Sitzung der VII. Wahlperiode des Grund-
stücksverkehrsausschusses am 08.11.2021
Es wurden keine Beschlüsse gefasst.
Beschlüsse aus der 39. öffentlichen Sitzung 
der VII. Wahlperiode des Grundstücksver-
kehrsausschusses am 22.11.2021
Es wurden keine Beschlüsse gefasst. ■

Der Vorsitzende 
des Grundstücksverkehrsausschusses

Sitzung des Grundstücks- 
verkehrsausschusses

Die Stadt Leipzig gibt seit 06. April 2021  
ein ELEKTRONISCHES AMTSBLATT unter  

www.leipzig.de/amtsblatt heraus. 

Dieses Amtsblatt ist rechtlich bindend.

Nachfolgende Bekanntmachungen  
(ausgenommen Ausschreibungen  

und Informationen)  
stellen einen Auszug aus dem  

Elektronischen Amtsblatt 
Ausgabe 17/2021 vom 11.12.2021 dar.

Baugenehmigungen werden nur im  
Elektronischen Amtsblatt veröffentlicht.

Sprechzeiten  
der Friedensrichter

Die Stadt Leipzig kündigt an, mit Wirkung 
zum 1. Januar 2022 die Gewässerunterhal-
tungsabgaben aufgrund der Gewässerunter-
haltungssatzung der Stadt Leipzig, Beschluss 
Nr. VI-DS-03119 in der Ratsversammlung vom 
12.04.2017, veröffentlicht im Leipziger Amts-
Blatt Nr. 8 vom 22.04.2017, mit Änderungen 
neu zu fassen und zu kalkulieren.
Die Stadt Leipzig kündigt weiter an, dass das 
Beschlussverfahren zur Änderung der Gewäs-
serunterhaltungssatzung der Stadt Leipzig, 
Beschluss Nr. VI-DS-03119 in der Ratsversamm-
lung vom 12.04.2017, veröffentlicht im Leipziger 
Amts-Blatt Nr. 8 vom 22.04.2017 mit Wirkung 
ab dem 01. Januar 2022 eingeleitet ist und der 
Stadtrat über die Änderungen der Satzung 

voraussichtlich im 2. Quartal des Jahres 2022 
beschließen wird. Die Änderungssatzung soll 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt bekanntge-
geben werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Gewässer- 
unterhaltungssatzung  mit ihren Änderungen 
für die Zeit vom 01. Januar 2022 bis zu ihrem 
Inkrafttreten einen in der Vergangenheit be-
gonnenen, aber noch nicht abgeschlossenen 
Sachverhalt für die Zukunft neu regeln wird 
(unechte Rückwirkung). Diese Vorgehensweise 
hat das Bundesverfassungsgericht bereits für 
rechtens befunden (BVerfG 2 BvR 882/97 v. 
03.12.1997). ■

Amt für Stadtgrün und Gewässer

Vorankündigung  
Gewässerunterhaltungssatzung

Die Stadt Leipzig setzt die Erhebung der Gäste-
taxe rückwirkend zum 22. November 2021 bis 
auf Weiteres aus. Grund ist die weitgehende 
Schließung von Freizeit-, Erholungs- und Kul-
tureinrichtungen im Rahmen der vom Freistaat 
Sachsen beschlossenen Corona-Notfall-Verord-
nung. Die Gästetaxesatzung der Stadt Leipzig 
(GTS) ist jedoch weiterhin in Kraft, daher besteht 
die Meldepflicht der Unterkunftgeber fort.
Die aktuellen Informationen sind einsehbar 
unter www.leipzig.de/gaestetaxe. ■

Leipzig setzt  
die Gästetaxe aus

Verlängerungen der Durchführungszeiträume 
der sechs Sanierungsgebiete  

Leipzig-Connewitz/Biedermannstraße,  
Leipzig-Lindenau II, Leipzig-Gohlis, Innerer  
Süden, Kleinzschocher und Neuschönefeld 

Verlängerung der Frist zur Durchführung 
der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme 
im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet 

„Leipzig-Connewitz/Biedermannstraße“  
gemäß § 142 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 235 Abs. 4 

Baugesetzbuch

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat in 
ihrer Sitzung am 8. Dezember 2021 beschlossen, 
dass die Laufzeit der Satzung der Stadt Leipzig 
über die förmliche Festlegung des Sanierungsge-
bietes „Leipzig-Connewitz/Biedermannstraße“ 
gemäß § 142 Abs. 3 Satz 4 Baugesetzbuch bis 
zum 31.12.2022 verlängert wird. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung

Verlängerung der Frist zur Durchführung 
der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme 

im förmlich festgelegten  
Sanierungsgebiet „Leipzig-Lindenau II“  

gemäß § 142 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 235 Abs. 4 
Baugesetzbuch

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat in 
ihrer Sitzung am 8. Dezember 2021 beschlossen, 
dass die Laufzeit der Satzung der Stadt Leipzig 
über die förmliche Festlegung des Sanierungs-
gebietes „Leipzig-Lindenau II“ gemäß § 142 
Abs. 3 Satz 4 Baugesetzbuch bis zum 31.12.2022 
verlängert wird. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung

Verlängerung der Frist zur Durchführung 
der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme 

im förmlich festgelegten  
Sanierungsgebiet „Leipzig-Gohlis“  

gemäß § 142 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 235 Abs. 4 
Baugesetzbuch

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat in 
ihrer Sitzung am 8. Dezember 2021 beschlossen, 
dass die Laufzeit der Satzung der Stadt Leipzig 
über die förmliche Festlegung des Sanierungs-
gebietes „Leipzig-Gohlis“ gemäß § 142 Abs. 
3 Satz 4 Baugesetzbuch bis zum 31.12.2023 
verlängert wird. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung

Verlängerung der Frist zur Durchführung 
der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme 

im förmlich festgelegten  
Sanierungsgebiet „Innerer Süden“  

gemäß § 142 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 235 Abs. 4 
Baugesetzbuch

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat in 
ihrer Sitzung am 8. Dezember 2021 beschlossen, 
dass die Laufzeit der Satzung der Stadt Leipzig 
über die förmliche Festlegung des Sanierungsge-
bietes „Innerer Süden“ gemäß § 142 Abs. 3 Satz 
4 Baugesetzbuch bis zum 31.12.2023 verlängert 
wird. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung

Verlängerung der Frist zur Durchführung 
der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme 

im förmlich festgelegten  
Sanierungsgebiet „Kleinzschocher“  

gemäß § 142 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 235 Abs. 4 
Baugesetzbuch

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat in 
ihrer Sitzung am 8. Dezember 2021 beschlossen, 
dass die Laufzeit der Satzung der Stadt Leipzig 
über die förmliche Festlegung des Sanierungs-
gebietes „Kleinzschocher“ gemäß § 142 Abs. 3 
Satz 4 Baugesetzbuch bis zum 31.12.2022 ver-
längert wird. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung

Verlängerung der Frist zur Durchführung 
der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme 

im förmlich festgelegten  
Sanierungsgebiet „Neuschönefeld“  

gemäß § 142 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 235 Abs. 4 
Baugesetzbuch

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat in 
ihrer Sitzung am 8. Dezember 2021 beschlossen, 
dass die Laufzeit der Satzung der Stadt Leipzig 
über die förmliche Festlegung des Sanierungs-
gebietes „Neuschönefeld“ gemäß § 142 Abs. 
3 Satz 4 Baugesetzbuch bis zum 31.12.2022 
verlängert wird. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung

Mit Bescheid des Eisenbahn-Bundesamtes, 
Außenstelle Dresden vom 22.11.2021 wird das 
Flurstück 355/5 der Stadt Leipzig, Gemarkung 
Stötteritz von Bahnbetriebszwecken freigestellt 
(siehe kartenmäßige Darstellung).
Diese Flächen sind für den Eisenbahnbetrieb 
nicht mehr erforderlich. Durch die Freistel-
lung endet die Eigenschaft als Betriebsanlage 

Freistellung von Bahnbetriebszwecken  
für Flächen der Eisenbahn des Bundes  

in Leipzig-Stötteritz

Jahresabschluss zum 31.12.2020 der Stadt- und 
Kreissparkasse Leipzig: Der vollständige Jah-
resabschluss wurde am 7. September 2021 im 
Bundesanzeiger bekannt gemacht. ■

Gemäß § 6 des Sächsischen Straßengesetzes 
(SächsStrG) vom 21. Januar 1993 (SächsGV-
Bl. S. 93), das zuletzt durch Artikel 20 des 
Gesetzes vom 20. August 2019 (SächsGVBl. 
S 762) geändert worden ist, wird die Amtliche 
Bekanntmachung der Widmung für den öffent-
lichen Verkehr, vom 04.09.2021 im Leipziger 
Amtsblatt-Nr. 10/21 (elektronisches Amtsblatt) 
und 16/21 vom 11.09.2021, hiermit korrigiert. 
Die Korrektur ist unten im Text hervorgehoben.
Bezeichnung, Verlauf, ungefähre Länge, Stra-
ßenklasse, Widmungsbeschränkung:
OT Schönefeld-Abtnaundorf
Thieriotstraße, Teilfläche Flurstück 18/14 sowie 
Flurstück 19/9 jeweils Gemarkung Schönefeld 
von Robert-Blum-Straße bis Höhe Flurstück 
18/12 Gemarkung Schönefeld, Gesamtlänge 
ca. 121 m, Ortsstraße unbeschränkt.
Thieriotstraße, Teilfläche Flurstück 18/14 und 
Flurstück 264/41 jeweils Gemarkung Schönefeld 
von Höhe Flurstück 18/12 Gemarkung Schöne-
feld bis Löbauer Straße, Gesamtlänge ca. 21 
m, beschränkt öffentlicher Weg (Fahrrad- und 
Fußgängerverkehr). ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Verkehrs- und Tiefbauamt  

Bekanntmachung der Stadt- 
und Kreissparkasse Leipzig 

Korrektur der Amtlichen  
Bekanntmachung der Widmung 
vom 30.07.2021, Thieriotstraße,

veröffentlicht im Amtsblatt- 
Nr. 10/21 am 04.09.2021  

(Elektronisches Amtsblatt)  
und 16/21 am 11.09.2021 

(Druckausgabe)

Ladengeschäft im 
Leipziger Zentrum

Lage:     Markt 1, 04109 Leipzig
Vermietbare Fläche:  59,63 m² (Laden)
     24,30 m² (Keller)
Gesamtkaltmiete:  38.000 Euro pro Jahr
Nebenkosten:  6.000 Euro pro Jahr
Zahlungsweise:  monatlich
Eigentümer:   Stadt Leipzig
Kontakt Kulturamt: 0341 123-4282 
     kulturamt@leipzig.de
Die Stadt Leipzig vermietet aus ihrem Eigentum 
ein Ladengeschäft im Leipziger Zentrum. Senden 
Sie Ihre Bewerbung unter Beifügung eines Nut-
zungskonzeptes bitte bis zum 14.01.2022 an: 
Stadt Leipzig, Kulturamt, z. Hd. Frau Haamann, 
Thomasiusstraße 1, 04109 Leipzig. Aufgrund 
rechtlicher Gegebenheiten kann kein gastrono-
misches Profil berücksichtigt werden. Weitere 
Informationen finden Sie im Exposé. ■

(Angaben ohne Gewähr)

Über die Genehmigung der Veräußerung der 
nachstehenden Grundstücke ist nach § 2 des 
Grundstückverkehrsgesetzes (GrdstVG) zu 
entscheiden. Es ist zu prüfen, ob ein erwerbs-
bedürftiger, erwerbsbereiter und erwerbstätiger 
Landwirt für die Grundstücke vorhanden ist.
Gemarkung:  Knautnaundorf
Flurstück:  245/11, 0,9556 ha; Grün- 
     land, stark mit Bäumen und  
     Sträuchern bewachsen
     180/10, 0,0014 ha Grünland

Öffentlicher Hinweis  
zur Veräußerung von landwirtschaftlichen Grundstücken

Das Jobcenter Leipzig ermöglicht seinen Kundinnen 
und Kunden nach wie vor persönliche Vorsprachen 
unabhängig vom Impfstatus unter Einhaltung der 
3G-Regelung. Die persönlichen Kontakte erfolgen 
grundsätzlich terminiert. Notfallvorsprachen bleiben 
möglich. In der Amtsblatt-Ausgabe vom 4. Dezember 
2021 hatte die Redaktion im Beitrag zu den neuen 
digitalen Angeboten des Jobcenters fälschlicherwei-
se von der 2G-Regelung gesprochen. ■

Zugang zum Jobcenter  
per 3G-Regelung möglich

Korrektur zum Amtsblatt, Ausgabe 22

Das Leipziger Amtsblatt erscheint mit der 
ersten E-Ausgabe des Jahres 2022 am 8. Ja-
nuar 2022. Die erste Druckausgabe liegt am  
15. Januar 2022 vor. Bis dahin wünscht das 
Team allen Leserinnen und Lesern ein frohes 
Weihnachtsfest und einen guten und vor al-
lem gesunden Jahreswechsel. ■
 Redaktion Leipziger Amtsblatt

Amtsblatt in eigener Sache

www.leipzig.de/immobilien

Landwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes 
am Erwerb der Grundstücke interessiert wä-
ren, wird die Gelegenheit gegeben, der Stadt 
Leipzig, Liegenschaftsamt, Abt. Verwaltung, 
Sachgebiet Genehmigungen / zentrale Be-
standsführung, 04092 Leipzig, unter Angabe 
des AZ.: 23.43/be-23.17.02 und der Reg. Nr.: 
0172/21 bis zum 04.01.2022 ihr Erwerbsinter-
esse schriftlich zu bekunden und mitzuteilen, 
welchen Preis sie bei einer eventuell gegebenen 
Erwerbsmöglichkeit anbieten würden. ■

 
Mit Bestürzung und Trauer haben wir die 

Nachricht aufgenommen,
dass unser langjähriger Mitarbeiter 

Thomas Heinrich
plötzlich und unerwartet  

im Alter von 61 Jahren verstorben ist.
Mit ihm verlieren wir einen pflichtbewussten 

und zuverlässigen Mitarbeiter.
Unser Mitgefühl gilt seiner ganzen Familie.

 
 Der Oberbürgermeister Personalrat

Wir erhielten die traurige Nachricht,  
dass unsere langjährige Mitarbeiterin 

Bettina Strauch
aus dem Amt für Jugend und Familie  

im Alter von 58 Jahren  
unerwartet verstorben ist. 

Mit ihr verlieren wir einen freundlichen  
und zuverlässigen Menschen. 

Wir werden sie stets in guter Erinnerung 
behalten.

 
 Der Oberbürgermeister Personalrat

Traueranzeigen

Leipziger Amtsblatt online

Ratsinformationssystem

https://ratsinfo.leipzig.de

www.leipzig.de/amtsblatt

Geltungsbereich der Freistellungsflächen in Leipzig-Stötteritz (fett umrandet)
Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

der Eisenbahn. Die Flächen werden aus dem 
eisenbahnrechtlichen Planungsprivileg des 
Eisenbahn-Bundesamtes entlassen und gehen 
in die Planungshoheit der Stadt Leipzig über.
Auskünfte erteilt das Stadtplanungsamt, Tel. 
0341 1 23-49 48. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Mit Beginn des Jahres 2022 können sich Kun-
dinnen und Kunden mit ihrem Personalausweis 
mit Online-Ausweisfunktion arbeitslos melden. 
Dieser neue eService ist ein weiteres modernes 
digitales Angebot und macht ein persönliches 
Erscheinen für die Arbeitslosmeldung nicht 
mehr zwingend erforderlich.
Sich online arbeitsuchend melden, auf elektro-
nischem Weg einen Antrag auf Arbeitslosen-
geld stellen und online einen Beratungstermin 
vereinbaren: Diese eService-Angebote der 
Bundesagentur für Arbeit werden ab dem 1. 
Januar 2022 um ein weiteres digitales Angebot 
ergänzt, das einen durchgängigen Online-
Prozess ermöglicht. Mit der elektronischen 
Arbeitslosmeldung können sich Kundinnen und 
Kunden zu Beginn des neuen Jahres im Bereich 
der Arbeitslosenversicherung rund um die Uhr 
und ortsunabhängig arbeitslos melden. Ab dem 
1. Januar 2022 ist die elektronische Arbeitslos-
meldung der persönlichen Arbeitslosmeldung 
gleichgestellt. Bisher war ein persönliches 
Erscheinen zwingend erforderlich.

Wie bei der persönlichen Arbeitslosmeldung 
ist auch bei der Online-Arbeitslosmeldung ein 
Identifikationsnachweis erforderlich. Die Identi-
fikation erfolgt dabei mit Hilfe des Personalaus-
weises mit Online-Ausweisfunktion bzw. eines 
anderen elektronischen Identifikationsnachwei-
ses (elektronischer Aufenthaltstitel, eID-Karte, 
Ausweis eines EU-/EWR-Mitgliedslandes mit 
Online-Ausweisfunktion).
Als Alternative zur Online-Meldung bleibt die 
persönliche Arbeitslosmeldung auch weiterhin 
bestehen.
Nähere Informationen zur Online-Arbeitslos-
meldung, der Online-Identifikation und den 
technischen Voraussetzungen unter:
-  https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-

melden
-  https://www.ausweisapp.bund.de/online-

ausweisen/das-brauchen-sie/
-  https://www.personalausweisportal.de/

Webs/PA/DE/buergerinnen-und-buerger/
online-ausweisen/das-brauchen-sie/das-
brauchen-sie-node.html

Arbeitslosmeldung:  
Ab Januar 2022 auch online möglich
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Schiedsstelle Mitte/Nordost 
Sprechtag jeden 3. Di./Monat (15.00 Uhr-18.00 
Uhr), Stadthaus, Raum U 32, Michael Löffler, Tel. 
0160 4 45 55 44; E-Mail: friedensrichter-loeffler@t-
online.de
Schiedsstelle Ost/Südost
Sprechtag jeden 3. Mi./Monat (16.00 Uhr-17.00 
Uhr), Stadthaus, Raum U 32, Sylvio Müller,  Tel. 
0341/1 23 35 30, E-Mail: sylvio.mueller@leipzig.de
Schiedsstelle Süd/Südwest
Sprechtag jeden 1. u. 4. Di./Monat (15.00-17.00 
Uhr), Stadthaus, Raum U 32, Claudia Schaefer, 
Tel. 0341/1 23 35 30, Fax: 03212 1 37 31 75; E-Mail: 
claudia.schaefer@leipzig.de
Schiedsstelle Nordwest/Nord
Sprechtag jeden 4. Mi./Monat (16.00 Uhr-18.00 
Uhr), Stadthaus, Raum U 32, Mike Rockmann, Tel. 
0172 3 72 01 55; E-Mail: Friedensrichter-N-NW@t-
online.de
Schiedsstelle West/Alt-West
Sprechtag jeden 2. Di./Monat (15.00-18.00 Uhr), 
Stadthaus, Raum U 32, Michael Löffler, Tel. 
0160 4 45 55 44; E-Mail: friedensrichter-loeffler@t-
online.de
Wann hilft die Schiedsstelle?
Bei bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten über vermö-
gensrechtliche Ansprüche (z. B. Zahlungsansprüche), 
über Nachbar- und Mietrechtsstreitigkeiten und 
über Ansprüche wegen Verletzung der persönlichen 
Ehre kann die Schiedsstelle helfend und streit-
schlichtend tätig werden. Das heißt, die Anrufung 
der Schiedsstelle bei bürgerlichen Streitigkeiten 
geschieht freiwillig und ist nicht vorgeschrieben. In 
solchen Fällen können Sie sich direkt an die Schieds-
stelle Ihres Bezirkes wenden und bekommen dort 
fachkundige Unterstützung bei Ihren Anliegen. ■

http://https://ratsinfo.leipzig.de
http://www.leipzig.de/amtsblatt
 https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-melden - https://www.ausweisapp.bund.de/online-ausweisen/d
 https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-melden - https://www.ausweisapp.bund.de/online-ausweisen/d
 https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-melden - https://www.ausweisapp.bund.de/online-ausweisen/d
 https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-melden - https://www.ausweisapp.bund.de/online-ausweisen/d
 https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-melden - https://www.ausweisapp.bund.de/online-ausweisen/d
 https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-melden - https://www.ausweisapp.bund.de/online-ausweisen/d
 https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-melden - https://www.ausweisapp.bund.de/online-ausweisen/d
 https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-melden - https://www.ausweisapp.bund.de/online-ausweisen/d
mailto:friedensrichter-loeffler%40t-online.de?subject=
mailto:friedensrichter-loeffler%40t-online.de?subject=
mailto:sylvio.mueller%40leipzig.de?subject=
mailto:claudia.schaefer%40leipzig.de?subject=
mailto:Friedensrichter-N-NW%40t-online.de?subject=
mailto:Friedensrichter-N-NW%40t-online.de?subject=
mailto:friedensrichter-loeffler%40t-online.de?subject=
mailto:friedensrichter-loeffler%40t-online.de?subject=
http://www.leipzig.de/amtsblatt


Anhörungsverfahren im Planfeststellungsverfahren  
zum Vorhaben Lebendige Luppe, Bauabschnitt 4 – Zschampert –  

erneute Veröffentlichung und ersatzweise Auslegung der Planunterlagen
Für das oben genannte Vorhaben führt die Lan-
desdirektion Sachsen auf Antrag der Stadt Leipzig 
als Vorhabenträgerin für das gemeinsame Projekt 
der Städte Schkeuditz und Leipzig unter dem 
Geschäftszeichen Gz.: L42-0522/529 ein Planfest-
stellungsverfahren nach § 68 Absatz 1 und § 70 des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in Verbindung 
mit den §§ 72 ff. des Verwaltungsverfahrensge-
setzes (VwVfG) durch. 
Das Vorhaben wird auf Antrag der Vorhaben-
trägerin einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
unterzogen, da dies angesichts Größe und Aus-
wirkungen zweckmäßig ist. Da das Verfahren 
zur Unterrichtung über die voraussichtlich bei-
zubringenden Unterlagen nach § 5 Absatz 1 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
in der Fassung des Gesetzes, die vor dem 16. Mai 
2017 galt, eingeleitet wurde (UVPG a. F.), ist die 
Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 74 Abs. 
2 Nr. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung in der aktuellen Fassung (UVPG) 
auch nach der alten Fassung zu Ende zu führen.
Für die Durchführung des Planfeststellungsverfah-
rens einschl. der Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung hat die Vorhabenträgerin den 
Plan einschließlich Zeichnungen und Erläuterun-
gen, die das Vorhaben, seinen Anlass und von dem 
Vorhaben betroffene Grundstücke und Anlagen 
erkennen lassen, sowie eine Unterlage nach § 6 
UVPG a.F. und weitere entscheidungserhebliche 
Berichte und Empfehlungen (sog. Planunterlagen) 
vorgelegt.
Im Oktober 2021 wurde das Anhörungsverfahren 
nach § 73 VwVfG i.V.m. § 9 UVPG a.F. mit den 
ortsüblichen Bekanntmachungen in den Städten 
Leuna, Schkeuditz und Leipzig begonnen. Seit 
dem 16. November 2021 erfolgt die Beteiligung 
der Öffentlichkeit in Form der Veröffentlichung 
der eingereichten Planunterlagen auf der Internet-
seite der Landesdirektion Leipzig unter dem Pfad 
https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung 
(Rubrik –> Umweltschutz –> Wasserwirtschaft). 
Diese Veröffentlichung ersetzt dabei gemäß § 3 Abs. 
1 des Planungssicherstellungsgesetzes (PlanSiG) 
die Auslegung der Planunterlagen nach § 73 Abs. 
3 VwVfG. Zusätzlich zur Veröffentlichung im 
Internet erfolgt seit diesem Zeitpunkt als weiteres 
Informationsangebot nach § 3 Abs. 2 S. 1 PlanSiG 
die ergänzende körperliche Auslegung der o. g.  
Unterlagen in den drei o. g.  Städten und in der 
Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Leipzig. 
Am 26. November 2021 wurde festgestellt, dass 
in der Veröffentlichung auf der Internetseite der 
Landesdirektion Sachsen ein spezieller Bericht 
unter Punkt II.5.1 (Anlage 3 – Fischzönotische 
Betrachtung) nicht eingestellt wurde, der jedoch 
entscheidungserheblich werden könnte. Des 
Weiteren hat die Stadt Leipzig zur besseren Les-
barkeit die Karte unter dem Punkt II.2.1 mit den 
Verweilzeiten des HQ5 mit den Flurstücken ver-
schnitten und als zusätzliche Plangrundlage dem 
Grunderwerbsverzeichnis unter der Bezeichnung 
„20211213_LL_BA4_HQ5_Verweilzeiten_Grund-
erwerb“ nachgereicht. Zudem wurde die unter 
IV.3 enthaltene Tabelle mit den verschlüsselten 
Grunderwerbsdaten bzgl. der Überflutungsflächen 
überarbeitet, da in der Tabellenspalte Nr. 10 nicht 
die Gesamtflächengröße der einzelnen Flurstücke, 
sondern nur die von der Überflutung betroffenen 
Flächengröße angegeben wurde. Nunmehr sind in 
der Tabelle beide Werte aufgeführt. Bei den zugrun-
de liegenden Überschwemmungsflächen handelt es 
sich um die maximale Ausdehnung, welche durch 
das gegenständliche Vorhaben erfolgt, wobei mit 
einem 5-jährigen Hochwasserereignis (statistische 
Häufigkeit aller 5 Jahre) gerechnet wurde. 
Aus diesen Gründen hat sich die Landesdirektion 
Sachsen entschieden, eine erneute Veröffentlichung 
und ersatzweise Auslegung der sog. Planunterla-
gen durchzuführen. Nur so kann gewährleistet 
werden, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger 
umfassend beteiligen können. Die Landesdirektion 
Sachsen wird die nach Maßgabe dieser erneuten 
Veröffentlichung und ersatzweisen Auslegung 
fristgerecht eingehenden Einwendungen, Stel-
lungnahmen und Äußerungen behandeln wie die 
bis zum Ablauf der bisherigen Einwendungsfrist 
zum 17. Januar 2022 fristgerecht eingegangenen 
und noch eingehenden Vorträge und diese dann 
ebenfalls in der Planfeststellung verbescheiden. 
Vor dem Hintergrund der Transparenz hat sich 
die Landesdirektion Sachsen entschieden, in der 
Veröffentlichung auf ihrer Internetseite noch 
einmal alle Unterlagen und nicht nur die Ergän-
zungen/Änderungen und den fehlenden Bericht 
zu veröffentlichen. 

I.
Bei dem beantragten Vorhaben handelt es sich um 
den 4. Bauabschnitt des Projekts „Lebendige Luppe 
– Wiederherstellung ehemaliger Fließgewässer in 
der Luppenaue“. Das Projekt dient dabei primär 
dem Erhalt sowie der Entwicklung der Leipziger 
Nordwestaue zwischen Elsterbecken und Kleinlie-
benau. Durch die gezielte Flutung von Auwald-
bereichen sollen bei diesem Naturschutzprojekt 
insbesondere auetypische Lebensraumtypen und 
Arten wieder etabliert beziehungsweise gefördert 
werden. Zu diesem Zweck entwickelt das Projekt 
ein gesamträumlich integriertes Auenentwick-
lungskonzept.
Der 4. Bauabschnitt befindet sich im westlichen 
Teil des Gesamtprojektgebietes. Das Vorhaben-
gebiet wird von der Neuen Luppe im Norden, 
dem Feuchtgebiet Kleewinkel im Osten, dem Ge-
meindegebiet von Kleinliebenau, dem Augraben 
und dem Saale-Leipzig-Kanal im Süden und der 
Landesgrenze nach Sachsen-Anhalt im Westen 
umgrenzt. 
Bei der Umsetzung des 4. Bauabschnitts steht 
die Fließgewässerrenaturierung des Zscham-
pert, bei der dieser als eigenständiges Gewässer 
typgerecht entwickelt und als Bestandsgewässer 
aufgewertet wird, vom Saale-Leipzig-Kanal bis 
zum Luppewildbett (Zschampert-Unterlauf) am 
Südrand des Auwaldes im Vordergrund. Hierfür 
wird der Zschampert teilweise in sein historisches 
Gewässerbett zurückverlegt. Das Vorhabengebiet 
liegt dabei zum Großteil auf dem Territorium der 
Stadt Schkeuditz im Landkreis Nordsachsen und 
zu einem kleineren Teil im nordwestlichen Stadt-
gebiet von Leipzig. 
Mit dem Vorhaben geht eine Verlängerung der 
Fließstrecke von 2 km auf rund 6,5 km einher, wobei 
der Zschampert zukünftig in das Luppewildbett 
und nicht mehr in die Alte Luppe mündet.
Um eine teilflächige Überflutung des Hartholz-
auwaldes zu erreichen, sieht die Planung im 
Hochwasserfall (bis zu einem HQ5) die schadlose 
Mitführung des Hochwassers aus dem Zschampert 
bis zum Auwald vor. Größere Hochwasserereig-
nisse werden momentan noch über den kleinen 
Abschlag Richtung Alte Luppe weitergeleitet, 
sodass mit keiner größeren Menge zu rechnen 

II.3.2 Geotechnischer Bericht, Le-
bendige Luppe, Abschnitt vom 
Zschampert bis zur Luppe an der 
BAB A9 (BA4) Teil 1: geplante 
Strecke der Lebendigen Lup-
pe – Baugrunduntersuchung;  
GGL (2019

II.3.3 Geotechnischer Bericht, 
Lebendige Luppe, Abschnitt 
vom Zschampert bis zur Luppe 
an der BAB A9 (BA4) Teil 2: 
Bauwerke – Baugrunduntersu-
chung;  GGL (2019) 

II.3.4 Abschätzung von Bemes-
sungskennwerten für eine Bohr-
pfahlgründung, BW 3.49, Brücke 
B 186; Scholz+Lewis mbH (2020) 

II.3.5 Bodenkartierung Zscham-
pert BA 4; C&E (2020) + Stellung-
nahme zum Geotechnischen 
Bericht Gewässerabschnitt 4e, 
C&E (2021)

II.3.6 Auskunft aus dem Säch-
sischen Altlastenkataster; 2020

II.3.7 Auskunft über Kampfmit-
telbelastungen

II.3.8 Bodenschutzkonzept 

II.4. Statische Nachweise/Trag-
werksplanung und Prüfstatik

II.4.1 Brücke F1 – Tragwerkspla-
nung und Prüfstatik

II.4.2 Brücke 3.48 – Tragwerks-
planung und Prüfstatik

II.4.3 Brücke 3.92 – Tragwerks-
planung und Prüfstatik

II.4.4 Brücke 3.49 – Entwurfssta-
tik und Prüfstatik

II.5. Hydrologische und gewäs-
serökologische Fachgutachten

II.5.1 Fachbeitrag EU-WRRL 
(Ingenieur-Consult GmbH (2021) 

II.5.2 Untersuchungen, Einschät-
zungen und Berechnungen zur 
Gewässergüte, Teilbericht BA4; 
08/2020

II.5.3 Wasserhaushaltsmodel-
lierung mit dem gekoppelten 
Grundwasser-Oberflächenwas-
sermodell (Grundwasser BA 4 
Zschampert / Prognose Abschnitt 
4F); 11/2020

II.6. Stellungsnahmen/Auskünf-
te von Beteiligungen 

II.6.1 Stellungnahmen/Aus-
künfte

II.6.1.1 Zusammenfassung Stel-
lungsnahmen und Auskünfte 
(E-Mail/Protokoll)

II.6.1.2 Stellungnahmen/Aus-
künfte

II.6.2 Leitungsauskünfte Me-
dienträger 

II.6.2.1 Übersicht Auskünfte 
Medienträger

II.6.2.2 Medienträger im Kreu-
zungsbereich

II.6.2.3 Leitungsauskünfte Me-
dienträger

III – Karten, Pläne 
und Zeichnungen 
zur Fachplanung 
I.1

III.1. Gesamtprojektgebiet 
(Übersichtsplan)

III.2. Freianlagen 

III.3 Ingenieurbauwerke

III.3.1 Ingenieurbauwerke F1, 
3.46, 3.47, 3.48, RG1, 3.50, 3.92, 
D1 und E1

III.3.2 Ingenieurbauwerk 3.49 

IV – Eigentums-, 
Rechtsverhältnisse 
u. Grundstücksver-
zeichnis 

IV.1 Grunderwerbspläne Frei-
anlagen 

IV.2 Grunderwerbspläne – Inge-
nieurbauwerke 

IV.3 Grunderwerbsverzeichnisse 

V – Umweltpla-
nung zur Fachpla-
nung I.1

V.1. Umweltverträglichkeits-
studie 

V.2. Landschaftspflegerischer 
Begleitplan (LBP) Bericht, Anla-
gen und Pläne

V.3. Natura2000 – Zielkonformi-
tätsprüfung     

V.4. Artenschutzrechtlicher 
Fachbeitrag

V.5. Anhänge zur Umweltpla-
nung

V.5.1 Faunistische und Biotop-
kartierung Abschnitt 4b-4E : 
V.5.1.1: 2013; V.5.1.2: 2016)

V.5.2 Faunistische Kartierung 
4b-4E (2019)

V.5.3. Faunistische und Biotop-
kartierung Abschnitt 4F (2020)

V.5.4 Maßnahmenkonzept 
Helm-Azurjungfer 

V.5.5 Baubericht Maßnahmen 
Helm-Azurjungfer und Bauab-
nahmeprotokoll 

Aufgrund der aktuellen Covid-19-Pandemie 
erfolgt die Beteiligung der Öffentlichkeit durch 
eine Veröffentlichung der Planunterlagen im 
Internet. Die Auslegung der Planunterlagen nach 
§ 73 Abs. 3 VwVfG wird gemäß § 3 Abs. 1 PlanSiG 
dadurch ersetzt. 
Der Plan einschließlich Zeichnungen und Erläu-

ist. Im Bereich vom Saale-Leipzig-Kanal bis zum 
Grünen Winkel (1,1 km) wird dazu die Sohle des 
Zschampert um etwa 80 cm angehoben und das 
Profil zur Schaffung einer Wechselwasserzone (Se-
kundäraue) angepasst. Im weiteren Verlauf erfolgt 
im Zschampert-Unterlauf bis zu seiner Mündung 
eine Revitalisierung (Wiederherstellung) des Ge-
wässers in seinem historischen Verlauf (5,4 km), 
wobei einzelne Gewässerabschnitte neu angelegt 
bzw. wiederhergestellt werden müssen.
Im Zusammenhang mit dem Ausbau des Gewäs-
sers sind insgesamt 11 Bauwerke wie Furten und 
Brücken sowie ein größeres Brückenbauwerk an der 
Bundesstraße B 186 neu zum Erhalt von Wegebe-
ziehungen und zur Gewässerquerung zu errichten. 
Der Zschampert wird derzeit durch anfallendes 
Wasser aus seinem Einzugsgebiet und Wasser aus 
dem Saale-Leipzig-Kanal sowie bei Vorhandensein 
aus Überschusswasser aus dem Kulkwitzer See 
gespeist. Damit auch in Trockenzeiten Wasser 
aus dem Saale-Leipzig-Kanal in den Zschampert 
abgegeben werden kann, ist zur Verstetigung der 
Wasserführung im Niedrigwasserfall eine Was-
serüberleitung aus dem Lindenauer Hafen in den 
Saale-Leipzig-Kanal von 50 l/s vorgesehen. Dazu 
ist die Errichtung einer Heberanlage erforderlich, 
bis der Lindenauer Hafen an den Saale-Leipzig-
Kanal angeschlossen wird. 
Trotz der naturschutzfachlichen Ausrichtung 
des Projekts sind im Zuge der Umsetzung des 
Vorhabens Eingriffe in Natur und Landschaft 
nicht zu vermeiden. Daher sieht die Planung auch 
umfangreiche Kompensationsmaßnahmen und 
Schutzmaßnahmen vor, die ausführlich in der 
Planunterlage beschrieben werden.
Für das Ausbauvorhaben einschließlich der land-
schaftspflegerischen Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen werden Grundstücke in den Gemarkungen 
Kleinliebenau, Dölzig, Schkeuditz, Burghausen, 
Schönau und Gundorf beansprucht. 
II.
Der Plan, der erneut veröffentlicht wird, beinhal-
tet eine technische Planung (Zeichnungen und 
Erläuterungen), eine Unterlage über die Umwelt-
auswirkungen des Vorhabens nach § 6 UVPG a. F. 
sowie weitere das Vorhaben betreffende entschei-
dungserhebliche Berichte und Empfehlungen. 
Dazu gehören u. a.: 
• ein landschaftspflegerischer Begleitplan,
• ein spezieller artenschutzrechtlicher Fach-

beitrag zur Prüfung der vorhabenbedingten 
Auswirkungen auf besonders geschützte und 
bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten,

• eine Unterlage zu NATURA 2000 – Zielkonfor-
mitätsprüfung und

• ein Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie.

Im Einzelnen sind folgende Unterlagen enthalten: 

Digitaler Ordner ORDNER-INHALT

0 –  Verzeichnisse Verzeichnis der Planvorlage

I. –  Fachplanung I.1 Fachplanung Gewässeraus-
bau und Ingenieurbauwerke

I.1.1 Erläuterungsbericht 

Anl. 1: Erläuterungsbericht 
Brückenbauwerk F1

Anl. 2: Erläuterungsbericht 
Dammscharte 3.46

Anl. 3: Erläuterungsbericht 
Furt 3.47

Anl. 4: Erläuterungsbericht 
Brücke 3.48

Anl. 5: Erläuterungsbericht 
Furt RG 1

Anl. 6: Erläuterungsbericht 
Schütz  3.50

Anl. 7: Erläuterungsbericht 
Brückenbauwerk 3.92

Anl. 8: Erläuterungsbericht 
Furt D1

Anl. 9: Erläuterungsbericht 
Furt E1

Anl. 10: Erläuterungsbericht 
Brückenbauwerk 3.49

I.2 Fachplanung Durchflussmes-
sung mit Datenfernübertragung

Erläuterungsbericht Durch-
flussmessung Zschampert mit 
Datenfernübertragung sowie 
Anlagen/Pläne

I.3 Fachplanung Überleitung 
Hafenbecken Leipzig (Heber-
leitung)

I.3.1 Erläuterungsbericht Über-
leitung Hafenbecken Leipzig 
(Heberleitung)

I.3.2 Planunterlagen

I.3.3 Anlagen

II – Anhänge zur 
Fachplanung 

II.1. Bauwerksverzeichnis 

II.2. Hydraulische Berechnungen 
und Modellierung

II.2.1 Hydraulische Modellierung 
Zschampert stationär MNQ und 
MQ; instationär HQ 5, IWS Kurz-
bericht, Pläne 3.2.1 und 3.3.1, 
Anlage A03-6.1

II.2.2.1 Hydraulische Nachweise 
Bauwerke F1, 3.46, 3.47, 3.48, 
RG1, 3.50, 3.92, D1 und E1

II.2.2.2 Hydraulische Nachweise 
Bauwerk 3.49 

II.3. Baugrund- und Boden-
gutachten/ Altlastenuntersu-
chungen

II.3.1 Revitatlisierung der Luppe 
– Lebendige Luppe, Geotechni-
sche Untersuchung

Baugrundhaupt-
untersuchung BA 
4 – Zschampert, 
Abschnitt 4F – Geo-
technischer Bericht;  
Planungsgesell-
schaft Scholz+Lewis  
mbH (2020)  

terungen, die das Vorhaben, seinen Anlass und 
von dem Vorhaben betroffene Grundstücke und 
Anlagen erkennen lassen, sowie Unterlagen nach 
§ 6 UVPG a.F. und weitere entscheidungserhebliche 
Berichte und Empfehlungen werden erneut in der 
Zeit vom 10. Januar 2022 bis einschließlich 9. Feb-
ruar 2022 durch Veröffentlichung auf der Internet-
seite der Landesdirektion Sachsen unter dem Pfad 
https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung 
(Rubrik –> Umweltschutz –> Wasserwirtschaft) 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 
Diese Unterlagen liegen als zusätzliches Informa-
tionsangebot gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 PlanSiG in 
der Zeit vom 10. Januar 2022 bis einschließlich 9. 
Februar 2022 auch 
in der Stadtverwaltung Leuna, Bauamt, Außen-
stelle Gesundheitszentrum / Westflügel, Rudolf-
Breitscheidstraße 18, 06237 Leuna, Zimmer R 2.19 
zu den Erreichbarkeitszeiten
Mo. von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr 
bis 15.00 Uhr
Di. von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr
Mi. von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr 
bis 15.00 Uhr
Do. von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr 
bis 15.00 Uhr
Fr. von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr, 
in der Stadtverwaltung Schkeuditz, Rathausplatz 7, 
04435 Schkeuditz, Zimmer 2.06 der Stadt Schkeu-
ditz, zu den Öffnungszeiten
Mo., Fr. von 08.00 bis 12.00 Uhr
Di. von 8.00 bis 18.00 Uhr
Do. von 08.00 bis 17.00 Uhr
(Mi. geschlossen) und
in der Stadtverwaltung Leipzig, Neues Rathaus, 
Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig, Stadtpla-
nungsamt, Zimmer 498 zu den Dienststunden 
Mo./Mi. von 8.00 bis 15.00 Uhr
Di./Do. von 8.00 bis 16.00 Uhr
Fr. von 8.00 bis 12.00 Uhr 
zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 
Beim Betreten der o. g. Verwaltungsgebäude 
sind die jeweils in den Verwaltungen geltenden 
Hygiene- und Schutzmaßnahmen, die für den 
Besucherverkehr zur Eindämmung des Corona-
virus erlassen wurden, zu beachten. Dazu gehört 
insbesondere das Tragen eines medizinischen 
Mund-Nasen-Schutzes und die Erteilung einer 
Selbstauskunft.
Da der öffentliche Besucherverkehr aktuell für die 
Öffentlichkeit nur eingeschränkt zugängig ist, wird 
durch die oben genannten Verwaltungsbehörden 
auf Folgendes hingewiesen:
Stadt Leuna: Die persönliche Einsichtnahme ist 
nur nach vorheriger Terminabstimmung möglich. 
Zur Terminvereinbarung steht die Telefonnummer 
03461 24 950 20 zur Verfügung. Coronabedingt 
darf aktuell jeweils nur 1 Person die Außenstelle 
Gesundheitszentrum / Westflügel betreten. Die 
Gäste müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen, die 
im Falle einer notwendigen Kontaktverfolgung 
benötigt werden. Diese finden keinerlei andere 
Verwendung und werden nach 4 Wochen gelöscht.
Stadt Schkeuditz: Im Vorfeld der Einsichtnahme 
ist eine Terminvereinbarung im Sekretariat der 
Stabsstelle bei Frau Schön, Telefonnummer 034204 
88 149 erforderlich, wobei die Einsichtnahme ohne 
Beaufsichtigung erfolgt.
Stadt Leipzig: Bitte informieren Sie sich vor 
Einsichtnahme in die Planunterlagen über die Zu-
gangsbedingungen in den Bekanntmachungen der 
Stadt. Um eine telefonische Terminvereinbarung 
unter 0341 123 4948 wird gebeten.
Zusätzlich werden die vorgenannten Unterlagen 
gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 PlanSiG während dieser Zeit 
in der Landesdirektion Sachsen, Dienststelle 
Leipzig, Braustraße 2, 04107 Leipzig, Raum 463 
(um vorherige telefonische oder schriftliche Ter-
minvereinbarung wird gebeten, Telefonnummer 
0341  977 42 10, Beachtung der geltenden Hygiene- 
und Schutzmaßnahmen für den Besucherverkehr 
– insbesondere Zugang nur mit medizinischem 
Mund-Nasen-Schutz, Beachtung der Erteilung 
einer Selbstauskunft beim Einlass- und Kontroll-
dienst einschl. der Möglichkeit der digitalen Kon-
taktdatenerfassung über die Corona Warn-App);
als leicht zu erreichenden Ort ausgelegt.
Maßgeblich sind allein die im Internet auf der 
Internetseite der Landesdirektion Sachsen unter 
dem Pfad https://www.lds.sachsen.de/bekannt-
machung (Rubrik –> Umweltschutz –> Wasser-
wirtschaft) veröffentlichten Unterlagen. 
Eine zusätzliche Zugänglichmachung des Inhalts 
dieser Bekanntmachung und der auszulegenden 
Unterlagen auf dem UVP-Portal unter https://
uvp-verbund.de erfolgt nicht, da dies in der Fas-
sung des UVPG, die vor dem 16. Mai 2017 galt, 
nicht vorsehen ist.

III. 
Die betroffene Öffentlichkeit kann bis einen Monat 
nach Ablauf der Frist der Veröffentlichung im In-
ternet am 10. Februar 2022 – also bis einschließlich 
9. März 2022 – bei der Landesdirektion Sachsen 
(Postanschrift: Landesdirektion Sachsen, 09105 
Chemnitz) oder der Dienststelle in Leipzig, Braus-
traße 2, 04107 Leipzig, bzw. bei einer der o. g. Städte 
Einwendungen gegen den Plan schriftlich erheben. 
Die Erhebung zur Niederschrift wird aufgrund der 
aktuellen Situation durch die Covid-19-Pandemie 
gemäß § 4 Abs. 1 PlanSiG ausgeschlossen. Die 
Vermeidung einer dazu notwendigen Kontaktauf-
nahme erscheint zum Schutz der Gesundheit der 
Bevölkerung und zur Vermeidung einer Überlas-
tung des Gesundheitswesens geboten. 
Gemäß § 4 Abs. 2 PlanSiG besteht ferner die 
Möglichkeit, Einwendungen elektronisch unter 
der E-Mail-Adresse post@lds.sachsen.de einzu-
reichen. Die Einwendung (E-Mail) bedarf keiner 
qualifizierten elektronischen Signatur nach dem 
Signaturgesetz und keiner eigenhändigen Un-
terschrift. Die Schriftform kann bei der Landes-
direktion Sachsen auch durch Versendung eines 
elektronischen Dokuments mit der Versandart nach 
§ 5 Abs. 5 des De-Mail-Gesetzes ersetzt werden. Die 
Adresse und die technischen Anforderungen für die 
Übermittlung elektronischer Dokumente sind bei 
der Landesdirektion Sachsen über die Internetseite 
www.lds.sachsen.de/kontakt abrufbar.
Betroffene Öffentlichkeit ist jede Person, deren 
Belange durch das Vorhaben berührt wird, und 
jede Vereinigung, deren satzungsmäßiger Auf-
gabenbereich durch das Vorhaben berührt wird.
Die Einwendungen bzw. Äußerungen müssen den 
Namen und die volle Anschrift des Einwenders 
enthalten. Sie sollen den geltend gemachten Be-
lang und das Maß der Beeinträchtigung erkennen 
lassen. Bei Eigentumsbeeinträchtigungen wird um 
Bezeichnung der betroffenen Grundstücke mit 
Flurstücknummern und Gemarkungen gebeten. 
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen 
auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form 
vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht 

werden (gleichförmige Eingaben), ist auf jeder 
mit einer Unterschrift versehenen Seite ein Un-
terzeichner mit Namen, Beruf und Anschrift als 
Vertreter der übrigen Unterzeichner zu bezeich-
nen. Andernfalls können diese Einwendungen 
unberücksichtigt bleiben.
Eingangsbestätigungen werden nicht erteilt. 
Mit Ablauf der oben genannten Einwendungs- bzw. 
Äußerungsfrist sind für das Planfeststellungs-
verfahren alle Einwendungen bzw. Äußerungen 
ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privat-
rechtlichen Titeln beruhen. 
Einwendungen wegen nachteiliger Wirkungen des 
Vorhabens können später nur nach § 14 Absatz 6 
WHG geltend gemacht werden.
Alle frist- und formgerecht erhobenen Einwen-
dungen bleiben wirksam. Es besteht daher keine 
Notwendigkeit, bereits erhobene Einwendungen 
nochmals zu erheben.
Vereinigungen, die aufgrund einer Anerkennung 
nach anderen Rechtsvorschriften befugt sind, 
Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichts-
ordnung gegen den Planfeststellungsbeschluss 
einzulegen, werden hiermit entsprechend von 
der Ersetzung der Auslegung des Plans durch 
die Veröffentlichung im Internet benachrichtigt. 
Ihre Einwendungen und Stellungnahmen sind 
ebenfalls innerhalb der in der Nr. 1 genannten Frist 
bei den in dieser Bekanntmachung bezeichneten 
Stellen abzugeben 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Landesdirek-
tion Sachsen personenbezogene Daten in Erfüllung 
ihrer Aufgaben gemäß den geltenden Bestimmun-
gen zum Datenschutz verarbeitet. Weitere Informa-
tionen über die Verarbeitung der Daten und Ihre 
Rechte bei der Verarbeitung der Daten finden Sie 
unter https://www.lds.sachsen.de/datenschutz 
sowie in dem dort in der Rubrik „wasserrechtliche 
Planfeststellungsverfahren Oberflächenwasser 
und Hochwasserschutz“ eingestellten Informa-
tionsblatt „Datenschutzrechtliche Informationen 
nach Artikel 13 Absatz 1 und 2 sowie Artikel 14 
Absatz 1und 2 Datenschutz-Grundverordnung 
für wasserrechtliche Planfeststellungsverfahren 
Oberflächenwasser und Hochwasserschutz“. Der 
behördliche Datenschutzbeauftragte der Landes-
direktion Sachsen ist wie folgt erreichbar: Daten-
schutzbeauftragter der Landesdirektion Sachsen, 
09105 Chemnitz; E-Mail: datenschutz@lds.sachsen.
de; Telefon: +49 371/532-0.

IV.
Die Landesdirektion Sachsen ist die zuständige 
Behörde für die Durchführung des Planfeststel-
lungsverfahrens einschließlich des Umweltver-
träglichkeitsprüfungsverfahrens sowie für die 
Zulassungsentscheidung. Bei der Landesdirektion 
Sachsen sind weitere relevante Informationen 
erhältlich und es können innerhalb der unter Pkt. 
III.1 genannten Frist Fragen eingereicht werden.

V.
Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen und 
Stellungnahmen zu dem Plan sind grundsätzlich in 
einem Termin zu erörtern. Nach § 5 Abs. 2 PlanSiG 
genügt jedoch anstelle des Erörterungstermins eine 
Online-Konsultation. 
Der Erörterungstermin bzw. wenn von der Online-
Konsultation Gebrauch gemacht wird, wird vorher 
öffentlich bekannt gemacht.
Diejenigen, die Einwendungen erhoben oder Stel-
lungnahmen abgegeben haben, werden von dem 
Erörterungstermin bzw. der Online-Konsultation 
gesondert benachrichtigt. Sind mehr als 50 Benach-
richtigungen vorzunehmen, können diese durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.
Bei Nichtteilnahme eines Beteiligten am Erörte-
rungstermin bzw. an der Online-Konsultation kann 
auch ohne ihn verhandelt werden. Das Anhörungs-
verfahren ist mit Abschluss des Erörterungstermins 
bzw. der Online-Konsultation beendet.
Der Erörterungstermin als auch die Online-
Konsultation sind nicht öffentlich.
Kosten, die durch Einsichtnahme in die Planun-
terlagen, für die Erhebung von Einwendungen 
und die Teilnahme am Erörterungstermin, an der 
Online-Konsultation oder Vertreterbestellung 
entstehen, werden nicht erstattet.
Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in 
der Planfeststellung dem Grunde nach zu entschei-
den ist, werden nicht in dem Erörterungstermin 
bzw. in der Online- Konsultation, sondern in einem 
gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt.
Die Entscheidung über die Zulassung oder die 
Ablehnung des Vorhabens ergeht nach Durchfüh-
rung des Planfeststellungsverfahrens mit einem 
Planfeststellungsbeschluss. 
Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird 
nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch 
die Planfeststellungsbehörde (Landesdirektion 
Sachsen) entschieden. 
Die Zustellung der Entscheidung an die diejenigen, 
die Einwendungen erhoben oder Stellungnah-
men abgegeben haben, kann durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 
50 Zustellungen vorzunehmen sind.
Da für das Vorhaben eine Umweltverträglich-
keitsprüfung durchgeführt wird, wird darauf 
hingewiesen,
a.  dass die für das Verfahren und die für die 

Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorha-
bens zuständige Behörde die Landesdirektion 
Sachsen ist,

b.  dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch 
Planfeststellungsbeschluss entschieden werden 
wird,

c.  dass mit den zugänglich gemachten Planunter-
lagen eine Unterlage über die Umweltauswir-
kungen des Vorhabens nach § 6 Abs. 1 Satz 1 
UVPG a.F. vorgelegt wurde,

d.  dass der Behörde bei Beginn des Beteiligungs-
verfahrens keine weiteren entscheidungserheb-
lichen Berichte und Empfehlungen vorliegen,

e. dass die Anhörung zu den zugänglich gemach-
ten Planunterlagen auch die Einbeziehung der 
Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen 
des Vorhabens gemäß § 9 UVPG a.F. ist,

f.  dass nach Beginn des Beteiligungsverfahrens 
weitere Informationen, unter anderem die 
Stellungnahmen der anerkannten Umwelt- 
und Naturschutzvereinigungen, die für den 
Planfeststellungsbeschluss von Bedeutung sein 
können, bei der Landesdirektion Sachsen einge-
gangen sind, Umweltinformationen darstellen 
und dort als solche zugänglich sind. Sie sind 
auch nach dem Ablauf der Veröffentlichungs-
frist nach den gesetzlichen Bestimmungen 
über den Zugang zu Umweltinformationen 
zugänglich. Dies gilt auch für künftig einge-
hende Umweltinformationen. ■

Leipzig, den 11.12.2021
Stadtplanungsamt

i. A. der Landesdirektion Sachsen
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Januar: Impfstart in Leipzig: Am 11. Januar geht das vom DRK betriebene Impfzen-
trum auf der Leipziger Neuen Messe in Betrieb. In Kliniken hat die Impfung schon 
früher begonnen. Nach Priorisierungsgruppen werden zunächst medizinisches Per-
sonal und Menschen über 80 Jahre geimpft – hier Christoph Lübbert, Chefarzt der 
Infektiologie am Städtischen Klinikum St. Georg. Foto: STG

Januar Mitten in der zweiten Corona-Welle helfen 41 Soldatinnen und Soldaten 
des Panzerpionierbataillons 701 aus Gera dem Leipziger Gesundheitsamt bei der 
Kontaktnachverfolgung. Für sie werden Arbeitsräume in der Gerda-Taro-Schu-
le eingerichtet. Mit der am 28. Januar in Kraft tretenden Corona-Schutz-Verord-
nung werden medizinische Mund-Nasenbedeckungen Pflicht.  Foto: abl/has

September Mit sichtbarem 
Elan und viel Freude tritt der 
neue Thomaskantor Andreas  
Reize am 11. September sein 
Amt an. Von OBM Burkhard 
Jung offiziell ins Amt einge-
führt, gibt der 18. Nachfolger 
Johann Sebastian Bachs zu-
nächst in der Oberen Wandel-
halle des Neuen Rathauses mit 
dem Thomanerchor eine erste 
musikalische Kostprobe. Später 
folgt die erste Motette mit dem 
Chor und dem Gewandhausor-
chester in der Thomaskirche. 
Bachs Kantate „Was Gott tut, 
das ist wohlgetan II“ wird ge-
spielt. Der 46-jährige Schweizer 
aus Solothurn beerbt Gotthold 
Schwarz im Amt. Der studierte 
Kirchenmusiker war am 18. De-
zember 2020 vom Stadtrat ge-
wählt worden. Er hatte zuvor 
mehrere Chöre und Orchester 
geleitet, darunter den Zürcher 
Bach-Chor. Foto: Jens Schlueter

Februar Seltene Schneemengen in Leipzig: Tief Tristan bringt ab 6. Februar den Winterdienst der Stadtreinigung an die Grenzen 
seiner Leistungsfähigkeit. Rund 40 Zentimeter dick ist die Schneedecke in der Stadt. 357 Leute sind im Einsatz – darunter auch Teams 
der Bioabfallentsorgung und die Gärtner. 42 Fahrzeuge räumen, was das Zeug hält, viele Trupps müssen von Hand Schnee schippen. 
Ein größeres Verkehrschaos bleibt dadurch aus.  Foto: abl/bel

März Denkzeichen für Rosa Luxemburg: Zum 150. Geburtstag der Politikerin wird 
am 5. März vor dem Felsenkeller ein Granitbogen mit Inschrift verlegt. Hier hatte 
sie am 27. Mai 1913 eine große Rede zur weltpolitischen Lage gehalten. Die Stadt 
erinnert im Themenjahr „Stadt der sozialen Bewegungen“ an die Vorkämpferin 
der Arbeiterbewegung. Foto: Felsenkeller

März Während die Impfungen gegen Covid 19 aus Mangel an Impfstoff nur lang-
sam Fahrt aufnehmen, behalten Tests im Alltag eine große Bedeutung. Am 13. März 
öffnet das kommunale Testzentrum in der Unteren Wandelhalle des Neuen Rathau-
ses, in dem rund 1600 Menschen täglich getestet werden können. Dutzende Testmög-
lichkeiten werden dazu überall in der Stadt angeboten. Foto: Christian Modla

März Auszeichnung für Leipzig: Die Amadeu-Antonio-Stiftung überreicht am 29. März 
Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning das Kommunalsiegel „Sächsischer Förder-
preis für Demokratie“ für die städtische Plakatkampagne „Du bist nicht allein!“. Sie 
war als Zeichen der Solidarität mit schwulen, bisexuellen, trans- und intergeschlecht-
lichen sowie queeren Menschen (LSBTIQ) initiiert worden. Foto: abl/mb

April Aufwind für Leipzigs Vereinssport: Vereinschef Sascha Orban (r.) von Motor 
Gohlis Nord freut sich über den Schlüssel zum neuen Funktionsgebäude am Stadi-
on des Friedens, überreicht von Sportbürgermeister Heiko Rosenthal. 2,23 Millio-
nen Euro sind im Rahmen des Sportprogramms 2024 in den Neubau geflossen, der 
eine 60 Jahre alte Holzbaracke ersetzt. Foto: abl/quo

Mai Wieder offen für Gäste: Das Gohliser Schlösschen hat mit Thomas Roßdeut-
scher einen neuen Betreiber. Kulturamtsleiterin Dr. Anja Jackes überreicht am  
21. Mai offiziell den Schlüssel. Das Haus soll Platz für Ausstellungen, Musik und 
darstellende Kunst bieten und mit einem Kulturcafé weitere Gäste anlocken. Seit 
1906 gehört es der Stadt, die es aufwendig saniert hat. Foto: Heinrich Lischka

Juni Karolina Trybala (l.) und das Ensemble Canelle zählen zu den musikalischen 
Höhepunkten der 14. Jüdischen Woche in Leipzig vom 27. Juni bis 4. Juli. Los geht es 
gleich mit einer Neuheit: Die Eröffnungsveranstaltung auf dem Augustusplatz wird 
erstmals öffentlich live übertragen. Der Vizepräsident des Zentralrats der Juden in 
Deutschland, Dr. Abraham Lehrer, hält die Eröffnungsrede. Foto: Ensemble Canelle

Februar Mehr Beteiligung am städtischen Haushalt: Am 18. Februar stimmt der Stadt-
rat der Einführung eines Bürgerhaushaltes zu. Erstmals können Leipziger ihre Vorschlä-
ge schon in der Entwurfsphase des Doppelhaushaltes einbringen und somit von Be-
ginn an mitgestalten. Dazu kommen Stadtbezirksbudgets von 50 000 Euro, über de-
ren Verwendung vor Ort entschieden werden darf. Plakat: Stadt Leipzig

Oktober Das Lichtfest zum 9. Oktober wird mit neuartigen Lichtinstallationen auf 
Augustus-, Burg- und Richard-Wagner-Platz gefeiert. Das kommt bei vielen Leipzigern 
gut an. Ehrengast für die Rede zur Demokratie in der Nikolaikirche ist Kiews Oberbür-
germeister Dr. Vitali Klitschko, der das politische Wirken mit dem Boxen vergleicht: 
ohne Kampf, Wunden und Enttäuschungen kein Sieg. Foto: Punctum, E. Hoyer

Juni Runder Geburtstag für das Leipziger Amtsblatt: Am 12. Juni 1991 lag die ers-
te Ausgabe im Briefkasten der Leipziger – damals noch auf einem einzigen Compu-
ter mit Disketten, Fotos auf Film und handgeschnittenem Seitenlayout hergestellt. 30 
Jahre und einige optische Überholungen später kommt das Mitteilungsblatt der Stadt 
deutlich moderner daher – inzwischen auch elektronisch. Foto: MZ Druckerei GmbH

Juni Waffenverbotszone in der Eisenbahnstraße auf dem Prüfstand: Am 9. Juni stel-
len Innenminister Roland Wöller, Prof. Kurt Mühler und OBM Burkhard Jung (v. r.) die 
Ergebnisse der Evaluierung vor. Ergebnis: kaum Waffendelikte, dafür andere wie Dro-
genvergehen, Graffiti und Vermüllung, die die Anwohner stören. Daran soll jetzt ge-
arbeitet werden, die Zone selbst soll wieder verschwinden. Foto: SMI/A. Müller

September Ein weißes Pferd aus 50 Kilogramm Zucker in einem 
Karussell sorgt für erstaunte Blicke bei Passanten auf dem Markt: 
Die Installation „Zucker. Rausch. Germania.“ erinnert mit Infotafeln 
an das Leipziger Siegesdenkmal an selber Stelle und dessen kriegs-
betonte Geschichte, wegen der es 1945 demontiert worden war. Zu-
gleich ist das Pferd ein Leckerbissen für Insekten. Foto: abl/sf

Juni Ein neues Industriegebiet für Leipzig: Am 25. Juni wird die Fertigstellung der Erschließung 
von Seehausen 2 gefeiert. Neun Millionen Euro sind in das 55 Hektar große Gelände geflossen. 
Auf etwa der Hälfte der Fläche baut das Hamburger Kosmetikunternehmen Beiersdorf AG ein 
neues Werk mit 600 Arbeitsplätzen. Dafür wurden eine 490 Meter lange Zufahrtsstraße und ein 
drei Hektar großes Regenrückhaltebecken gebaut. Zudem mussten 4,2 Kilometer Leitungen ver-
legt werden. 40 neue Bäumen säumen das Gelände. Foto: Punctum, S. Hoyer

Juli Der frühere Stadtpräsident Friedrich Magirius (mitte) übergibt 
OBM Burkhard Jung einen wichtigen Teil seiner persönlichen Unterla-
gen, die wiederum im Stadtarchiv unter Direktor Dr. Michael Ruprecht 
erschlossen und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 
Die 1,5 Meter laufenden Akten dokumentieren Magirius‘ politisches 
Wirken vor allem rund um die Friedliche Revolution. Foto: Stadtarchiv

Juli Die vietnamesische Elf-Millionen-Metropole Ho-Chi-Minh-Stadt wird in der Ratsversamm-
lung am 21. Juli offiziell Leipzigs 15. Partnerstadt. Der formelle Akt, zu dem der vietnamesische 
Botschafter Dr. Nguyen Minh Vu anreist, ist nur die Verschriftlichung einer Partnerschaft, die seit 
vielen Jahren gedeiht – zwischen Wirtschaftsunternehmen, Universitäten, Kliniken und Kultur-
partnern beider Städte.  Foto: Stock.adobe.com – R. M. Nunes

Oktober OBM Burkhard Jung nimmt persönlich per Hebekran den Gedenkstein für den pol-
nischen General Ksiaze Josef Poniatowski vom Sockel – es ist der Auftakt  für die Freilegung 
des letzten Stücks des Elstermühlgrabens. 180 Meter zwischen Elster- und Lessingstraße sollen 
bis 2025 für Boote passierbar sein. 16,8 Millionen Euro werden investiert. Das Denkmal muss 
aber nur vorübergehend weichen und wird nach Ende der Bauarbeiten wieder an seinem an-
gestammten Platz aufgestellt.   Foto: abl/sf

November Es geht voran beim Stadthafen: Die Stadthafen Leipzig 
GmbH mit den Geschäftsführern Nadine Thärichen und Jan Benzien 
unterzeichnet am 16. November den Konzessionsvertrag zu dessen 
Betrieb. Mitte 2022 sollen die Bauarbeiten beginnen. 
 Grafik: Häfner Jimenez Betcke Jarosch Landschaftsarchitektur GmbH

Dezember Die Impfkampagne gegen Covid 19 kommt wieder in Schwung: Ulrich Böttcher (85) 
gehört zu den ersten, die sich in der am 1. Dezember eröffneten Impfstelle des DRK im Stadt-
büro die Booster-Impfung abholen. Die Stadt richtet in der Oper Leipzig wenige Tage später ein 
Impf- und Beratungszentrum ein. Dazu betreibt das DRK weitere Impfstellen im Stadtgebiet, un-
ter anderem in der Quarterback Immobilien Arena. Foto: abl/sf

November Die Stadt Leipzig und die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) 
starten am 1. November in den Testbetrieb für E-Scooter in der Stadt. San-
dy Brachmann (LVB) und Michael Jana, Leiter Verkehrs- und Tiefbauamt, 
probierten die beiden angebotenen Fabrikate mit Ioana Freise von Tier 
Mobility und Stephan Boelte von Voi Deutschland (v. l.) aus. Per App kön-
nen diese an LVB-Mobilitätsstationen ausgeliehen werden. Foto: abl/bel
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04109 Zentrum-West ARAL-Center (Tankstelle) Marschnerstraße 50 X X   

04109 Zentrum „täglich rausgeputzt - Unser Laden fürs Beraten“ Jägerhof-Passage, Hainstraße 17a X X X X

04109 Zentrum Neues Rathaus, Bürgerberatung Martin-Luther-Ring 4-6 X X   

04129 Eutritzsch ARAL Tankstelle Maximilianallee 70 X X   

04129 Eutritzsch Service Center Hartmann GmbH & Co.KG Wittenberger Straße 87 X X   

04157 Gohlis-Nord ARAL Tankstelle Max-Liebermann-Straße 101 X X   

04157 Gohlis-Nord ARAL Tankstelle Landsberger Straße 116 X X   

04158 Lindenthal ARAL Tankstelle Zum Apelstein 1 X X   

04159 Lützschena-Stahmeln Postfiliale Hallesche Straße 180 X X   

04159 Wahren Tabak & Presse e.K. Georg-Schumann-Str. 363 X X   

04177 Altlindenau ARAL Tankstelle Merseburger Straße 109-113 X X   

04178 Böhlitz-Ehrenberg ARAL Tankstelle  Ludwig-Hupfeld-Straße 15 X X   

04179 Leutzsch LVB-Service Georg-Schwarz-Straße 139 X X   

04205 Grünau-Siedlung BAVARIA petrol Tankstelle Lützner Straße 536 X X   

04209 Grünau Star Tankstelle Brünner Straße 3 X X   

04249 Kleinzschocher JET Tankstelle Dieskaustraße 111 X X   

04275 Zentrum-Süd Ahoi Südvorstadt Schenkendorfstr. 45 a X X   

04277 Marienbrunn ARAL Tankstelle An der Tabaksmühle 13 X X   

04277 Marienbrunn Blumengeschäft An der Märchenwiese 66 X X   

04288 Holzhausen Geschenkelädchen Bunge Walter-Markov-Ring 3 X X   

04288 Liebertwolkwitz Lotto-Toto Zeitschriften Seitenstraße 24 X X

04289 Probstheida Tabakbörse Bockstraße 1-5 X X   

04299 Stötteritz Tabakbörse Stötteritz Holzhäuser Straße 112 X X   

04315 Neustadt Neuschönefeld Tabakshop Brandt Eisenbahnstraße 79 X X   

04316 Mölkau Deutsche Post Kiosk Engelsdorfer Str. 102 X X   

04317 Reudnitz-Thonberg Tabakshop Brandt Riebeckstraße 6 X X   

04318 Sellerhausen-Stünz ARAL Tankstelle Permoserstraße 32 X X   

04328 Sellerhausen-Stünz Stadtreinigung, Kasse Geithainer Straße 60 X X X X

04349 Plaußig-Portitz Volzens Backstube Tauchaer Straße 339 X X   

04357 Mockau LVB-Service, Mockau-Center Mockauer Straße 123 X X   

04357 Mockau-Nord ARAL Tankstelle Essener Straße 31 X X   

Wertmarkenverkaufsstellen ab Januar 2022 (ohne Bürgerämter)

Achtung: Vorentsorgung in der Karwoche vor Ostern!
Karfreitag 2022

Montag 11.04.2022 vorgezogen auf Samstag 09.04.2022

Dienstag 12.04.2022 vorgezogen auf Montag 11.04.2022

Mittwoch 13.04.2022 vorgezogen auf Dienstag 12.04.2022

Donnerstag 14.04.2022 vorgezogen auf Mittwoch 13.04.2022

Freitag 15.04.2022 vorgezogen auf Donnerstag 14.04.2022

Ostern 2022

Montag 18.04.2022 verlegt auf Dienstag 19.04.2022

Dienstag 19.04.2022 verlegt auf Mittwoch 20.04.2022

Mittwoch 20.04.2022 verlegt auf Donnerstag 21.04.2022

Donnerstag 21.04.2022 verlegt auf Freitag 22.04.2022

Freitag 22.04.2022 verlegt auf Samstag 23.04.2022

Christi Himmelfahrt 2022

Donnerstag 26.05.2022 verlegt auf Freitag 27.05.2022

Freitag 27.05.2022 verlegt auf Samstag 28.05.2022

Pfingsten 2022

Montag 06.06.2022 verlegt auf Dienstag 07.06.2022

Dienstag 07.06.2022 verlegt auf Mittwoch 08.06.2022

Mittwoch 08.06.2022 verlegt auf Donnerstag 09.06.2022

Donnerstag 09.06.2022 verlegt auf Freitag 10.06.2022

Freitag 10.06.2022 verlegt auf Samstag 11.06.2022

Tag der deutschen Einheit 2022

Montag 03.10.2022 verlegt auf Dienstag 04.10.2022

Dienstag 04.10.2022 verlegt auf Mittwoch 05.10.2022

Mittwoch 05.10.2022 verlegt auf Donnerstag 06.10.2022

Donnerstag 06.10.2022 verlegt auf Freitag 07.10.2022

Freitag 07.10.2022 verlegt auf Samstag 08.10.2022

Reformationstag 2022

Montag 31.10.2022 verlegt auf Dienstag 01.11.2022

Dienstag 01.11.2022 verlegt auf Mittwoch 02.11.2022

Mittwoch 02.11.2022 verlegt auf Donnerstag 03.11.2022

Donnerstag 03.11.2022 verlegt auf Freitag 04.11.2022

Freitag 04.11.2022 verlegt auf Samstag 05.11.2022

Buß- und Bettag 2022

Mittwoch 16.11.2022 verlegt auf Donnerstag 17.11.2022

Donnerstag 17.11.2022 verlegt auf Freitag 18.11.2022

Freitag 18.11.2022 verlegt auf Samstag 19.11.2022

Weihnachten 2022

Montag 26.12.2022 verlegt auf Dienstag 27.12.2022

Dienstag 27.12.2022 verlegt auf Mittwoch 28.12.2022

Mittwoch 28.12.2022 verlegt auf Donnerstag 29.12.2022

Donnerstag 29.12.2022 verlegt auf Freitag 30.12.2022

Freitag 30.12.2022 verlegt auf Samstag 31.12.2022

* Änderung noch möglich!

Verschiebungen der Abfallentsorgung durch anstehende Feiertage 2022* 

Vom 18. bis zum 26. Dezember 2021 wird das 
Ordnungsamt keine schriftlichen Verwar-
nungen, Anhörungen sowie Bußgeld- und 
Kostenbescheide versenden. Damit die Freu-
de und Besinnlichkeit in der Weihnachtszeit 
nicht von einem Brief aus der Bußgeldbehörde 
getrübt wird, beteiligt sich das Ordnungsamt 
auch in diesem Jahr wieder am traditionellen 
Weihnachtsfrieden. 
Unabhängig davon werden auch in der Weih-
nachtszeit Kontrollen durchgeführt und began-
gene Rechtsverstöße geahndet. Das gilt auch 
für die Abendzeiten und an den Wochenenden. 
Ausnahmen vom Weihnachtsfrieden sind Ent-
scheidungen zu Vorgängen, die andernfalls ver-
jähren würden, oder Bescheide, die aus Gründen 
der Gefahrenabwehr unumgänglich sind. ■

Weihnachtsfrieden: 
Keine Post von der 
Bußgeldbehörde 

Leipziger Amtsblatt online

Ratsinformationssystem

Satzungen, Verordnungen, Regelungen

https://ratsinfo.leipzig.de

www.leipzig.de/amtsblatt

www.leipzig.de/stadtrecht

Stellenausschreibungen der Stadt

Bekanntmachungen

www.leipzig.de/stellen

www.leipzig.de/bekanntmachungen

Leipziger Amtsblatt
18. Dezember 2021 · Nr. 2310 Bekanntmachungen

Für aktuelle Informationen zum Sitzungs-
geschehen sowie den geltenden Hygiene-
regeln besuchen Sie bitte www.leipzig.de
 
Stadtbezirksbeirat West
03.01.2022, 18.00 Uhr – Videokonferenz
Weitere Informationen und Zugangslink unter 
www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat/stadtbe-
zirksbeirat-west und im Allris. 
 - Einwohneranfragen
 - Bebauungsplan Nr. 459 „Energiestandort 

Lausen“ Freigabe zur frühzeitigen Öffent-
lichkeitsbeteiligung 

 - Anträge zum Stadtbezirksbudget

Stadtbezirksbeirat Südost
04.01.2022, 18.30 Uhr – Videokonferenz
Den Link zur Sitzung und die Tagesordnung 
finden Sie auf  http://www.leipzig.de/stadtbe-
zirksbeirat/stadtbezirksbeirat-suedost
 - Stadtbezirksbudget
 - Verbesserung der Fußwegsicherheit im 

Bereich Augustinerstraße

Stadtbezirksbeirat Ost
05.01.2022, 18.00 Uhr – Videokonferenz
Weitere Informationen und Zugangslink unter 
https://ratsinformation.leipzig.de/allris_leipzig_
public/to010?SILFDNR=2000318&refresh=false
 - Sanierung und Umgestaltung der Mar-

garetenstraße zwischen Elsastraße und 
Reclamstraße

 - Bestellung eines Erbbaurechts am Grund-
stück Cichoriusstraße 8 für sozialen Woh-
nungsbau

 - Eine zukünftig frühzeitliche Beteiligung der 
Stadtbezirksbeiräte und Ortschaftsräte an 
Bauordnungsverfahren mit erheblicher Aus-
wirkung auf Stadtbezirke und Ortschaften

 - Stadtbezirksbudget

Stadtbezirksbeirat Nordost
05.01.2022, 17.30 Uhr – Videokonferenz
Weitere Informationen und Zugangslink unter 
www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat/stadtbe-
zirksbeirat-nordost und im Allris. 
 - Einwohneranfragen
 - Gespräch mit Bürgermeister und Paten des 

Stadtbezirkbeirats Torsten Bonew
 - Anträge zum Stadtbezirksbudget

Stadtbezirksbeirat Nord
06.01.2022, 17.30 Uhr – Videokonferenz
Weitere Informationen und Zugangslink unter 
www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat/stadtbe-
zirksbeirat-nord und im Allris.
- Einwohneranfragen 
 - Bau- und Finanzierungsbeschluss Erneue-

rung des Spielplatzes im Schillerhain mit 
Ausbau der Wegeanbindung von der 
Ferchnerstraße zur Haltestelle Platnerstraße

 - Baubeschluss: Sanierung und Umgestaltung 
der Cöthner Straße und der Mottelerstraße 
im Abschnitt nördlich der Georg-Schumann-
Straße 

 - Nachbereitung Gespräch zum Eutritzscher 
Markt 

 - Anträge zum Stadtbezirksbudget

Stadtbezirksbeirat Nordwest
06.01.2022, 18.00 Uhr – Videokonferenz
Den Link zur Sitzung und die Tagesordnung 
finden Sie auf  http://www.leipzig.de/stadtbe-
zirksbeirat/stadtbezirksbeirat-nordwest
 - Stadtbezirksbudget
 - Satzung zur Aufhebung des Bebauungspla-

nes Nr. 341 „Seelenbinderstraße, südlicher 
Teil – Nutzungsarten“; Stadtbezirk: Nord-
west, Ortsteil: Möckern; Durchführung der 
öffentlichen Auslegung im Rahmen des 
beschleunigten Verfahrens

 - Bau- und Finanzierungsbeschluss Linkel-
straße von Stahmelner Straße bis Georg-
Schumann-Straße ■

(Änderungen vorbehalten)

http://https://ratsinfo.leipzig.de
http://www.leipzig.de/amtsblatt
http://www.leipzig.de/stadtrecht
http://www.leipzig.de/stadtrecht
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat/stadtbezirksbeirat-west
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat/stadtbezirksbeirat-west
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat/stadtbezirksbeirat-suedost
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat/stadtbezirksbeirat-suedost
https://ratsinformation.leipzig.de/allris_leipzig_public/to010?SILFDNR=2000318&refresh=false 
https://ratsinformation.leipzig.de/allris_leipzig_public/to010?SILFDNR=2000318&refresh=false 
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat/stadtbezirksbeirat-nordost
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat/stadtbezirksbeirat-nordost
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat/stadtbezirksbeirat-nord
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat/stadtbezirksbeirat-nord
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat/stadtbezirksbeirat-nordwest
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat/stadtbezirksbeirat-nordwest
http://www.leipzig.de/bekanntmachungen
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04109 Zentrum-West ARAL-Center (Tankstelle) Marschnerstraße 50 X X   

04109 Zentrum „täglich rausgeputzt - Unser Laden fürs Beraten“ Jägerhof-Passage, Hainstraße 17a X X X X

04109 Zentrum Neues Rathaus, Bürgerberatung Martin-Luther-Ring 4-6 X X   

04129 Eutritzsch ARAL Tankstelle Maximilianallee 70 X X   

04129 Eutritzsch Service Center Hartmann GmbH & Co.KG Wittenberger Straße 87 X X   

04157 Gohlis-Nord ARAL Tankstelle Max-Liebermann-Straße 101 X X   

04157 Gohlis-Nord ARAL Tankstelle Landsberger Straße 116 X X   

04158 Lindenthal ARAL Tankstelle Zum Apelstein 1 X X   

04159 Lützschena-Stahmeln Postfiliale Hallesche Straße 180 X X   

04159 Wahren Tabak & Presse e.K. Georg-Schumann-Str. 363 X X   

04177 Altlindenau ARAL Tankstelle Merseburger Straße 109-113 X X   

04178 Böhlitz-Ehrenberg ARAL Tankstelle  Ludwig-Hupfeld-Straße 15 X X   

04179 Leutzsch LVB-Service Georg-Schwarz-Straße 139 X X   

04205 Grünau-Siedlung BAVARIA petrol Tankstelle Lützner Straße 536 X X   

04209 Grünau Star Tankstelle Brünner Straße 3 X X   

04249 Kleinzschocher JET Tankstelle Dieskaustraße 111 X X   

04275 Zentrum-Süd Ahoi Südvorstadt Schenkendorfstr. 45 a X X   

04277 Marienbrunn ARAL Tankstelle An der Tabaksmühle 13 X X   

04277 Marienbrunn Blumengeschäft An der Märchenwiese 66 X X   

04288 Holzhausen Geschenkelädchen Bunge Walter-Markov-Ring 3 X X   

04288 Liebertwolkwitz Lotto-Toto Zeitschriften Seitenstraße 24 X X

04289 Probstheida Tabakbörse Bockstraße 1-5 X X   

04299 Stötteritz Tabakbörse Stötteritz Holzhäuser Straße 112 X X   

04315 Neustadt Neuschönefeld Tabakshop Brandt Eisenbahnstraße 79 X X   

04316 Mölkau Deutsche Post Kiosk Engelsdorfer Str. 102 X X   

04317 Reudnitz-Thonberg Tabakshop Brandt Riebeckstraße 6 X X   

04318 Sellerhausen-Stünz ARAL Tankstelle Permoserstraße 32 X X   

04328 Sellerhausen-Stünz Stadtreinigung, Kasse Geithainer Straße 60 X X X X

04349 Plaußig-Portitz Volzens Backstube Tauchaer Straße 339 X X   

04357 Mockau LVB-Service, Mockau-Center Mockauer Straße 123 X X   

04357 Mockau-Nord ARAL Tankstelle Essener Straße 31 X X   

Montag, 20.12. Möckern, Gohlis-Süd, -Mitte, -Nord
08.45-09.30 Uhr Yorckstraße/Dantestraße
09.45-10.30 Uhr Breitenfelder Straße/Ludwig-Beck-Straße
10.45-11.30 Uhr Landsberger Straße/Hans-Oster-Straße
12.15-13.00 Uhr Max-Liebermann-Straße 97 (Wertstoffhof)
13.15-14.00 Uhr Bremer Straße (Heizwerk)
Dienstag, 21.12. Mockau-Süd, -Nord
08.45-09.30 Uhr Gontardweg/Kleeweg
09.45-10.30 Uhr Leonhardtstraße/Wilhelm-Busch-Straße
10.45-11.30 Uhr W.-Albrecht-Weg/Friedrichshafner Straße
12.15-13.00 Uhr Friedrichshafner Straße/Gogolstraße
13.15-14.00 Uhr Komarowstraße/Otto-Heinze-Straße
Mittwoch, 22.12. Schönefeld-Abtndf., -Ost, Sellerhsn.-Stünz
08.45-09.30 Uhr Kohlweg/Ploßstraße
09.45-10.30 Uhr Volksgartenstr. (Parkpl. Nähe Jugendherberge)
10.45-11.30 Uhr Bautzner Straße/Bertolt-Brecht-Straße
12.15-13.00 Uhr Leonhard-Frank-Straße/Alfred-Schurig-Straße
13.15-14.00 Uhr Elisabeth-Schumacher-Straße/Weidlichstraße
Donnerstag, 23.12. Knautkleeberg-Knauthain, Hartmannsdorf- 
 Knautnaundorf, Rehbach
08.45-09.30 Uhr Ritter-Pflugk-Straße/Knuthstraße
09.45-10.30 Uhr Erikenstraße (Nähe Nr. 20, Feuerwehr)
10.45-11.30 Uhr Rundkapellenweg/Eythraer Weg
12.15-13.00 Uhr Rehbacher Anger (Feuerwehr)
13.15-14.00 Uhr Hubmaierweg/Knautnaundorfer Straße
Montag, 03.01. Knautkleeberg-Knauthain, Knautkleeberg- 
 Großzschocher
08.45-09.30 Uhr Nimrodstraße/Fasanenpfad
09.45-10.30 Uhr Göhrenzer Straße/Seumestraße
10.45-11.30 Uhr Zur alten Bäckerei (Nähe Nr. 13)/Brückenstraße
12.15-13.00 Uhr Brauereistraße/Buttergasse
13.15-14.00 Uhr Kloßstraße/Barbussestraße
Dienstag, 04.01. Kleinzschocher, Grünau-Siedlung, Lausen- 
 Grünau
08.45-09.30 Uhr Eythraer Straße/Kötzschauer Straße
09.45-10.30 Uhr Schönauer Str./ggü. Goldrutenweg 
 (Zufahrt Berufsakademie)
10.45-11.30 Uhr Schweinfurter Straße/Würzburger Straße
12.15-13.00 Uhr Krakauer Straße 2 (Wertstoffhof)
13.15-14.00 Uhr Lausener Dorfplatz
Mittwoch, 05.01. Grünau-Mitte, -Ost, Lausen-Grünau
08.45-09.30 Uhr Ringstraße (Nähe Nr. 123)
09.45-10.30 Uhr Breisgaustr. (hinter Seniorenwohnp., Höhe Garagenh.)

■ Standorte Schadstoffmobil zur Schadstoffannahme aus Haushalten

PLZ Straße/Öffnungszeiten
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04157

Max-Liebermann-Straße 97 
Mo./Di./Mi./Fr.: 10.00-18.00 Uhr 
Do.: 10.00-19.00 Uhr
Sa.: 08.30-14.00 Uhr

X X X X X X X X X X

04158

OT Wiederitzsch,
Brentanostraße 7

In den geraden Kalenderwochen 
Sa.: 08.30-14.00 Uhr

April bis Oktober zusätzlich
Mi.: 10.00-13.15 u. 14.00-18.00 Uhr

In den ungeraden Kalenderwochen 
Fr.: 10.00-13.15 u. 14.00-18.00 Uhr

Winterschließzeit: 
Dezember, Januar, Februar

X X X X X X X

04159

OT Lützschena-Stahmeln, 
Am Pfingstanger 11

März bis Oktober
In den geraden Kalenderwochen 
Di.: 10.00-13.15 u. 14.00-18.00 Uhr

In den ungeraden Kalenderwochen 
Sa.: 08.30-14.00

November
In den geraden Kalenderwochen 
Di.: 8.00-12.15 u. 13.00-16.00 Uhr

In den ungeraden Kalenderwochen 
Sa.: 08.30-14.00

Winterschließzeit:
Dezember, Januar, Februar

 X   X X  X X  X

04178

Ludwig-Hupfeld-Straße 9
Mo./Di./Mi./Fr.: 10.00-13.15 u. 
14.00-18.00 Uhr 
Do.: 10.00-13.15 u. 14.00-19.00 Uhr
Sa.: 08.30-14.00 Uhr

X X X X X X X X X X

04279

Johannes-R.-Becher-Str. 13
Mo./Di./Mi./Fr.: 10.00-13.15 u. 
14.00-18.00 Uhr 
Do.: 10.00-13.15  u. 14.00-19.00 Uhr
In den ungeraden Kalenderwochen 
Sa.: 08.30-14.00 Uhr

X X X X X X X X X X

04209

Gärtnerstraße 36
Mo./Di./Mi./Fr.: 10.00-18.00 Uhr 
Do.: 10.00-19.00 Uhr
Sa.: 08.30-14.00 Uhr

X X X X X X X X X X

04207

Krakauer Straße 2
Mo./Di./Mi./Fr.: 10.00-13.15 u. 
14.00-18.00 Uhr
Do.: 10.00-13.15 u. 14.00-19.00 

X X X X X X X X X X

04249

Dieskaustraße 133 
Mo./Di./Mi./Fr.: 10.00-13.15 u. 
14.00-18.00 Uhr 
Do.: 10.00-13.15 u. 14.00-19.00 Uhr

X X X X X X X X X X

04249

OT Knautnaundorf, 
Knautnaundorfer Str. 231
Di./Fr.: 10.00-13.15 u. 14.00-18.00 Uhr 
Do.: 10.00-13.15 u. 14.00-19.00 Uhr

Winterschließzeit:
Dezember, Januar, Februar

X X X X X X X X X X

04275

Lößniger Straße 7 
Mo./Di./Mi./Fr.: 10.00-18.00 Uhr 
Do.: 10.00-19.00 Uhr
Sa.: 08.30-14.00 Uhr

Die Schadstoffannahmestelle in 
der Lößniger Straße 7 ist zu den 
gleichen Zeiten geöffnet.

X X X X X X X X X X X

04288

OT Holzhausen, 
Liebertwolkwitzer Straße 39

April bis Oktober 
Mi.: 10.00-13.15 u. 14.00-18.00 Uhr 
Sa.: 08.30-14.00 Uhr 

November bis März
Mi. 08.00-12.15 u. 13.00-16.00 Uhr
Sa. 08.30-14.00 Uhr

X X  X  X X X X X X X

04289

Augustinerstraße 8
Mo./Di./Mi./Fr.: 10.00-18.00 Uhr 
Do.: 10.00-19.00 Uhr
Sa.: 08.30-14.00 Uhr 

X X X X X X X X X X

04319

OT Engelsdorf, 
Schulweg 4
Di.: 10.00-13.15 u. 14.00-18.00 Uhr

In den ungeraden Kalenderwochen 
Sa.: 08.30-14.00 Uhr 

April bis Oktober zusätzlich
Do.: 10.00-13.15 u. 14.00-19.00 Uhr

X X X X X X X X X

04328

Geithainer Straße 13
Mo./Di./Mi./Fr.: 10.00-18.00 Uhr 
Do.: 10.00-19.00 Uhr
Sa.: 08.30-14.00 Uhr

X X X X X X X X X X

04328

Döllingstraße 29 a 
Mo./Di./Mi./Fr.: 10.00-13.15 u. 
14.00-18.00 Uhr
Do.: 10.00-13.15 u. 14.00-19.00 Uhr

In den geraden Kalenderwochen 
Sa. 08.30-14.00 Uhr 

X X X X X X X X X X

Wertstoffhöfe 2022
04103
Täubchenweg/Spohrstraße • Tarostraße/Dösner 
Weg • Straße des 18. Oktober – Wiese gegenüber 
Nr. 10 • Roßplatz 11 – Rückseite vom Ringcafé • 
OBI Brandenburgerstraße 21 - Parkplatz - einge-
zäunt nur zu den Öffnungszeiten 
04105
Michaelisstraße/Nordplatz Wiese • Friedrich-
Ebert-Straße – Parkplatz neben ehem. Schwimm-
stadion, Glassammelplatz • Karl-Rothe-Straße/
Balzacstraße – Mittelinsel • Kickerlingsberg/
Ehrensteinstraße – Wiese
04107
Grassistraße/Haydnstraße
04109
Zentralstraße – Wiese gegenüber Nr. 7 • Reichs-
straße Nr. 11–13 • Ferdinand-Lassalle-Straße – 
gegenüber Davidstraße, neben Litfaßsäule
04129
Bernburger Straße – gegenüber Nr. 4
04155
Möckernsche Straße/Eisenacher Straße – Wiese 
hinter Litfaßsäule
04157
Bremer Straße/Sylter Straße • Sylter Straße/
Wehrmannstraße • Heinrich-Budde-Straße – ge-
genüber Nr. 29 • Coppistraße – gegenüber Nr.19 
– Litfaßsäule • Ludwig-Beck-Straße/Breitenfelder 
Straße – Grünanlage • Max-Liebermann-Straße 
97 – Wertstoffhof* 
04158
Ortsteil Lindenthal
Gartenwinkel – Glassammelplatz am Trafohaus 
• Karl-Marx-Platz – Glassammelplatz • Trift-
siedlung – Glassammelplatz • Zur Lindenhöhe 
– links 10 m neben Haus 47 – Wiese • Parkring 
– Breitenfeld, Glassammelplatz • Ortsteil  Wie-
deritzsch • Kreuzung Birkenring/Ecke Mittelring 
• Nordweg – Glassammelplatz • Stentzlerstr./
Brentanostr. - Wiese
04159
Auenseestraße – Grünfläche am Trafohaus • Hans-
Beimler-Straße/Christoph-Probst-Straße – Wiese 
• Damaschkestraße/Buchfinkenweg – gegenüber 
am Bahndamm ablegen • Erika-von-Brockdorff-
Straße/Yorckstraße 41 – Glassammelplatz • 
Linkelstraße/Stammerstraße – Glassammel-
platz • Ortsteil Lützschena • Radefelder Weg/
Bahnstraße – an der Malteser Kleiderbox  • 
Elsterberg – gegenüber Nr. 6, Glassammelplatz • 
Am Bauernsteg – Wiese gegenüber Haus Nr. 7  • 
Windmühlenweg/Narzissenweg – Glassammel-
platz • Ortsteil Stahmeln • Stahmelner Straße 88 
– gegenüber Garagen • Am Eselshaus/hinter der 
Schule – Glassammelplatz
04177
Gellertplatz – Wiese gegenüber Haus Nr. 2 • 
Friesenstr./ Rietschelstr. - Wiese
04178
Ortsteil Böhlitz-Ehrenberg
Ludwig-Hupfeld-Straße 9-11 – Wertstoffhof*  • 
Auenstraße/Leipziger Straße – Parkplatz neben 
Kleiderbox • Heinrich-Heine-Straße/Bielastraße 
– Wiese gegenüber Haus Nr. 23 • Ludwig-Jahn-
Straße – Sportplatz gegenüber Haus Nr. 2
Ortsteil Rückmarsdorf
Zum Bahnhof – Glassammelplatz am Bahnhof • 
Sportplatzweg/Weinberg – Wiese am Trafohaus 
Ortsteil Burghausen 
Plantagenweg – Parkplatz, neben Kleiderbox
04179
Ellernweg – Platz 20 m neben Haus Nr. 12 • 
Pfingstweide/Heimteichstraße – Glassammelplatz 
• Morgensternstraße/Beckerstraße – Wiese • Ra-
thenaustraße/Pfingstweide – Glassammelplatz • 
Gaußstraße/Heimteichstraße – Wiese gegenüber 
Haus Nr. 40 • Lützner Straße/Dürrenberger Straße
04205
Am Schwalbennest – Parkplatz gegenüber Haus 
Nr. 5 • Saturnstraße – Parkplatz gegenüber Nr. 
59 • Wegastraße/Andromedaweg – Wiese • 
Marsweg/Saturnstraße • Uranusstraße 112/114 
• Uranusstraße 80 – Trafohaus • Titaniaweg – vor 

Schule – Wiese gegenüber Haus Nr. 7 • Schönauer 
Ring – Wiese zw. Haus Nr. 13 und 15 • Neue  
Leipziger Straße – Trafohaus gegenüber Nr. 3
Ortsteil Miltitz 
Auenweg – Glassammelplatz gegenüber Nr. 31 • 
Am Bahnhof – Wiese gegenüber Glassammelplatz 
• Alte Burghausener Straße/Sackgasse – Wiese 
gegenüber Glassammelplatz
04207
Krakauer Straße 2 – Wertstoffhof* • Brackestraße 
39/Seffnerstraße 18 – Wiese  • Miltitzer Allee 5/
Pfaffensteinstraße 21 – Wiese • Am Grund 2 – Tra-
fohaus • Zingster Straße – Wiese gegenüber Nr. 4  
• Selliner Straße/Zingster Straße • Binzer Straße/
Straße am See • Basteistraße/Schrammsteinstraße 
• Königsteinstraße – Wiese an Nr. 9 • Brambacher 
Straße/Berkaer Weg • Lausener Dorfplatz – Wiese 
gegenüber Nr. 13a • Zur Heide/Am Sonneneck 
(Neubaugebiet Lausen) • Herrmann-Meyer-Straße 
– Grünfläche/Rondell 
04209
Am Kirschberg 29 – Litfaßsäule • Asternweg 
– Litfaßsäule gegenüber Nr. 23  • Ringstraße 
171 – Glassammelplatz • Heidelberger Straße/
Offenburger Straße • Gärtnerstraße 36 – Wert-
stoffhof* • Dahlienstraße 101 – Glassammelplatz 
• Nelkenweg 13/Asternweg 51 • Weißdornstraße 
7 – Wiese vordere Ecke  • Potschkaustraße  – Park-
platz gegenüber Nr. 36 • Ringstraße – gegenüber 
Nr. 67 • Breisgaustraße – Parkplatz gegenüber 
Seniorenwohnheim • Mannheimer Straße/Rat-
zelstraße – Wiese • Alte Salzstraße 155 – Wiese 
links neben dem Haus
04229
Weißenfelser Str. – links Wiese neben Parkhaus 
Nr. 69 • Erich-Zeigner-Allee – zwischen Haus 74 
u. 80, rechts neben Kleiderbox  • Siemensstraße/
Gerhardstraße  • Rolf-Axen-Str. – Wiese neben 
Haus Nr.1-3
04249
Arthur-Nagel-Straße/Otto-Militzer-Straße • 
Dieskaustraße 133 – Wertstoffhof*  • Dieskau-
straße/links 100 m neben Aral-Tankstelle Nr. 
483 a: Unbedingt 100 m Abstand zur Tankstelle 
einhalten • Seumestraße/Göhrenzer Straße – Glas-
sammelplatz • Schmetterlingsweg/Lipinskistraße 
– Wiese • Ortsteil Rehbach • Rehbacher Anger 23 
B – Glassammelplatz an der Feuerwehr 
Ortsteil Knautnaundorf
Knautnaundorfer Anger – Wiese gegenüber 
Feuerwache
04275
Fockestraße – links neben Aufgang zum Fockeberg 
• Lößniger Straße 7 – Wertstoffhof* • Arthur-Hoff-
mann-Straße Ecke Scharnhorst Straße – gegenüber 
Haus 41a/ Wiese
04277
An der Märchenwiese – Glassammelplatz an 
der Schule • Rübezahlweg – Litfaßsäule • Arno-
Nitzsche-Straße – Wiese gegenüber Nr. 15 • Hilde-
brandstraße – Glassammelplatz an der Schule • 
Kochstraße – Wiese gegenüber Nr. 110
04279
J.-R.-Becher-Straße 13 – Wertstoffhof* • Liechten-
steinstraße/Karl-Jungbluth-Straße • Bernhard-Kel-
lermann-Straße – Trafohaus • Georg-Maurer-Straße 
– Parkplatz • Eigenheimstraße – gegenüber Nr. 20
04288
Ortsteil Liebertwolkwitz
Güldengossaer Straße – gegenüber Nr. 18 • An 
der Eisenbahn/Bahnhof – Glassammelplatz • 
Störmthaler Straße/Wiesengrund – Glassammel-
platz • Carl-Munde-Straße – Glassammelplatz • 
Großpösnaer Straße – Glassammelplatz gegenüber 
Haus Nr. 30
Ortsteil Holzhausen
Liebertwolkwitzer Straße 39 – Wertstoffhof* • 
Grenzstraße – Wiese links neben Haus Nr. 1  • 
Walter-Heise-Straße/Blöcke – Glassammelplatz 
• Zuckelhausener Ring – Grünfläche hinter 
Schlosserei 
04289
Paul-Flechsig-Straße – Wiese gegenüber Haus 

Nr. 21 • Schwarzenbergweg/Cervantesweg • 
Lene-Voigt-Straße – gegenüber Nr. 2, Wiese neben 
Müllbox • Augustinerstraße 8 – Wertstoffhof* • 
Schweizerbogen – Wiese gegenüber Haus 56/58
04299
Schönbachstr. – Wiese gegenüber Haus Nr. 52/ 
Parkeingang • Thiemstraße/Vàclav-Neumann-
Straße – Wiese
04315 
Klasingstraße/Husemannstraße – Wiese • Dorn-
bergerstraße/Hildegardstraße
04316  
Ortsteil Baalsdorf
Gottfried-Jähnichen-Weg – neben Glassammel-
platz rechts Wiese
Ortsteil  Mölkau
lbrechtshainer Straße – Wiese gegenüber Nr. 82  
• Engelsdorfer Straße – Wendeschleife neben 
Haus Nr. 65 • Willmar-Schwabe-Ring – Glas-
sammelplatz
04317
Holsteinstraße/Lipsiusstraße – Wiese
04318
Leonhard-Frank-Straße – Glassammelplatz an 
der ehemaligen Getränke Kaufhalle • Leonhard-
Frank-Straße/Louis-Fürnberg-Straße – Glassam-
melplatz • Theodor-Neubauer-Straße (vor der 
Eisenbahnbrücke an der ehem. Feuerwache) neben 
Glassammelplatz 
04319
Ortsteil Althen
Althener Anger/Zum Althener Sportplatz – Glas-
sammelplatz • Oertgering – an Böschung ca. 30 
m von Prof.-Andreas-Schubert-Straße • Friedrich-
List-Straße – Wiese neben Haus 2a/b 
Ortsteil Engelsdorf
Schulweg 4 – Wertstoffhof*  • Arnoldplatz 20 – 
Glassammelplatz • Hans-Weigel-Straße – Glas-
sammelplatz 
Ortsteil Hirschfeld
Hersvelder Straße/ Am Ochsenwinkel – Glas-
sammelplatz
Ortsteil Kleinpösna
Dorfstraße – Wiese gegenüber Haus Nr. 27 zw. 
Bushaltestelle u. Feuerwache
04328
Döllingstraße 29 a – Wertstoffhof* •  Geithainer-
straße 13 – Wertstoffhof
04329
Heiterblickallee/Ahornstraße • Heiterblickallee/
Am Vorwerk • Heiterblickallee/Hainbuchenstra-
ße • Gundermannstraße/gegenüber Nr. 23 – Wiese 
neben Trafohaus • Dachsstraße 18/Maulwurfweg 
– Wiese gegenüber • Rotfuchsstraße Nr. 19 – Wiese 
• Klettenstraße/Kreuzdornstraße – Wiese am 
Sportplatz
04347
Bertolt-Brecht-Straße/Löbauer Straße  • Bästlein-
straße 8 – Apotheke • Ossietzkystraße/Robert-
Blum-Straße – gegenüber Nr. 1 • Kohlweg – Wiese 
gegenüber Nr. 36
04349
Klingenthaler Straße/Freiberger Straße – Trafo-
haus • Cleudner Straße/Ziustraße – Glassam-
melplatz
Ortsteil Plaußig
Wiese an der Spitze Hohenheidaer Straße/Straße 
Hinter dem Dorf
04356
Ortsteil Seehausen
Dingolfinger Straße/Wiese rechts neben Haus 
Nr. 150
Ortsteil Göbschelwitz
Göbschelwitzer Straße/Teichweg
Ortsteil Hohenheida
An der Hauptstraße/Am Anger
Ortsteil Gottscheina
Am Ring – Wiese Dorfteich
04357
Stralsunder Straße/Ziolkowskistraße  • Friedrichs-
hafner Straße/Otto-Michael-Straße • Friedrichs-
hafner Straße/Wilhelm-Busch-Straße – Trafohaus 
 * zu den bekannten Öffnungszeiten

Ablagestellen für Weihnachtsbäume 
(Bis zum 31.01.2022) Bitte jeglichen Baumbehang entfernen!

10.45-11.30 Uhr Gärtnerstraße 36 (Wertstoffhof)
12.15-13.00 Uhr Miltitzer Allee (Nähe Nr. 42)
13.15-14.00 Uhr Straße am See/Zingster Straße
Donnerstag, 06.01. Grünau-Nord, Schönau, Grünau-Mitte, -Ost
08.45-09.30 Uhr Uranusstraße (Nähe Nr. 2-14, Parkplatz)
09.45-10.30 Uhr Schönauer Ring/Am Schwalbennest (Nähe Nr. 33)
10.45-11.30 Uhr Schönauer Straße/Garskestraße (Feuerwehr)
12.15-13.00 Uhr Asternweg/Nelkenweg
13.15-14.00 Uhr Dahlienstraße (Nähe Nr. 30)
Montag, 10.01. Miltitz, Burghausen-Rückmarsdorf, Böhlitz- 
 Ehrenberg, Lindenau
11.45-12.30 Uhr Auenweg (Nähe Nr. 28, Glascontainer)
13.15-14.00 Uhr Sandberg/Weinberg
14.15-15.00 Uhr Südstraße/Waldmeisterweg
15.15-16.00 Uhr Zum Bahnhof/Vorplatz Bhf. Rückmarsdorf
16.15-17.00 Uhr verl. Jordanstraße (Streetball-Feld-Henriettenpark)
Dienstag, 11.01. Böhlitz-Ehrenberg, Leutzsch, Altlindenau
11.45-12.30 Uhr Feldlerchenweg/Obere Mühlenstraße
13.15-14.00 Uhr Philipp-Reis-Straße/Hellerstraße
14.15-15.00 Uhr Pfingstweide/Heimteichstraße
15.15-16.00 Uhr Sattelhofstraße/Wohlgemuthstraße
16.15-17.00 Uhr Rietschelstraße/Hempelstraße
Mittwoch, 12.01. Burghsn.-Rückmarsdorf, Neulindenau, Altlindenau
11.45-12.30 Uhr Am Dorfplatz
13.15-14.00 Uhr Dr.-Hermann-Duncker-Straße/Beckerstraße
14.15-15.00 Uhr Demmeringstraße/Lützner Plan
15.15-16.00 Uhr Demmeringstraße/Röntgenstraße
16.15-17.00 Uhr Rietschelstraße/Mühligstraße
Donnerstag, 13.01. Lützschena-Stahmeln, Wahren, Möckern
11.45-12.30 Uhr Radefelder Weg (Feuerwehr)
13.15-14.00 Uhr Mühlenstraße (Bauhof)
14.15-15.00 Uhr Schillerplatz
15.15-16.00 Uhr Linkelstraße (Nähe Nr. 32)
16.15-17.00 Uhr Blücherstraße/Elli-Voigt-Straße

Da sich kurzfristig Änderungen ergeben können, informieren Sie sich bit-
te im Internet unter www.stadtreinigung-leipzig.de oder bei der Fachbe-
ratung unter Tel. 6 57 11 11, E-Mail. fachberatung@srleipzig.de

Stationäre Schadstoffsammelstelle
Die stationäre Schadstoffsammelstelle in der Lößniger Straße 7 hat fol-
gende Öffnungszeiten. Mo., Di., Mi., Fr. 10.00-18.00 Uhr, Do. 10.00-19.00 Uhr sowie 
Sa. 08.30-14.00 Uhr. Nur in dieser Zeit können Schadstoffe abgegeben werden. ■
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Ausschreibungen der Stadt Leipzig nach VgV, VOB/A und VgV, VOL/A

Allgemeine Angaben zu Veröffentlichungen nach VgV, VOL/A
1.  Ausschreibungen nach VgV und VOL/A werden unter www.evergabe.de veröffentlicht.  Sollte 

der Download nicht erfolgreich sein, senden Sie bitte eine Mitteilung an https://www.evergabe.
de/hilfe-und-service.

2.  Angebotsabgabe: Das Angebot ist ausschließlich elektronisch bis zum geforderten Termin 
einzureichen. Das Ende der Angebotsfrist ist in jedem Fall der späteste Eingangstermin.

3.  Zahlungsbedingungen: nach VOL/B § 17; weiterhin gelten die Zusätzlichen Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen der Stadt Leipzig für die Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen 
ohne freiberufl iche Leistungen (sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen).

4.  Bei Fragen zum Ablauf eines Verfahrens wenden Sie sich bitte per E- Mail an zas-vol@leipzig.
de oder Tel. (0341) 123-2386 bzw. -2376.

https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen

Aktuelle Ausschreibungen

Nationale Vergabeverfahren 
(nach VOB/A)

Ausbau
Vergabenummer: L-66.3-2021-00598
Bezeichnung des Auftrags: Ausbau Linkelstraße 
zwischen Georg-Schumann-Straße und Stahmel-
ner Straße in 04159 Leipzig, 2. BA zwischen Ge-
org-Schumann-Straße und Kreuzung Linkelstra-
ße / Stahmelner Straße / Am Hirtenhaus / Fried-
rich-Bosse-Straße �

Vergabenummer: L-66.3-2021-00628
Bezeichnung des Auftrags: Ausbau der nördlichen 
Bushaltestelle „Buchfi nkenweg“ in der Damasch-
kestraße in 04159 Leipzig �

Abbruch Schornstein
Vergabenummer: L-65.3-2021-00621
Bezeichnung des Auftrags: Übernachtungshaus 
Rückmarsdorfer Straße 5 – 7, 04179 Leipzig, Teil-
modernisierung, Los 6: Abbruch Schornstein �

Baustromanlage
Vergabenummer: L-65.3-2021-00622
Bezeichnung des Auftrags: Gymnasium Hein-
richstraße 36 A, 04317 Leipzig, Los 449: Baustro-
manlage �

Tischler
Vergabenummer: L-65.3-2021-00604
Bezeichnung des Auftrags: Offener Freizeittreff, 
Lindenthaler Hauptstraße 17, 04158 Leipzig, Los 
05: Tischler �

Malerarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2021-00605
Bezeichnung des Auftrags: Offener Freizeittreff, 
Lindenthaler Hauptstraße 17, 04158 Leipzig, Los 
07: Malerarbeiten �

Fliesenarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2021-00606
Bezeichnung des Auftrags: Offener Freizeittreff, 
Lindenthaler Hauptstraße 17, 04158 Leipzig, Los 
08: Fliesenarbeiten �

Allgemeine Angaben zu Veröffentlichungen nach VgV, VOB/A
1. Ausschreibungen zu nationalen Vergabeverfahren (nach VOB/A) und zu EU-weiten Vergabe-

verfahren (nach VgV ) werden unter www.evergabe.de veröffentlicht. Sollte der Download nicht 
erfolgreich sein, senden Sie bitte eine Mitteilung an https://www.evergabe.de/hilfe-und-service.

2.  Angebotsabgabe: Das Angebot ist entsprechend der vom Auftraggeber vorgegebenen Anforde-
rungen an Form, Übermittlung und Inhalt einzureichen (sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen).

3.  Bei Fragen zum Ablauf eines Verfahrens wenden Sie sich bitte per E- Mail an zas@leipzig.de 
oder Tel. (0341) 123-7775 bzw. -7776. Bei fachlichen Fragen zum Verfahren, wenden Sie sich bitte 
an den/die in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen genannte/n Bearbeiter/in.

eVergabe.de, Ausschreibungsverzeichnis, Liste nach Vergabestellen: Stadt Leipzig 
https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen

Bodenbelag
Vergabenummer: L-65.3-2021-00607
Bezeichnung des Auftrags: Offener Freizeittreff, 
Lindenthaler Hauptstraße 17, 04158 Leipzig, Los 
09: Bodenbelag �

HLS-Anlagen
Vergabenummer: L-65.3-2021-00630
Bezeichnung des Auftrags: Südfriedhof, Moderni-
sierung Gärtnerunterkunft, Friedhofsweg 3, 04299 
Leipzig, Los 08: HLS-Anlagen �

Umbau
Vergabenummer: L-66.3-2021-00569
Bezeichnung des Auftrags: Umbau der Halte-
stelle Könneritzstraße / Holbeinstraße in der 
Könneritzstraße einschließlich Herstellung eines 
Radfahrstreifens in der Könneritzstraße in 04229 
Leipzig �

EU-weite Offene Vergabeverfahren 
(nach VgV)

WC-Trennwände
Vergabenummer: L-65.3-2021-00617
Bezeichnung des Auftrags: Oberschule Hain-
buchenstraße 13, 04329 Leipzig, Los 314.2: WC-
Trennwände �

Fliesen- und 
Plattenarbeiten

Vergabenummer: L-65.3-2021-00600
Bezeichnung des Auftrags: Quartiersschule 
Ihmelsstraße 14, Neubau Gymnasium, 04315 
Leipzig, Los 29 C: Fliesen- und Plattenar-
beiten �

Hybrid- und Elektrofahrzeuge
Vergabe-Nr.: L-10.62-2021-00579
Art und Umfang der Leistung: Kauf eines Hybrid- und mehrere Elektrofahrzeuge für die Stadtverwaltung Leipzig �

Fliesenarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2021-00616
Bezeichnung des Auftrags: Oberschule Hainbu-
chenstraße 13, 04329 Leipzig, Los 318: Fliesenar-
beiten �

Trockenbau
Vergabenummer: L-65.3-2021-00625
Bezeichnung des Auftrags: Oberschule Hainbu-
chenstraße 13, 04329 Leipzig, Los 312: Trockenbau �

Baustelleneinrichtung
Vergabenummer: L-65.3-2021-00629
Bezeichnung des Auftrags: Gymnasium Hein-
richstraße 36 A, 04317 Leipzig, Los 301: Baustel-
len-einrichtung �

Bodenleger
Vergabenummer: L-65.3-2021-00623
Bezeichnung des Auftrags: Oberschule Hainbu-
chenstraße 13, 04329 Leipzig, Los 320: Bodenleger �

Baumeisterarbeiten 1
Vergabenummer: L-65.3-2021-00633
Bezeichnung des Auftrags: Gymnasium Hein-
richstraße 36 A, 04317 Leipzig, Los 303: Baumei-
sterarbeiten 1 �

Baumeisterarbeiten 2
Vergabenummer: L-65.3-2021-00634
Bezeichnung des Auftrags: Gymnasium Hein-
richstraße 36 A, 04317 Leipzig, Los 304: Baumei-
sterarbeiten 2 �

(djd). Mehrwegsysteme 
sind gut für die Umwelt. 
Sie helfen, Abfälle zu ver-
meiden und Rohstoffe ef-
fizient zu verwerten. Zu 
den Pionieren in diesem 
Bereich zählen unter ande-
re die Fruchtsafthersteller 
in Deutschland. Sie prak-
tizieren mit ihrem ver-
bandseigenen Glas-Mehr-
weg-System diese nachhaltige 
Kreislaufwirtschaft seit fast 
50 Jahren. Die Vermarktung der 
Fruchtsäfte erfolgt in der Regel 
über den Handel in einem Um-
kreis von rund 100 Kilometern 
um die jeweilige Kelterei. Der 
sich anschließende Kreislauf 
ist gelernt und funktioniert 
reibungslos zwischen Hersteller, 
Handel sowie den Verbrauche-
rinnen und Verbrauchern. Leere 
Flaschen oder Kästen werden 
vom Hersteller bei der Anlie-

ferung neuer Flaschen gleich 
wieder mit zurückgenommen – 
Leergut und Vollgut werden im 
Rundlauf unkompliziert aus-
getauscht, das spart Transport-
wege und CO2-Emissionen.

Für Fruchtsaft und -nektar 
haben Glas-Mehrwegflaschen 
darüber hinaus den Vorteil, 
dass sie vollständig undurch-
lässig und neutral sind. Sie 
nehmen weder Geruchs- noch 
Farbstoffe auf und können sie 

deshalb auch nicht an 
den Inhalt abgeben. Das 
Durchschnittsalter einer 
Glas-Mehrweg-Flasche 
liegt bei etwa 10  Jahren. 
In dieser Zeit wird sie bis 
zu 40-mal wieder befüllt. 
Danach geht es zum Recy-
cling. Die Flaschen werden 
eingeschmolzen und zur 
Produktion neuer Glasfla-

schen verwendet. Damit beginnt 
ein neuer Kreislauf, der sich un-
endlich oft wiederholen lässt. 

Die Höhe des Pfandbetrages 
gibt den Hinweis darauf, ob 
es sich um ein Einweg- oder 
Mehrweggebinde handelt: Ge-
tränkedosen und Einweg-Fla-
schen aus Kunststoff werden 
mit 25  Cent bepfandet. Das 
Glas-Mehrweg-Pfand für 
Fruchtsäfte und -nektare be-
trägt 15 Cent je Flasche.

Für mehr Nachhaltigkeit
Deutsche Fruchtsafthersteller gehören zu den Pionieren im Glas-Mehrweg-System

Foto: djd/WPR COMMUNICATION/Johannes Haas

Veröffentlichung der Zusatzstoffe nach § 11 (1) 
Trinkwasserverordnung
In den Wasserversorgungsanlagen der Kommunalen Wasserwerke Leipzig GmbH und 
im Wasserwer  k Torgau-Ost werden entsprechend der Liste des Umweltbundesamtes
nach § 11 (1) der Trinkwasserverordnung vom 21. Mai 2001 folgende Aufbereitungsstoffe 
und Desinfektionsverfahren verwendet:

Stand: 2021* Zugabemenge der Desinfektions mittel entspricht Restgehaltmessung,  
  WVA = Wasserversorgungsanlage, DEST = Druckerhöhungsstation, WW = Wasserwerk

Anlage Stoffname Zugabemengen *
WVA Probstheida Chlor 0,10 mg/l
DEST Grünau Chlor 0,10 mg/l
DEST Panitzsch Natriumhypochlorit ca. 0,1 mg/l (in Cl2)
DEST Mölkau Natriumhypochlorit ca. 0,1 mg/l (in Cl2)
DEST Engelsdorf Natriumhypochlorit ca. 0,1 mg/l (in Cl2)
DEST Knautnaundorf Natriumhypochlorit ca. 0,1 mg/l (in Cl2)
DEST Großpösna Natriumhypochlorit ca. 0,1 mg/l (in Cl2)
DEST Fuchshain Natriumhypochlorit ca. 0,1 mg/l (in Cl2)
WW Canitz Natriumhydroxid 3 mg/l (umgerechnet in 100 %)

Chlor 0,2 mg/l
WW Thallwitz Natriumhydroxid 4 mg/l (umgerechnet in 100%)

Polyaluminiumchlorid (Flockung) 0,1 mg/l (in Al)
Chlordioxid 0,15 mg/l

WW Naunhof 1 Natriumhydroxid 15 mg/l (umgerechnet in 100 %)
Chlordioxid 0,15 mg/l

WW Naunhof 2 Natriumhydroxid 10 mg/l (umgerechnet in 100 %)
Chlor 0,2 mg/l

WW Belgershain Natriumhydroxid 7 mg/l (umgerechnet in 100 %)
Natriumhypochlorit ca. 0,1 mg/l (in Cl2)

WW Torgau-Ost Kalziumhydroxid 31 mg/l
Aluminiumsulfat 11 mg/l (nur bei Bedarf)
Chlor 0,25 mg/l
Chlordioxid 0,15 mg/l

    

Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH 
Johannisgasse 7, 04103 Leipzig 
Telefon: 0341 969-2222

24-Stunden-Entstörungsdienst  
Telefon: 0341 969-2100
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Öffentliche Bekanntgabe

Die Stadtwerke Leipzig GmbH geben gemäß der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit 
Fernwärme (AVBFernwärmeV) vom 20. Juni 1980 (BGBl. I S. 742), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 
28. September 2021 (BGBl. I S. 4591) geändert worden ist, öffentlich bekannt, dass die kalenderjährliche Preisänderung 
zum 1. Januar eines Jahres auf Grundlage der Preisregelungen zu folgenden Preisen der Leipziger wärme.basis ab 
1. Januar 2022 führt:

Wärmearbeitspreis ct/kWh 6,82 8,12

Emissionspreis ct/kWh 0,64 0,76

Grundpreis €/kW/Jahr
für die ersten 15 kW 83,72 99,63
für alle weiteren kW bis 80 kW 52,85 62,89
für alle weiteren kW bis 250 kW 44,34 52,76
für alle weiteren kW über 250 kW 34,68 41,27

Der Grundpreis ist abhängig von der Rücklauftemperatur.
bis 50 °C 80 % Jahresgrundpreis
über 50 °C bis 55 °C 100 % Jahresgrundpreis
über 55 °C bis 80 °C 140 % Jahresgrundpreis
über 80 °C 160 % Jahresgrundpreis

Wasserpreis Heizwasser €/m3 11,98 14,26

Die Berechnungsfaktoren für die Ermittlung der Preise von Leipziger wärme.basis für das Jahr 2022 sind:

Heizöl €/hl 49,193
Gas ct/kWh 1,94
CO2 €/t 40,78
Investitionsgüterproduzenten 110,9
Lohn €/h 21,159

Die Preisregelung Leipziger wärme.basis (als Bestandteil des Fernwärme-Versorgungsvertrages gemäß AVBFernwärmeV) 
mit den zur Anwendung kommenden Preisbasen, das ab 1. Januar 2022 gültige Preisblatt Leipziger wärme.basis, das 
Preisblatt Entgelte (Fern)Wärmeversorgung für sonstige Leistungen der Stadtwerke Leipzig GmbH sowie die Verordnung 
über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwärmeV) und die Ergänzenden Bedingungen 
der Stadtwerke Leipzig GmbH zu der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme 
liegen während der Servicezeiten* im Energie- und Umweltzentrum in der Katharinenstraße 17, 04109 Leipzig zur 
Einsicht und Mitnahme aus.
Mit Entnahme von Fernwärme aus dem Fernwärmenetz der Stadtwerke Leipzig GmbH erfolgt die Lieferung und 
Abrechnung nach den vorgenannten Vorschriften, soweit nicht ein anderer Vertrag abgeschlossen wurde.

Die gemäß anderen Verträgen zur Anwendung kommenden Preisregelungen (z. B. Leipziger wärme.komfort sowie die 
nicht mehr angebotenen Preisregelungen, Grundpreissystem und Arbeitspreissystem) mit den ab 1. Januar 2022 gültigen 
Preisblättern, das Preisblatt Entgelte (Fern)Wärmeversorgung für sonstige Leistungen der Stadtwerke Leipzig  GmbH 
sowie die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwärmeV) und die 
Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Leipzig GmbH zu der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die 
Versorgung mit Fernwärme liegen während der Servicezeiten* ebenfalls im Energie- und Umweltzentrum in der 
Katharinenstraße 17,  04109 Leipzig zur Einsicht und Mitnahme aus.

*  Servicezeiten des Energie- und Umweltzentrums,
 Katharinenstraße 17, 04109 Leipzig:
 Derzeit gültig: Montag – Freitag: 10 – 17 Uhr;
 Aktuelle Informationen finden Sie auf
 www.L.de/stadtwerke/kundenservice

Bruttopreis
inkl. 19 % USt.

Nettopreis
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Der Stadtrat hat in seiner Ratsversammlung am 18.11.2021 den Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 01.01.2019 bis 
31.12.2019 festgestellt. Gemäß § 34 (2) der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung vom 10.12.2018 wird das Jahreser-
gebnis wie folgt bekannt gegeben:
Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wird wie folgt festgestellt (in Euro):
Bilanzsumme 6.985.880,29
davon entfallen
Aktiva
Anlagevermögen 4.488.239,65
Umlaufvermögen 2.480.794,31
Rechnungsabgrenzungsposten 16.846,33
Passiva
Eigenkapital 5.541.962,02

Rücklagen 4.848.228,14
Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahre 539.545,20
Jahresgewinn / -verlust 154.188,68

Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen 348.666,52
Rückstellungen 751.716,89
Verbindlichkeiten 339.284,86
Rechnungsabgrenzungsposten 4.250,00
Summe der Erträge 8.803.206
Summe der Aufwendungen 8.649.017,32
Jahresgewinn 154.188,68
Der Jahresüberschuss beträgt EUR 154.188,68 und wird in Höhe von EUR 24.106,38 zum Ausgleich des Verlustvortrages 
aus dem Jahr 2014 verwendet sowie in Höhe von EUR 130.082,30 eine zweckgebundene Gewinnrücklage für Investitio-
nen / Instandhaltungen eingestellt. 
Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 01.01.2019 bis 31.12.2019 Entlastung erteilt. 
Von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BANSBACH GmbH wird der Bestätigungsvermerk wie folgt erteilt:
„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
An die Musikschule Leipzig „Johann Sebastian Bach“, Eigenbetrieb der Stadt Leipzig, Leipzig
Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss der Musikschule Leipzig „Johann Sebastian Bach“, Eigenbetrieb der Stadt Leipzig, Leip-
zig, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 
vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Musikschule Leipzig „Johann Sebastian 
Bach“, Eigenbetrieb der Stadt Leipzig für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
•  entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverord-

nung des Bundeslandes Sachsen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden han-
delsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr 
vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 und

•  vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen we-
sentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Sachsen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßig-
keit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.
Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 32 
SächsEigBVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist 
im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ un-
seres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim-
mung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns er-
langten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses sowie 
des Stadtrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Ei-
genbetriebsverordnung des Bundeslandes Sachsen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaf-
ten geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzli-
chen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermögli-
chen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Ei-
genbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, 

Feststellung des Jahresabschlusses 2019 für den städtischen Eigenbetrieb Musikschule Leipzig „Johann Sebastian Bach“
Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Dar-
über hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in 
Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Sachsen entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lagebe-
richts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Sach-
sen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.
Der Betriebsausschuss und der Stadtrat sind verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des 
Eigenbetriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von we-
sentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbe-
triebsverordnung des Bundeslandes Sachsen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit 
§ 317 HGB und § 32 SächsEigBVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung 
stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich 
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 
dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber 
hinaus
•  identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellun-

gen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken 
durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-
urteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher 
als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkei-
ten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

•  gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem 
und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu 
planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebes abzugeben

•  beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammen-
hängenden Angaben.

•  ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prü-
fungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen 
können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Be-
stätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen 
oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

•  beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.

•  beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm 
vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebes.

•  führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenstän-
diges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir 
nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsori-
entierten Angaben abweichen.

 Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitpla-
nung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsys-
tem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

Hinweise zur öffentlichen Auslegung:
Die Unterlagen können zwischen dem 10.01. und 18.01.2022 nach telefonischer Terminvereinbarung unter 0341/14 14 
221 im Sekretariat der Musikschule, Zimmer 1.10, Petersstraße 43, 04109 Leipzig, eingesehen werden.

Anzeigen

Erkältungsfreie Winterzeit – Kapuziner-
kresse und Meerrettich reduzieren

Erkältungshäufigkeit um etwa 50 Prozent
Der Winter ist im Anmarsch und 
damit nimmt auch die Häufigkeit 
von Atemwegsinfektionen zu. Doch 
wegen der anhaltenden Corona-
Pandemie sind gerade Erkältungs-
symptome nach wie vor besonders 
unangenehm. Denn zu den ohnehin 
schon lästigen Beschwerden kommt 
jetzt noch die kritische Aufmerk-
samkeit der Mitmenschen und die 
eigene Unsicherheit hinzu, ob es sich 
wirklich „nur“ um eine harmlose 
Erkältung handelt.

Senföle wirken 3-fach:
antiviral, antibakteriell und

entzündungshemmend
Daher gut zu wissen: Antiviral 
wirksame Pflanzensubstanzen wie 
die Senföle aus Kapuzinerkresse 
und Meerrettich können dazu 
beitragen, das Erkältungsrisiko zu 
reduzieren. Eine Studie belegt: Die 
Senföle reduzieren bei Langzeitan-
wendung die Erkältungshäufig-
keit nachweislich um etwa 50 %. 
Auch bei akuten unkomplizierten 
Atemwegsinfektionen können 
sie aufgrund ihrer antiviralen, 
antibakteriellen und entzündungs-
hemmenden Eigenschaften einge-
setzt werden. 
Durch die 3-fach Wirkung  wird 
nicht nur eine Besserung der 
Beschwerden, sondern auch eine 
Bekämpfung der Erreger ermög-

licht sowie eventuellen bakteriellen 
Superinfektionen entgegengewirkt. 

Wirksame Hilfe 
aus der Natur 

Senföle sind Inhaltsstoffe von Pflan-
zen beispielsweise aus der Familie 
der Kreuzblüten- und Kapuzi-
nerkressengewächse. Werden die 
Zellen dieser Pflanzen verletzt, setzt 
ein pflanzen eigenes Enzym Senf öle 
frei, die der Pflanze einen Schutz 
vor Fraßschäden und mikrobiellem 
Befall bieten. In der Naturmedi-
zin werden sie daher bereits seit 
Jahrhunderten bei Infektionen der 
Atem- und Harnwege eingesetzt. 
Untersuchungen mit Erwachsenen 
und Kindern zeigen, dass die Kom-
bination  aus Kapuzinerkresse und 
Meerrettich bei der Behandlung 
von akuten unkomplizierten Atem-
wegsinfektionen wirkungsvoll die 
Beschwerden lindert. 

Zwei Tage schneller  
wieder fit

Eine aktuelle Studie mit Patienten, 
die an einer Entzündung der Nasen-
schleimhaut und -nebenhöhlen lei-
den, kam zu dem Ergebnis, dass die 
typischen Beschwerden wie verstärk-
ter Sekretfluss, Verstopfung der Nase 
und Kopfschmerzen unter Einnahme 
der Pflanzenarznei zwei Tage kürzer 
auftreten als ohne Behandlung.

Darmbeschwerden: 
Myrrhe mit Probiotika kombinieren

Um die Darmflora zu regenerieren, werden heute bei vielen Verdau-
ungskrankheiten oft auch Probiotika (mit lebensfähigen Mikroorga-
nismen) eingesetzt, um Beschwerden wie Stuhlunregelmäßigkeiten, 
Bauchkrämpfe oder Blähungen zu lindern. Aktuelle Studien zeigen, 
dass die zugeführten Bakterien ihre Wirkung nur erfolgreich aus-
üben können, wenn eine funktionierende, also dichte Darmbarriere 
vorliegt. Um den Effekt der Probiotika zu optimieren, ist es daher 
sinnvoll, gleichzeitig die Darmbarriere zum Beispiel mit pflanzlichen 
Arzneimitteln mit Myrrhe zu stabilisieren.

Myrrhe – Arzneipflanze des Jahres 2021:

Wertvolle Opfergabe 
und wirksame Darmarznei

Alle Jahre wieder 
ruft die Weih-
nachtsze i t  d ie 
Geschichte der hei-
ligen drei Könige 
und damit auch 
die Bedeutung 
der Myrrhe neu in 
Erinnerung: Schon 
die Weisen aus 
dem Morgenland 
beschenkten das 
neugeborene Jesus-
kind neben Gold 
und Weihrauch mit 
Myrrhe, einem der wertvollsten 
Güter der damaligen Zeit. 
Die Pflanze war jedoch damals nicht 
nur Opfergabe für Götter und Köni-
ge und ein Zeichen der Heiligung, 
sondern auch eine begehrte Arznei-
pflanze. Wegen ihrer Bedeutung in 
der Medizingeschichte und ihrem 
Potential als wirksame Darmarznei 
haben Wissenschaftler der Würzbur-
ger Forschergruppe Klostermedizin 
den Myrrhenbaum zur „Arznei-
pflanze des Jahres 2021“ gewählt. 

Myrrhe bei Durchfall,  
Krämpfen und Blähungen

In der modernen Medizin wird 
die Arzneipflanze mit biblischer 
Tradition zur unterstützenden 
Behandlung bei Verdauungser-
krankungen wie Reizdarm oder 
chronisch-entzündlichen Darmer-
krankungen eingesetzt, besonders 

bei den Leitsymptomen Durchfall, 
Krämpfe und Blähungen. Der aus 
der Myr rhenbaum-Rinde spon-
tan austretende goldbraune und 
anschließend an der Luft eintrock-
nende Saft ergibt das Myrrhenharz. 
Wichtige Inhaltsstoffe sind das 
ätherische Öl, Harz sowie Bitter- 
und Gerbstoffe. 
Die Arzneipflanze lindert Darm-
krämpfe, wirkt entzündungshem-
mend und stabilisiert darüber 
hinaus unsere Darmbarriere. Denn 
ist diese Schutzbarriere durch-
lässig, können Schadstoffe oder 
Mikro organismen eindringen und 
Beschwerden verursachen. 
Dementsprechend prüfen viele 
Ärzte bei verschiedenen Darmer-
krankungen wie chronisch-ent-
zündlichen Darmerkrankungen, 
dem Reizdarmsyndrom oder Nah-
rungsmittelunverträglichkeiten die 
Durchlässigkeit der Darmbarriere.

Darmprobleme in der Adventszeit:

Wenn die Bauchspeicheldrüse  
überfordert ist

Plätzchen, Stollen, Marzipan aus 
dem Adventskalender, Würstchen 
auf dem Weihnachtsmarkt, Gänse-
braten zu Weihnachten und Raclette 
zu Silvester. In allem steckt viel Fett. 
Da kann man schon mal den Über-
blick verlieren, wie viel Fett man dem 
Körper in kürzester Zeit zumutet. 

Gerät die Fettverdauung an ihre 
Grenzen, weil zu wenig Verdau-
ungsenzyme zum Abbau großer 
Nahrungsmengen da sind, macht 
sich das durch Völlegefühl, Blähun-
gen, Durchfälle und Schmerzen im 
Oberbauch bemerkbar. Menschen 
mit einer Bauchspeicheldrüsen-
schwäche leiden besonders. Um 
diese Beschwerden zu reduzieren, 
kann die Verdauung unterstützt 
werden – mit dem was fehlt: Ver-
dauungsenzymen, beispielsweise 
mit säurestabilen hochwirksamen 
vegetarischen Rizoenzymen, die 
aus Reispilzen gewonnen werden. 

Die Bauchspeicheldrüse leistet die 
Hauptarbeit bei der Verdauung, 
denn sie produziert einen Großteil 
der Verdauungsenzyme. Wird 
auf einmal sehr viel und fettreich 
gegessen, kann es sein, dass sie 
mit der Enzymproduktion nicht 
hinterherkommt. 

Das Nahrungsfett wird unverdaut 
als klebriger und übelriechender 
Fettstuhl ausgeschieden. Kohlen-
hydrate und Eiweiße werden in 
den tiefen Darmregionen durch 
Bakterien zersetzt und führen zu 
Darmbeschwerden. Für den Körper 
sind sie nicht mehr nutzbar. 

Gut zu wissen:
Rizoenzyme sind erhältlich bei 
Apotheken und Versandapo-
theken:

• in höherer Dosierung als Arz-
neimittel zur Behandlung einer 
EPI

 
• in niedriger Dosierung in 

Kombination mit Kurkuma 
und Cholin zur Förderung der 
Verdauung bei kurzzeitiger 
Verdauungsschwäche

Rizoenzyme, die zu den Mahlzeiten 
eingenommen werden, bringen 
Linderung. Sie machen genau das, 
was die körpereigenen Verdau-
ungsenzyme auch tun: Sie zerlegen 
die in der Nahrung enthaltenen 
Proteine, Kohlenhydrate und Fette 
und machen sie so für den Körper 
als Energie- und Baustoffe für 
Wachstum und alle Körperfunkti-
onen nutzbar. 

Hilfe bei anhaltender  
Verdauungsschwäche 

Treten die Darmbeschwerden auch 
im Alltag bei eainer normalen 
Ernährung immer wieder etwa 30 
Minuten nach den Mahlzeiten auf, 
kann es sein, dass die Bauchspei-
cheldrüse nachhaltig geschädigt ist 
und dauerhaft nicht mehr genügend 
oder gar keine Verdauungsenzyme 
mehr produzieren kann. Eine solche 
exokrine Pankreasinsuffizienz (EPI) 
kommt häufig bei Diabetikern oder 
älteren Menschen, Rauchern oder 
nach einer Magen- oder Bauchspei-
cheldrüsen-Operation vor. 

Hat der Arzt eine EPI durch eine 
Stuhluntersuchung festgestellt, 
kann den Betroffenen  durch 
die regelmäßige Einnahme von 
Verdauungsenzymen geholfen 
werden.
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(djd). Deutlich mehr Kinder 
als sonst erkranken in die-
sem Herbst an Atemwegs-
infektionen. Experten und 
Expertinnen sind sich einig, 
dass es sich hierbei um eine 
Langzeitfolge der Corona- 
Maßnahmen handelt . 
Maßnahmen wie das  
Tragen von Masken, Kita- 
und Schulschließungen 
sowie Isolations- und Hy-
gieneregeln hatten zwar das 
Coronavirus zurückgedrängt, 
das Immunsystem der Kin-
der wurde aber nicht gefor-
dert und ist nun unzureichend 
auf Viren, Bakterien und neue 
Infektionswellen vorbereitet. 
Eine gute Möglichkeit, das ge-
schwächte Immunsystem von 
Kindern zu trainieren und so 
die Abwehrbereitschaft wieder-
aufzubauen, ist das seit über 
100 Jahren bewährte Arznei-

mittel Spenglersan G. Das vom  
Robert -Koch-Mi tarbe i t e r  
Dr. Carl Spengler entwickelte 
natürliche Arzneimittel ent-
hält Antigene und Antikörper 
der häufigsten für Atemwegs-
infektionen verantwortlichen 
Viren- bzw. Bakterienstämme 
in verdünnter Form, um das Im-
munsystem zu trainieren und 
den Immunschutz wiederauf-
zubauen. Das konnte in Studien 
immer wieder belegt werden: 
So zeigte sich in einer Studie, 

dass nur 12 Prozent der 
teilnehmenden Kinder an 
einem grippalen Infekt er-
krankten. Expertinnen und 
Experten empfehlen Speng-
lersan G aber nicht allein 
zum Aufbau und zur Stär-
kung der Immunabwehr. 
Sie raten Eltern auch zum 
akuten Einsatz während ei-
nes Infekts. Spenglersan G  
ist als praktisches Spray 

erhältlich, kann individuell do-
siert werden und ist daher be-
sonders gut für Kinder geeignet. 
Das Spray ist in allen Apotheken 
und Versandapotheken rezeptfrei 
erhältlich (10 ml: PZN 00958329, 
20 ml: PZN 03525217, 50 ml: 
PZN 01563739).

Spenglersan® Kolloid G ist ein 
registriertes homöopathisches 
Arzneimittel nach §38 Arznei-
mittelgesetz.

Immunsystem durch Corona-Maßnahmen geschwächt
Kinder aktuell besonders anfällig für Atemwegsinfektionen

Foto: djd/Dr. Koll Biopharm/lassedesignen/adobestock

Foto: djd/Spenglersan GmbH/Adobe Stock/Konstantin Yuganov

(djd). Mediziner und Epidemio-
logen rechnen mit der größten 
Grippe- bzw. Erkältungswelle in 
Deutschland seit Jahren. Einen  
Hauptgrund sehen sie in den 
Corona-Maßnahmen, da durch 
Kontaktbeschränkungen und 
das Tragen von medizinischen 
Masken das Immunsystem nur 
unzureichend trainiert wurde. 
Viren und Bakterien haben da-
her jetzt leichtes Spiel, da unser 
Körper ihnen nur wenig 
entgegensetzen kann.
Um das Immunsys-
tem ernährungsme-
dizinisch bestmög-
lich zu unterstützen, 
haben jetzt deutsche 
Wissenschaftler den 
I m m u n - Powe r- Ko m -
plex entwickelt, der in dieser 
Kombination nur von Dr. Koll  
Biopharm angeboten wird. Der 
neuartige Komplex enthält alle 

entscheidenden Inhaltsstoffe, 
die in der Wissenschaft als be-
sonders effektiv gelten, um das 

Immunsystem nachhaltig 
zu stärken und auch das 

sogenannte darm-as-
soziierte Immunsys-
tem effektiv zu un-
terstützen. Denn was 
viele nicht wissen: 

Der Darm ist nicht nur 
unser größtes Organ, son-

dern auch die Immunzentrale: 
Ca. 80 % aller aktiven Immun-
zellen befinden sich hier und ha-
ben die Aufgabe, Fremdkörper 

oder Krankheitserreger durch 
die Bildung von Antikörpern 
zu eliminieren.Der Immun-Po-
wer-Komplex enthält daher ne-
ben Vitamin D, Vitamin C und 
Zink, die nachweislich zu einer 
gesunden Funktion des Immun-
systems beitragen, auch wich-
tige Mineral- und pflanzliche 
Sekundärstoffe und zusätzlich 

gleich sieben Bakterienstäm-
me, sogenannte Probiotika, um 
das darm-assoziierte Immun-
system ernährungsmedizinisch 
in Bestform zu bringen. Das 
in Deutschland entwickel-
te und hergestellte Präparat 
„Immun-Power Dr. Koll“ ist in 
allen Apotheken und Versand-
apotheken als freiverkäufli-
ches Nahrungsergänzungsmit-
tel (PZN 17570256) erhältlich, 
kann aber auch direkt bei Dr. 
Koll Biopharm unter www. 
kollbiopharm.de bezogen werden.

Volle Power für das Immunsystem
Deutsche Wissenschaftler entwickeln neuartigen Power-Komplex

Foto: djd/Dr. Koll Biopharm/lassedesignen/adobestock
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Öffentliche Bekanntmachung – Haushaltssatzung  
des Zweckverbandes „Erholungsgebiet Kulkwitzer See“ 

für das Haushaltsjahr 2021
Die Auslegung der durch das Regierungspräsidium Leipzig am 
04.11.2021 bestätigten Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für 
das Jahr 2021 erfolgt gemäß § 76 Abs.3 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in Verbindung mit § 
47 Abs.2 u. 5 Abs.3 des Sächsischen Gesetzes über kommunale 
Zusammenarbeit (SächsKomZG), und i. V. m.§ 4 Abs.3 Sächs-
GemO in der Zeit vom 

20.12. - 31.12.2021.       
Die Unterlagen können online unter www.leipzigseen.de/ 
die-seen eingesehen werden.
Stitterich, Verbandsvorsitzende

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Erholungsgebiet 
Kulkwitzer See für das Wirtschaftsjahr 2021

auf der Grundlage des § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO) hat die Verbandsversammlung des Zweck-
verbandes „Erholungsgebiet Kulkwitzer See“ in der Sitzung am 
09.07.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der für die Erfüllung 
der Aufgaben des Zweckverbandes voraussichtlich anfallenden 
Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden 
Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:
im Ergebnishaushalt 
- Ordentlichen Erträge 115.876 EUR
- Ordentlichen Aufwendungen 115.876 EUR
- Ordentliches Ergebnis 0
- Gesamtbetrag außerordentliche Erträge 0
- Gesamtbetrag außerordentlicher Aufwendungen 0
- Sonderergebnis 0
- Gesamtergebnis 0
im Finanzhaushalt
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 112.076 EUR
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 87.376 EUR
- Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 24.700 EUR
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0
- Saldo aus Investitionstätigkeit 0
- Finanzierungsmittelüberschuss 24.700 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanztätigkeit 0
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanztätigkeit 0
- Saldo aus Finanztätigkeit 0
- Änderung des Finanzmittelbestandes 24.700 EUR
festgesetzt.

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 0

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0

§ 4
Höchstbetrag der Kassenkredite 0

§ 5
Umlagen 80.000 EUR
- davon Leipzig 64.000 EUR
- davon Markranstädt 16.000 EUR
Leipzig, den 25.11.2021
gez. Stitterich, Bürgermeisterin der Stadt Markranstädt 
und Verbandsvorsitzende

Öffentliche Bekanntmachung des DERAWA Zweck- 
verband Delitzsch-Rackwitzer Wasserversorgung

Nachfolgend wird die Haushaltssatzung 2022 des DERAWA Zweck-
verband Delitzsch-Rackwitzer Wasserversorgung bekannt gemacht. 
Aufgrund von § 16 Abs. 1 der Verordnung des Sächsischen Staatsministe-
riums des Innern über kommunale Eigenbetriebe im Freistaat Sachsen;  
§ 58 Abs. 2 des Sächsischen Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit 
und § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen – alle in der 
jeweils gültigen Fassung – hat die Verbandsversammlung am 25.11.2021 
den Wirtschaftsplan bestehend aus Erfolgsplan, Liquiditätsplan, Finanz-
planung, Investitionsplan und Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 
2022 beschlossen.  

§  1
Der Haushalt 2022 wird auf der Grundlage des vorgelegten Wirtschafts-
planes (siehe Anlage) festgesetzt mit
1. Erfolgsplan
 Summe der Erträge 6.237,7 TEUR
 Summe der Aufwendungen 5.899,5 TEUR
2. Liquiditätsplan
 Mittelzu-/Mittelabfluss aus 
 - laufender Geschäftstätigkeit  1.967,0 TEUR
 - Investitionstätigkeit -2.906,0 TEUR
 - Finanzierungstätigkeit    -150,0 TEUR
3. Kreditaufnahme für Investitionen 0,0 TEUR
4. Verpflichtungsermächtigung  0,0 TEUR
Innerhalb des Gesamtbudgets des Investitionsplanes ist eine Verschie-
bung von Ersatzmaßnahmen zulässig.

§ 2
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500 TEUR.
Delitzsch, den 08.12.2021
gez. Dr. Wilde, Verbandsvorsitzender
Hinweis: Gemäß Bescheid der Landesdirektion Sachsen vom 
03.12.2021 wird die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses der Verbands-
versammlung vom 25.11.2021 über die Haushaltssatzung mit dem 
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 bestätigt, mit dem Vermerk, 
dass die Haushaltssatzung keine Teile enthält , die einer Genehmigung 
durch die Rechtsaufsichtsbehörde bedürfen. Die Haushaltssatzung 
und der Wirtschaftsplan 2022 liegen vom  03.01.2022 bis einschließ-
lich 10.01.2022 in der Verbandsgeschäftsstelle des Zweckverbandes 
DERAWA, Bitterfelder Str. 80, 04509 Delitzsch, während der Dienstzeit 
zu jedermanns Einsichtnahme aus oder kann elektronisch zur Verfügung 
gestellt werden.

Wir möchten einfach mal DANKE sagen
und Ihnen als unseren Kunden (m/w/d) ,   
Geschäftspartnern (m/w/d) und 
Teilnehmenden von ganzem Herzen  
ein wunderschönes Weihnachtsfest  
und ein frohes neues Jahr wünschen!

Ihre DEKRA Akademie Leipzig

Kompetente
Hilfe

seit 1991!
häusliche Pflege/Betreuungs- und Entlastungsleistungen/

Kurzzeitpflegestation/Pflege bei Urlaub/Verhinderungspflege/
Hauswirtschaftsleistungen/Betreuung bei Demenz/

Betreutes Wohnen/Begegnungsstätte und Offener Seniorentreff
Antonienstr. 41 · 04229 Leipzig · Tel.: 22 468 00

www.oesst.de
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■ Notrufe: 
Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ✆ 1 12
Polizei ✆ 1 10
Krankentransport der Stadt Leipzig ✆ 1 92 22
■ Ärztlicher Bereitschaftsdienst ✆ 116 117
Montag, Dienstag, Donnerstag  19:00 — 07:00 Uhr
Mittwoch, Freitag  14:00 — 07:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  07:00 — 07:00 Uhr
Vermittlung dringender Hausbesuche über ✆ 116117
Info zu geöffneten Bereitschaftspraxen und fachärztlichen 
Bereitschaftsdiensten (Chirurgie, Augen, HNO) zusätzlich 
über Internetveröffentlichung www.kvs-sachsen.de
■ Allgemeinärztlicher Bereitschaftsdienst
Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig, 
Liebigstraße 22, Haus 7/7.1, 04103 Leipzig 
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 – 22:00 Uhr 
Mittwoch, Freitag 14:00 – 22:00 Uhr  
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 22:00 Uhr
Bereitschaftspraxis am Klinikum St. Georg, 
Delitzscher Straße 141, Haus 12, 04129 Leipzig
Mittwoch, Freitag 14:00 – 19:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 19:00 Uhr
Bereitschaftspraxis am Diakonissenkrankenhaus, 
Georg-Schwarz-Str. 49, 04177 Leipzig
Mittwoch, Freitag 14:00 – 19:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 19:00 Uhr
■ Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst
Kindernotfallzentrum, Riebeckstraße 65, 04317 Leipzig, ✆ 0341 2132202
Montag, Dienstag, Donnerstag  19.00 – 22.00 Uhr 
Mittwoch, Freitag  14.00 – 22.00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertag, Brückentag  08.00 – 22.00 Uhr 
Bereitschaftspraxis am Klinikum St. Georg, 
Delitzscher Straße 141, Haus 20, 04129 Leipzig
Mittwoch, Freitag  14:00 — 19:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  09:00 — 19:00 Uhr
■ Allgemein-Chirurgischer Bereitschaftsdienst
Thonbergklinik-Notfallzentrum, Riebeckstr. 65, 04317 Leipzig, ✆ 0341 963670
Montag, Dienstag, Donnerstag  19:00 — 24:00 Uhr
Mittwoch, Freitag  14:00 — 24:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  08:00 — 24:00 Uhr
■ Augenärztlicher Bereitschaftsdienst
Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig,
Liebigstraße 12, Haus 1, 04103 Leipzig
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 – 22:00 Uhr 
Mittwoch, Freitag 14:00 – 22:00 Uhr  
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 22:00 Uhr 
Informationen zur diensthabenden Praxis über ✆ 116117 oder über 
das Internet www.kvsachsen.de (Aktuelle Bereitschaftsdienste/ 
Bereitschaftsdienste im Direktionsbezirk Leipzig)
■ HNO-Bereitschaftsdienst
Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig, 
Liebigstraße 12, Haus 1, 04103 Leipzig
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 – 22:00 Uhr 
Mittwoch, Freitag 14:00 – 22:00 Uhr  
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 22:00 Uhr
Informationen zur diensthabenden Praxis über ✆ 116117
■ Erreichbarkeit geöffneter Praxen
Informationen über Praxen und deren Öffnungszeiten erhalten Sie 
über das Internet unter www.kvs-sachsen.de (Suche nach Ärzten 
und Psychotherapeuten).
■ Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst:
Abruf der diensthabenden Praxen unter 
www.zahnaerzte-in-sachsen.de oder ✆ 116 117

■ Notdienst an den Uni-Kliniken: Tag und Nacht: 
Zentrale Notfallaufnahme im Operativen Zentrum, Liebigstr. 20 (An-
fahrt über Paul-List-Straße bzw. P.-Rosenthal-Straße), ✆ 0341 / 97 17 800
UMBAU DER ZENTRALEN NOTFALLAUFNAHME, Neuer Eingang 
zur Zentrale Notfallaufnahme ab 24.05.2018 über den Haupteingang 
in Haus 4, Liebigstraße 20, Parkmöglichkeit im Parkhaus Brüderstraße
- Notfallaufnahme für Kinder und Jugendliche im Zentrum für 

Frauen- und Kindermedizin, Liebigstraße 20 a, ✆ 0341 / 97 26 242
- Frauenklinik, Liebigstraße 20 a, ✆ 0341/97 26 344
■ Notdienst Klinikum St. Georg:
- 24-Stunden-Bereitschaftsdienste: werktags, an Wochenenden und 

Feiertagen 
- Kinderchirurgische Notfallambulanz (24 Stunden) ✆ 0341/909-3404
- Standort Eutritzsch: Zentrale interdisziplinäre Notfallaufnahme 

einschließlich Brustschmerzambulanz (Chest Pain Unit) und 
Akutdialysen, 04129 Leipzig, Delitzscher Straße 141, Haus 20, 
✆ 0341/909-3404 

■ Notdienst am Herzzentrum Leipzig:
Brustschmerz-Ambulanz / Chest Pain Unit
24h an 7 Tagen / Woche  Keine Anmeldung erforderlich!
Strümpellstraße 39, ✆ 0341/865-252222
■ Apotheken Notdienste:
Leipzig Stadt u. Land: werktags u. samstags 18–8 Uhr des Folgetages, 
sonntags und feiertags 8–8 Uhr des Folgetages. 
Inf. über dienstbereite Apotheken über Telefon 1 92 92
Dienstbereite Apotheken:
18.12.2021
• Nord-Apotheke Gohlis Arkaden, Georg-Schumann-Str. 50, 04155 Leipzig
• McMedi Apotheke Bornaische Straße, Bornaische Str. 23, 04277 Leipzig
• Hainbuchen-Apotheke OHG, Waldkerbelstraße 12, 04329 Leipzig
• Salinen-Apotheke, Dahlienstraße 22, 04209 Leipzig
19.12.2021
• Grassi-Apotheke, Johannisplatz 1, 04103 Leipzig
• Viktoria-Apotheke, Ferdinand-Jost-Straße 44, 04299 Leipzig
• Albert-Schweitzer-Apotheke, Lidicestraße 5, 04349 Leipzig
• Apotheke am Ratzelbogen, Kiewer Straße 5, 04209 Leipzig
25.12.2021
• Mozart-Apotheke, Karl-Liebknecht-Straße 10, 04107 Leipzig
• Apotheke Möckern, Knopstraße 21, 04159 Leipzig
• Hirsch-Apotheke, Zschampertaue 2, 04207 Leipzig
26.12.2021
• Neue Apotheke Schönefeld, Gorkistraße 119, 04347 Leipzig
• Apotheke im HIT Alte Messe, Str. des 18. Oktober 44, 04103 Leipzig
• Fontane-Apotheke, Yorckstraße 56, 04159 Leipzig
• Medici-Apotheke, Lützner Straße 164, 04179 Leipzig
Apotheken-Notdienst im Internet unter: https://www.apotheken-
umschau.de/Apotheken-Notdienst
■ Kinderschutz-Zentrum Leipzig: 
Psycholog. Beratungsst., Erziehungs-, Krisen- und Familienberatung, 
✆ 9 60 28 37, Montag, Dienstag, Donnerstag 8–19, Mittwoch 8–17, 
Freitag 8–13 Uhr
■  Kindernotdienst 
Rund um die Uhr, Tel.: ✆  0341 42031410, E-Mail: knd@leipzig.de
Schönauer Straße 230, 04207 Leipzig
■  Jugendnotdienst 
Rund um die Uhr, Tel.: ✆  0341 4112130, E-Mail: jnd@leipzig.de
Ringstraße 4, 04209 Leipzig 
■ AIDS-Hilfe Leipzig e. V.:  
Ossietzkystr. 18, 04347 Leipzig, ✆ 23 23 126, 
info@leipzig.aidshilfe.de, www.leipzig.aidshilfe.de
■ Mädchenwohngruppe:  
für Mädchen zw. 12 und 18 Jahren, auch Inobhutnahme von Mädchen 
in akuter Notlage möglich ✆  5 50 32 21

■ Frauen- und Kinderschutzhaus: 
rund um die Uhr erreichbar, ✆ 2 32 42 77
■ Notruf  für Frauen:  
Karl-Liebknecht-Straße 59, 04275 Leipzig, ✆ 3 91 11 99
■ Elterntelefon (kostenlos / anonym): ✆ 08 00 11 10  550, 
Montag–Freitag 9–11 Uhr, Dienstag und Donnerstag 17–19 Uhr
■ 1. Autonomes Frauenhaus Leipzig: 
rund um die Uhr erreichbar, ✆ 4 79 81 79
■ Selbsthilfegruppe Narcotics Anonymous:
Montag: 18:00 – 19:30 Uhr Heinrichstr. 18, 04317 Leipzig in der 
„Alternative II“ Tram 4/7 Reudnitz/Köhlerstr.; Kontakt: Chrissi 
0163 9092741, leipzig@na-ost.de; Mittwoch: 17:00 Uhr – 18:30 Uhr 
Frauenmeeting Heinrichstr. 18, 04317 Leipzig in der „Alternative 
II“; Kontakt: 0174 9439640 / na.frauenmeeting.leipzig@gmx.de; 
Mittwoch: 19:00 – 20:30 Uhr Gruppe: „Unser Fundament“, Ring 
Café, Roßplatz 8, 04103 Leipzig; Kontakt: Chrissi 0163 9092741, 
leipzig@na-ost.de; Donnerstag: 19:00 – 20:30 Uhr Männermeeting 
Karl-Heine-Str. 54, 04229 Leipzig im Stadtteilbüro,leipzig@na-ost.
de; Freitag: 18:15 – 19:30 Uhr Persisches Meeting Karl-Heine-Str. 
54, 04229 Leipzig im Stadtteilbüro,leipzig@na-ost.de; Samstag: 
18:15 – 19:45 Uhr Möckernsche Str. 3, 04155 Leipzig, Suchtbera-
tung „IMPULS“, leipzig@na-ost.de; Sonntag: 15:30 – 17:00 Uhr 
Lindenauer Markt 13, 04177 Leipzig im Nachbarschaftszentrum 
(Innenhof),leipzig@na-ost.de
■ Suchtberatungsstelle / Notschlafstelle / 
Übergangswohnen für Alkoholabhängige: 
Haus Alt-Schönefeld, Theklaer Straße 11, ✆ 23 41 90
■ Alternative  Drogenhilfe: 
Chopinstr. 13,  04103 Leipzig, ✆ 91 35 60, Beratung für Drogen- 
und Medikamentenabhängige, Mo., Di., Do., Fr. 11:00 – 18:00 Uhr, 
Mi. 16:00 – 18:00 Uhr, Sa., So. 11:00 – 18:00 Uhr oder 
nach Vereinbarung, Notschlafstelle täglich 18:00 – 10:00 Uhr
■ Anonyme Alkoholiker Leipzig: 
✆ 0157/73 97 30 12 o.  ✆ 0345/1 92 95, Mo., 17–19 Uhr, Pr.-Eugen-Str. 
21; Mo., 18–19 Uhr, Bahnhofsmission HBF-Westseite; Di.18.30–20.30 
Uhr, Konradstr. 60a; Mi., 18-19.30 Uhr, Breisgaustr. 53; Do. 18–20 
Uhr, K.-Eisner-Str. 22; Fr.18–20 Uhr, Teekeller Nordkirche; Sa.,18–20 
Uhr, Oase Karlsruherstr. 29; So. 10–11.30 Uhr, Möckernsche Str. 3;  
Englischsprachige AA: ✆ 030/7 87 51 88: Di., 19.15 Uhr bis 20.15 Uhr 
in der Bahnhofsmission des Hauptbahnhofs (Westseite); Sa., 11–12 
Uhr, Möckernsche Str. 3
■ Telefonseelsorge (kostenlos): ✆ 08 00 / 1 11 - 01 11 u. - 02 22
■ Übernachtungshaus für wohnungslose Männer: 
Rückmarsdorfer Str. 7, 04179 Leipzig, ✆ 0341 / 1 23 - 45 04, 
Fax: 0341 / 1 23 - 45 05
■ Leipziger Strafverteidiger e.V.: ✆ 01 72 / 3 64 10 41, 
Montag–Freitag 18–8 Uhr und Freitag 12 bis Montag 8 Uhr 
■ Psychosoziales Beratungstelefon: an Wochenenden und 
Feiertagen in der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr, ✆ 0341 99990000
■ Weißer Ring (Beratung und Hilfe für Kriminalitätsopfer), 
✆ 0151 / 55 16 48 50, E-Mail: weisserring.leipzig@gmail.com
■ Obdachlosen-Notquartier:  
Heilsarmee „Die Brücke“, ✆ 2 51 88 80 oder 2 51 23 33, 
Anmeldung durchgehend möglich.
■ Leipziger Bündnis gegen Depression  
Infotelefon über Leipziger Beratungs- und Hilfsangebote zum Thema 
Depression dienstags 16:00 – 17:00 Uhr, ✆ 0341 566 866 00, www.
buendnis-depression-leipzig.de
■ www.tiernothilfe-leipzig.de ✆ 0172/1 36 20 20
■ Amtstierärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Der Amtstierärztliche Bereitschaftsdienst mit dazugehörigen öffentlich-
rechtlichen Tierfahrdienst ist über die Integrierte Rettungsleitstelle 
Leipzig (0341/55004-4000) zu erreichen.

HIER BEKOMME ICH HILFE!

Stellenausschreibung
Der DERAWA Zweckverband Delitzsch-Rackwitzer Wasserversorgung 
ist Aufgabenträger für die öffentliche Wasserversorgung und versorgt 
ca. 48.000 Einwohner und sonstige Abnehmer zwischen Delitzsch und 
Leipzig Nord mit Trinkwasser.
Für die planmäßige Nachfolge suchen wir ab 01.03.2022

einen technischen Mitarbeiter (w/m/d)  
Wesentliche Aufgabeninhalte sind:
- Kontrolltätigkeiten, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten  
 an Anlagen der Wassergewinnung, -aufbereitung, -speicherung  
 und -verteilung im gesamten Versorgungsgebiet
- Störungsbeseitigung an Wasserversorgungsleitungen und -anlagen
- Wasserzählerwechsel
- Schacht- und Transportarbeiten
- Führen eines Betriebsfahrzeuges
- Rufbereitschaft
- Pflege von Grünflächen im Wasserwerksgelände,  
 Wasserfassungen, Schieberkreuze
- Kundenberatung vor Ort
- elektrische Arbeiten gemäß Ausbildungsprofil

Für diese vielseitige Tätigkeit sind folgende 
Voraussetzungen erforderlich:
- ein entsprechender qualifizierter Berufsabschluss oder eine  
 vergleichbare handwerkliche Berufsausbildung
- einschlägige Berufserfahrung im genannten Aufgabengebiet
- Kenntnisse auf dem Gebiet Computertechnik
- Teilnahme am Bereitschaftsdienst
- selbständiges, kundenorientiertes sowie eigenverantwortliches 
 Arbeiten, Teamfähigkeit
- handwerkliches Geschick und technisches Verständnis
- Führerschein der Klasse B oder C
- Wohnsitz in der Nähe des Dienstortes Delitzsch

Die Vergütung der Vollzeitstelle erfolgt leistungsgerecht auf der Grund-
lage des Tarifvertrages TV-V.
Die Anstellung ist unbefristet.
Durch die Bewerbung entstehende Kosten werden vom Zweckverband 
nicht übernommen.

Wenn Sie Interesse an dieser Tätigkeit haben, senden Sie uns bitte 
Ihre aussagefähige Bewerbung bis spätestens 07.01.2022 an:

DERAWA 
Zweckverband Delitzsch-Rackwitzer Wasserversorgung
Verbandsgeschäftsführerin – persönlich –
Bitterfelder Straße 80, 04509 Delitzsch
oder per E-Mail (bitte ausschließlich im pdf-Format)  
an bewerbung@zv-derawa.de.

Hinweise zum Datenschutz:
Wir weisen gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b), Artikel 88 Datenschutz- 
Grundverordnung i. V. m. § 11 Sächsisches Datenschutzdurchführungs-
gesetz darauf hin, dass mit Ihrer Bewerbung eine elektronische Verarbei-
tung Ihrer per-sonenbezogenen Daten verbunden ist. 
Sofern Sie in Ihrem Bewerbungsschreiben nicht ausdrücklich die Rück-
gabe Ihrer Bewerbungsunterlagen wünschen und einen frankierten Rü-
ckumschlag beilegen, gehen wir davon aus, dass auf eine Rückgabe 
verzichtet wird. Ihre Bewerbungsunterlagen werden dann nicht zurückge-
sandt, sondern sechs Monate nach Abschluss des Bewerbungsverfah-
rens datenschutzgerecht vernichtet. Eine Weitergabe der Daten an Dritte 
erfolgt nicht. Mit der Einreichung Ihrer Bewerbung erklären Sie hierzu Ihr 
Einverständnis. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auf 
unserer Homepage (www.zv-derawa.de).
Sollten Sie Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten haben oder Ihr Recht auf Auskunft, Berichtigung 
oder Löschung sowie Widerruf geltend machen wollen, wenden Sie sich 
bitte an unseren Datenschutzbeauftragten (E-Mail: dsb@luense.net).

Stellenausschreibung
Der DERAWA Zweckverband Delitzsch-Rackwitzer Wasserversorgung 
ist Aufgabenträger für die öffentliche Wasserversorgung und versorgt 
ca. 48.000 Einwohner und sonstige Abnehmer zwischen Delitzsch und 
Leipzig Nord mit Trinkwasser.
Wir suchen mit Zweckbefristung für Schwangeren- und Elternzeitvertre-
tung zum schnellstmöglichen Zeitpunkt

einen technischen Mitarbeiter (w/m/d)  
Wesentliche Aufgabeninhalte sind:
- Kontrolltätigkeiten, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten 
 an Anlagen der Wassergewinnung, -aufbereitung, -speicherung 
 und -verteilung im gesamten Versorgungsgebiet
- Störungsbeseitigung an Wasserversorgungsleitungen und -anlagen
- Wasserzählerwechsel
- Schacht- und Transportarbeiten
- Führen eines Betriebsfahrzeuges
- Rufbereitschaft
- Pflege von Grünflächen im Wasserwerksgelände, 
 Wasserfassungen, Schieberkreuze
- Kundenberatung vor Ort
- elektrische Arbeiten gemäß Ausbildungsprofil

Für diese vielseitige Tätigkeit sind folgende 
Voraussetzungen erforderlich:
- ein entsprechender qualifizierter Berufsabschluss oder eine 
 vergleichbare handwerkliche Berufsausbildung
- einschlägige Berufserfahrung im genannten Aufgabengebiet
- Kenntnisse auf dem Gebiet Computertechnik
- Teilnahme am Bereitschaftsdienst
- selbständiges, kundenorientiertes sowie eigenverantwortliches 
 Arbeiten, Teamfähigkeit
- handwerkliches Geschick und technisches Verständnis
- Führerschein der Klasse B oder C
- Wohnsitz in der Nähe des Dienstortes Delitzsch

Die Vergütung der Vollzeitstelle erfolgt leistungsgerecht auf der Grund-
lage des Tarifvertrages TV-V.
Durch die Bewerbung entstehende Kosten werden vom Zweckverband 
nicht übernommen.

Wenn Sie Interesse an dieser Tätigkeit haben, senden Sie uns bitte 
Ihre aussagefähige Bewerbung bis spätestens 07.01.2022 an:

DERAWA 
Zweckverband Delitzsch-Rackwitzer Wasserversorgung
Verbandsgeschäftsführerin – persönlich –
Bitterfelder Straße 80, 04509 Delitzsch
oder per E-Mail (bitte ausschließlich im pdf-Format)  
an bewerbung@zv-derawa.de.

Hinweise zum Datenschutz:
Wir weisen gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b), Artikel 88 Datenschutz- 
Grundverordnung i. V. m. § 11 Sächsisches Datenschutzdurchführungs-
gesetz darauf hin, dass mit Ihrer Bewerbung eine elektronische Verarbei-
tung Ihrer per-sonenbezogenen Daten verbunden ist. 
Sofern Sie in Ihrem Bewerbungsschreiben nicht ausdrücklich die Rück-
gabe Ihrer Bewerbungsunterlagen wünschen und einen frankierten Rü-
ckumschlag beilegen, gehen wir davon aus, dass auf eine Rückgabe 
verzichtet wird. Ihre Bewerbungsunterlagen werden dann nicht zurückge-
sandt, sondern sechs Monate nach Abschluss des Bewerbungsverfah-
rens datenschutzgerecht vernichtet. Eine Weitergabe der Daten an Dritte 
erfolgt nicht. Mit der Einreichung Ihrer Bewerbung erklären Sie hierzu Ihr 
Einverständnis. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auf 
unserer Homepage (www.zv-derawa.de).
Sollten Sie Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten haben oder Ihr Recht auf Auskunft, Berichtigung 
oder Löschung sowie Widerruf geltend machen wollen, wenden Sie sich 
bitte an unseren Datenschutzbeauftragten (E-Mail: dsb@luense.net).

Als SHK Geselle bekommen Sie bei uns:
þ Stundenlohn e 20,13 brutto
þ	e 10,13 Auslöse pro Stunde netto
þ	e 50,00 Montage Anreise Pauschale
þ	Überstunden und Wochenendzulagen
þ	Urlaubs- und Weihnachtsgeld
 (in ganz D das beste Fachmänner-
 Zeitarbeits-Lohnangebot)

Klick www.gutarbeiten.de

CHERIER GmbH sucht
Elektroinstallateure, Tiefbauer 
und Auszubildende (m/w/d)
www.Elektriker-Leipzig.de
Tel. (0341) 4422590

NUTZE DEINE CHANCE DER STELLENMARKT FÜR LEIPZIG

Anzeigenwerbung im  
Leipziger Amtsblatt!

Telefon: 0341 / 21 81 1100

AUTOMARKT

Offen für Veränderungen
Umfrage: So hat die Pandemie die Einstellung der Menschen  

zur Arbeit beeinflusst
(djd). Die Pandemie hat die 
Art und Weise, wie wir leben 
und arbeiten, auf den Kopf 
gestellt. Und sie tut es noch 
immer. Was hat das mit den 
Menschen gemacht? Wie hat 
sich die Einstellung zum Home-
office und zu neuen digitalen 
Optionen in der Arbeitswelt 
verändert? Dieser Frage ging das 
Marktforschungsunternehmen 
Davies Hickman Partner nach, 
im Auftrag von Avaya, einem 
Anbieter von Cloud-Lösungen. 
Durchgeführt wurde die Studie 
in weltweit elf Ländern, das 
Ergebnis gibt es komplett unter 
www.avaya.com/de. Eine wich-
tige Erkenntnis: Frust entsteht bei 
vielen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern, wenn ihre Chefs 
an Technologien für effiziente 
Kommunikation und Zusam-
menarbeit sparen. 42 Prozent 
der Befragten beschreiben den 
Produktivitätsverlust aufgrund 
unzureichender Technik als 
Hemmschuh. Hier sind drei 
weitere Ergebnisse der Studie.
Homeoffice und „Work-from-
Anywhere“: 37 Prozent der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer in Deutschland schätzen 
die neuen Optionen, die sich in 
der Pandemie entwickelt haben. 
Im Durchschnitt aller Länder 

liegt der Wert mit 46 Prozent 
sogar noch deutlich höher. Bei 
zwölf Prozent der Befragten 
hierzulande konnte während 
der Pandemie eine Homeoffice-
Lösung nicht umgesetzt werden, 
global gesehen ein vergleichs-
weise hoher Wert. Zwei Drittel 
der Befragten in Deutschland 
fühlen sich glücklicher, wenn sie 
zumindest auch im Homeoffice 
arbeiten können, nur 16 Prozent 
stehen der Arbeit von zu Hause 
aus grundsätzlich skeptisch 
gegenüber.

Mehr „Workaholics“: Die Pan-
demie hat neue Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit hervor-
gebracht, doch viele Beschäf-
tigte wurden und werden aus 
Angst vor Arbeitsplatzverlust 
zu Workaholics. In Deutschland 
bezeichnen sich 28 Prozent so, 
international sind es sogar 39 
Prozent. Vier von zehn Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitneh-
mern in Deutschland fühlen 
sich gefangen in der täglichen 
Routine, 48 Prozent würden es 
gerne ein wenig ruhiger angehen 
lassen - wagen es aber nicht aus 
Angst vor Arbeitsplatzabbau.
Servicecenter erfüllen die Erwar-
tungen vielfach nicht: Das Ser-
vicecenter hat im Laufe der 
Pandemie oft den persönlichen 
Kontakt zwischen Anbieter 
und Kunden ersetzt, allerdings 
selten zur Zufriedenheit der 
Kunden. 79 Prozent von ihnen 
erwarten ein gutes Erlebnis im 
Servicecenter, aber nur 13 Pro-
zent der Unternehmen wurden 
dieser Erwartung gerecht. Die 
gute Nachricht zum Schluss ist, 
dass immerhin 25 Prozent der 
Befragten in Deutschland die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Servicecenter im Vergleich zu vor 
der Pandemie als warmherziger 
und empathischer empfanden.

Homeoffice und „Work-from-Anywhere“: Viele Arbeit- 
nehmer*innen in Deutschland schätzen die neuen Optionen, 
die sich in der Pandemie entwickelt haben.    Foto: djd/Avaya
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Ver-
wendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) 
verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleicherma-
ßen für alle Geschlechter.

Die Preise für die Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung 
der Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH ändern sich zum 
01.01.2022 wie folgt:

1. Trinkwasserpreise
Der Trinkwasserpreis setzt sich zusammen aus dem Basispreis, dem 
Bereitstellungspreis und dem Mengenpreis. Der Basispreis und der 
Bereitstellungspreis werden taggenau auf der Basis von 365 Tagen 
für den abgerechneten Leistungszeitraum berechnet.

1.1 Basispreis  Euro/Monat
 je betriebsfähiger Trinkwasseranlage  3,80
  zzgl. Umsatzsteuer 7 %  0,27
  Gesamtpreis 4,07

1.2 Bereitstellungspreis  Euro/Monat
  Der Bereitstellungspreis wird in Abhängigkeit 
 von der Größe des Trinkwasserzählers berechnet:

 –  bei Wasserzählern mit einer Nennleistung  
bis Qn 2,5 m³/h (Q3 4*) bis 10 m³/Jahr 5,57

  zzgl. Umsatzsteuer 7 %  0,39
  Gesamtpreis 5,96

 –  bei Wasserzählern mit einer Nennleistung  
bis Qn 2,5 m³/h (Q3 4*) über 10 bis 100 m³/Jahr 7,19

  zzgl. Umsatzsteuer 7 % 0,50
  Gesamtpreis 7,69

 –  bei Wasserzählern mit einer Nennleistung  
bis Qn 2,5 m³/h (Q3 4*) über 100 bis 200 m³/Jahr 8,41

  zzgl. Umsatzsteuer 7 % 0,59
  Gesamtpreis 9,00

 –  bei Wasserzählern mit einer Nennleistung  
bis Qn 2,5 m³/h (Q3 4*) über 200 bis 400 m³/Jahr 9,47

  zzgl. Umsatzsteuer 7 % 0,66
  Gesamtpreis 10,13

 –  bei Wasserzählern mit einer Nennleistung  
bis Qn 2,5 m³/h (Q3 4*) über 400 bis 1.000 m³/Jahr 34,53

  zzgl. Umsatzsteuer 7 % 2,42
  Gesamtpreis 36,95

 –  bei Wasserzählern mit einer Nennleistung  
bis Qn 2,5 m³/h (Q3 4*) über 1.000 m³/Jahr 47,34

  zzgl. Umsatzsteuer 7 % 3,31
  Gesamtpreis 50,65
 
 –  bei Wasserzählern mit einer Nennleistung  

bis Qn 6 m³/h (Q3 10*) bis 500 m³/Jahr 58,81 
 zzgl. Umsatzsteuer 7 % 4,12

  Gesamtpreis 62,93

 – bei Wasserzählern mit einer Nennleistung
    bis Qn 6 m³/h (Q3 10*) über 500 m³/Jahr 100,25
  zzgl. Umsatzsteuer 7 % 7,02
  Gesamtpreis 107,27

 –  bei Wasserzählern mit einer Nennleistung  
bis Qn 10 m³/h (Q3 16*) 222,77

  zzgl. Umsatzsteuer 7 % 15,59
  Gesamtpreis 238,36

 –  bei Wasserzählern mit einer Nennleistung  
bis Qn 15 m³/h (Q3 25*) 334,15

  zzgl. Umsatzsteuer 7 % 23,39
  Gesamtpreis 357,54

 –  bei Wasserzählern mit einer Nennleistung  
ab Qn 40 m³/h (Q3 63*) 891,08

  zzgl. Umsatzsteuer 7 % 92,38
  Gesamtpreis 953,46

*  Die bisherige Größenbezeichnung für Wasserzähler hat sich geändert. 
Die Kennzeichnung Qn (Nenndurchfluss) wird schrittweise durch Q3 
(Dauerdurchfluss) ersetzt.

1.3 Mengenpreis  Euro/m³
 Kubikmeterpreis, netto 1,94
  zzgl. Umsatzsteuer 7 % 0,14
  Gesamtpreis 2,08
 1 m³ = 1.000 Liter

2. Abwasserpreise  
2.1  Schmutzwasserpreise
Der Schmutzwasserpreis setzt sich zusammen aus dem Basispreis, 
dem Bereitstellungspreis und dem Mengenpreis. Der Basispreis und der 
Bereitstellungspreis werden taggenau auf der Basis von 365 Tagen 
für den abgerechneten Leistungszeitraum berechnet.

2.1.1 Basispreis Euro/Monat
  je betriebsfähiger Schmutzwasseranlage  3,00
  zzgl. Umsatzsteuer 19 %  0,57
  Gesamtpreis 3,57

2.1.2 Bereitstellungspreis  Euro/Monat
 Der Bereitstellungspreis wird in Abhängigkeit
  von der Größe des Trinkwasserzählers berechnet:

 –  bei Wasserzählern mit einer Nennleistung  
bis Qn 2,5 m³/h (Q3 4*) bis 10 m³/Jahr 2,31

  zzgl. Umsatzsteuer 19 %   0,44
  Gesamtpreis 2,75

Euro/Monat
 –  bei Wasserzählern mit einer Nennleistung  

bis Qn 2,5 m³/h (Q3 4*) über 10 bis 100 m³/Jahr 3,00
     zzgl. Umsatzsteuer 19 % 0,57
  Gesamtpreis 3,57

 –  bei Wasserzählern mit einer Nennleistung  
bis Qn 2,5 m³/h (Q3 4*) über 100 bis 200 m³/Jahr 3,46

  zzgl. Umsatzsteuer 19 % 0,66
  Gesamtpreis 4,12
 
 –  bei Wasserzählern mit einer Nennleistung  

bis Qn 2,5 m³/h (Q3 4*) über 200 bis 400 m³/Jahr 3,92
  zzgl. Umsatzsteuer 19 % 0,74
  Gesamtpreis 4,66
 
 –  bei Wasserzählern mit einer Nennleistung  

(Q3 4*) über 400 bis 1.000 m³/Jahr 14,31
  zzgl. Umsatzsteuer 19 % 2,72
  Gesamtpreis 17,03
 
 –  bei Wasserzählern mit einer Nennleistung  

bis Qn 2,5 m³/h (Q3 4*) über 1.000 m³/Jahr 19,61
  zzgl. Umsatzsteuer 19 % 3,73
  Gesamtpreis 23,34

 –  bei Wasserzählern mit einer Nennleistung  
bis Qn 6 m³/h (Q3 10*) bis 500 m³/Jahr 24,37

     zzgl. Umsatzsteuer 19 % 4,63
  Gesamtpreis 29,00

 –  bei Wasserzählern mit einer Nennleistung  
bis Qn 6 m³/h (Q3 10*) über 500 m³/Jahr 41,53

  zzgl. Umsatzsteuer 19 % 7,89
  Gesamtpreis 49,42

 –  bei Wasserzählern mit einer Nennleistung  
bis Qn 10 m³/h (Q3 16*) 92,29

  zzgl. Umsatzsteuer 19 % 17,54
  Gesamtpreis 109,83
 
 –  bei Wasserzählern mit einer Nennleistung  

bis Qn 15 m³/h (Q3 25*)  138,44
  zzgl. Umsatzsteuer 19 % 26,30
  Gesamtpreis 164,74
 
 –  bei Wasserzählern mit einer Nennleistung  

ab Qn 40 m³/h (Q3 63*)  369,17
  zzgl. Umsatzsteuer 19 % 70,14
  Gesamtpreis 439,31

*  Die bisherige Größenbezeichnung für Wasserzähler hat sich geändert. 
Die Kennzeichnung Qn (Nenndurchfluss) wird schrittweise durch 
Q3 (Dauerdurchfluss) ersetzt.

2.1.3 Mengenpreis 
 Einleitung von häuslichem Schmutzwasser Euro/m³ 
 (bei Einhaltung der Grenzwerte gem.  
 Anlage 1 der AEB-A) Kubikmeterpreis, netto 1,53
  zzgl. Umsatzsteuer 19 % 0,29
  Gesamtpreis 1,82

2.1.4 Starkverschmutzerzuschläge
(Grenzwerte nach Anlage 1 der AEB-A)
Für die Überschreitung der Grenzwerte für Schmutzwasser werden 
bei folgenden Parametern Zuschläge zum Schmutzwasserpreis er-
hoben:
   Euro/m³ Euro/kg
   je mg/l
 CSB – Chemischer Sauerstoffbedarf 0,00024 0,24
  zzgl. Umsatzsteuer 19 %  0,05
  Gesamtpreis  0,29

 TOC – organisch gebundener 
 Kohlenstoff, gesamt 0,00100 1,00
  zzgl. Umsatzsteuer 19 %  0,19
  Gesamtpreis  1,19

 TNb – gesamter gebundener Stickstoff 0,00621 6,21
  zzgl. Umsatzsteuer 19 %  1,18
  Gesamtpreis  7,39

 Phosphor, gesamt (P) 0,00446 4,46
  zzgl. Umsatzsteuer 19 %  0,85
  Gesamtpreis  5,31
    
 abfiltrierbare Stoffe (AFS)/  
 suspendierte Stoffe 0,00020 0,20
  zzgl. Umsatzsteuer 19 %  0,04
  Gesamtpreis  0,24

 AOX - adsorbierbare organisch
 gebundene Halogene  0,02237 22,37
  zzgl. Umsatzsteuer 19 %  4,25
  Gesamtpreis  26,62
   
 Quecksilber (Hg) 2,23690 2.236,90
  zzgl. Umsatzsteuer 19 %  425,01
  Gesamtpreis  2.661,91

 Kupfer (Cu)  0,04474 44,74
  zzgl. Umsatzsteuer 19 %  8,50
  Gesamtpreis  53,24

 Cadmium (Cd) 0,44738 447,38
  zzgl. Umsatzsteuer 19 %   85,00
  Gesamtpreis  532,38

 Chrom (Cr)  0,08948  89,48
  zzgl. Umsatzsteuer 19 %  17,00
  Gesamtpreis  106,48

 Nickel (Ni)  0,08948  89,48
  zzgl. Umsatzsteuer 19 %   17,00
  Gesamtpreis  106,48

 Blei (Pb)  0,08948  89,48
  zzgl. Umsatzsteuer 19 %  17,00
  Gesamtpreis  106,48

Öffentliche Bekanntmachung der 
Kommunale Wasserwerke Leipzig 
GmbH zur Geltung des Preisblattes 
für die Trinkwasserversorgung und 
Abwasserentsorgung.

Die Messung und Abrechnung erfolgt milligrammgenau. Die Abrech-
nung erfolgt grundsätzlich mit ge sonderter Rechnungslegung. Die 
gesonderten Vertrags bedingungen sind in den AEB-A geregelt.

2.2 Abwasserkontrolle Euro
 Zahlungsverpflichtung gemäß § 7 (5) der AEB-A
 Qualifizierte Stichprobe 150,00**
  zzgl. Umsatzsteuer 19 %  27,50**
  Gesamtpreis  178,50**

 Mehrstunden-Mischprobe 180,00** 
  zzgl. Umsatzsteuer 19 %   34,20**
  Gesamtpreis  214,20**

 Zahlungsverpflichtung gemäß § 8 (7) der AEB-A
 
 Kostenpflichtige Nachkontrolle   
 bei Fehleinbindung/Falscheinleitung 135,00 
  zzgl. Umsatzsteuer 19 %  25,65
  Gesamtpreis  160,65

 **zzgl. Laborkosten nach Aufwand 

2.3 Niederschlagswasserpreis Euro/m²abr. Jahr
Einleitung von Niederschlagswasser von Privatgrund stücken sowie 
von Flächen kommunaler und öffentlicher Einrichtung en (ohne öf-
fentliche Straßen, Wege und Plätze) auf Basis der angeschlossenen 
bebauten und versiegelten Flächen

0,84
  zzgl. Umsatzsteuer 19 % 0,16
  Gesamtpreis 1,00

Die Abrechnung erfolgt bei monatsanteiliger Nutzung taggenau.
Aabr. (m² abr. ) =   angeschlossene bebaute und befestigte Flächen (m²)
 x Versiegelungsgrade

2.4  Entsorgung von Inhalten aus Abwasser- 
  sammelgruben und Kleinkläranlagen Euro/m³
 (bei den Ziffern 2.4.1, 2.4.2 und 2.4.3 wird auf    
 Grundlage der Frischwassermenge abgerechnet)

2.4.1   Entsorgung von Schmutzwasser  
(bei Einhaltung der Grenzwerte nach Anlage 7 AEB-A) aus 
kundeneigenen Kleinkläranlagen ohne biologische Reini-
gungsstufe, die nicht dem Stand der Technik entsprechen 
(§ 7 Abs. 2 Satz 1 und 2 AbwS der Stadt Leipzig und des 
ZV WALL) und an eine öffentliche Abwasseranlage ange-
schlossen sind

 Basispreis: siehe 2.1.1 
 Bereitstellungspreis siehe 2.1.2
 Mengenpreis: siehe 2.1.3

2.4.2  Entsorgung von Schmutzwasser   
(bei Einhaltung der Grenzwerte nach Anlage 7 AEB-A) aus 
kun den eigenen Kleinkläranlagen mit biologischer Reini-
gungsstufe, die an eine öffentliche Abwasseranlage ange-
schlossen sind

 Basispreis: siehe 2.1.1
 Bereitstellungspreis siehe 2.1.2 
 Mengenpreis: 1,12
  zzgl. Umsatzsteuer 19 % 0,21
  Gesamtpreis 1,33

2.4.3  Entsorgung von Inhalten aus Abwassersammelgruben   
(außer Trockentoiletten) im Leistungsumfang gemäß § 2 
Absatz 1 der AEB-K

 Basispreis: siehe 2.1.1 
 Bereitstellungspreis siehe 2.1.2
 Mengenpreis: siehe 2.1.3

2.4.4  Entsorgung von Inhalten aus Kleinkläranlagen mit und ohne 
biologische Reinigungsstufe, die nicht an eine öffentliche 
Abwasserleitung angeschlossen sind, sowie Trockentoilet-
ten im Leistungsumfang gemäß § 2 Absatz 1 der AEB-K 
                   

  36,14
  zzgl. Umsatzsteuer 19 % 6,87
  Gesamtpreis 43,01

 Leistungsumfang:
  Im Leistungsumfang gemäß § 2 Absatz 1 der AEB-K für die 

Preise nach Ziffer 2.5 sind folgende Bedingungen enthal-
ten:

 – Schlauchlänge bis 60 m
 –  Entsorgungsleistungen in der Zeit von Montag bis Frei-

tag von 6 bis 20 Uhr (unter Berücksichtigung gesetzlicher 
Vorgaben, insbesondere des Bundesimmissionsschutz-
gesetzes)

 –  Abpumpen und Transport

 Rundungsregeln:
  Entsorgungsmengen unter 1 m³ werden auf volle m³ aufge-

rundet. Ab 1 m³ werden angefangene halbe m³ wie folgt ab-
gerundet: 

 –   Mengen von ..,1 bis ..,4 werden auf volle m³ abgerundet 
 –  Mengen von ..,6 bis ..,9 werden auf halbe m³ abgerundet

  Mehraufwendungen werden von der Gesellschaft geson-
dert in Rechnung gestellt.

2.5 Entsorgungsdienstleistungen Euro/m³
2.5.1 Befristete Einleitung von unbelastetem Wasser aus   
 Grundwasserabsenkung, Baugrubenentwässerung 1,60
  zzgl. Umsatzsteuer 19 % 0,30
  Gesamtpreis 1,90

2.5.2 Drainagewasser 1,60
  zzgl. Umsatzsteuer 19 % 0,30
  Gesamtpreis 1,90

Die vorgenannten Entsorgungen werden nur im Rahmen 
der technischen Möglichkeiten übernommen.

2.5.3  Für die befristete Entsorgung von belastetem Grundwasser 
werden der Mengenpreis gemäß 2.1.3 und der Starkver-
schmutzerzuschlag je nach Belastung entsprechend Ziffer 
2.1.4 erhoben.

3. Mobile Versorgung
 Standrohre  Euro
 Grundbetrag 25,00
  zzgl. Umsatzsteuer 7%   1,75
  Gesamtpreis  26,75

 Tagessatz für die Ausleihe  4,80
  zzgl. Umsatzsteuer 7%   0,34
  Gesamtpreis   5,14

 Bei Nutzung des Standrohres zur Bereitstellung von Trink- 
 wasser ist eine Freigabeuntersuchung verpflichtend.  
 Freigabeuntersuchung 70,00
  zzgl. Umsatzsteuer 7%   4,90
  Gesamtpreis  74,90 

Für die Leihe eines Standrohres ist grundsätzlich eine Sicherheits-- 
leistung zu hinterlegen. Die Sicherheitsleistung wird nach Rückgabe 
des Standrohres mit dem Entgelt verrechnet.
 
 Sicherheitsleistung: 500,00

Die verbrauchte Menge wird abgelesen und mit dem geltenden Trink-
wassermengenpreis gem. 1.3 und, soweit zutreffend, mit den jeweils 
geltenden Mengenpreisen für die Schmutzwasserentsorgung gem. 2.1.3 
berechnet.

4.  Mahnkosten Euro
  Mahnung 2,30

5.  Sperrung und Aufhebung von Sperrungen 
 auf Kundenwunsch  Euro
 Trinkwasserhausanschluss: 
 Sperrung  163,00
  zzgl. Umsatzsteuer 7 % 11,41
  Gesamtpreis 174,41

 Aufhebung der Sperrung 163,00
  zzgl. Umsatzsteuer 7 % 11,41
  Gesamtpreis 174,41

 Hygieneuntersuchung 
 (bei Aufhebung der Sperrung mehr als 4 Wochen
 nach der Sperrung) 50,00
  zzgl. Umsatzsteuer 7 % 3,50
  Gesamtpreis 53,50

6.  Sperrung und Aufhebung von Sperrungen
 wegen Versorgungseinstellung Euro
 Persönliche Zustellung der Sperrbriefe 50,00
 
 Trinkwasserhausanschluss:
 Sperrung  68,00
 
 Aufhebung der Sperrung 50,00
  zzgl. Umsatzsteuer 7 % 3,50
  Gesamtpreis 53,50

7.  Kostenpflichtiger Zählerwechsel  Euro
  Ein Zählerwechsel/-ersatz wird kostenpflichtig, wenn der 

Anschlussnehmer/Kunde die Beschädigung oder das Ab-
handenkommen zu vertreten hat (z.  B. durch ungenügende 
Sicherung zerfrorene, zerstörte oder gestohlene Zähler).

 Zählergröße Qn 2,5 bis Qn 10 (Q3 4 bis Q3 16)* 150,00
 Zählergröße Qn 15 bis Qn 60 (Q3 25 bis Q3 100)* 515,00
 Zählergröße Qn 150 (Q3 250)*  725,00

*  Die bisherige Größenbezeichnung für Wasserzähler hat sich ge-
ändert. Die Kennzeichnung Qn (Nenndurchfluss) wird schrittweise 
durch Q3 (Dauerdurchfluss) ersetzt.

8. Rechnungslegung auf Veranlassung 
 des Kunden (Rechnungskorrektur) Euro
  Eine Rechnungslegung auf Veranlassung des Kunden liegt 

vor, wenn der Anschlussnehmer/ Kunde eine Rechnungs-
korrektur wünscht (z. B. bei fehlendem Zählerstand oder 
verspäteter Meldung von Schmutzwasserabsetzungen und 
Eigentümerwechseln).

   17,23
  zzgl. Umsatzsteuer 19 %   3,27
  Gesamtpreis  20,50

Alle Geschäftsbedingungen der Leipziger Wasserwerke sind im In-
ternet einsehbar unter www.L.de/wasserwerke sowie im Energie- 
und Umweltzentrum in der Katharinenstraße 17 in Leipzig erhältlich. 
Gern senden wir Ihnen die Unterlagen auch zu.

Schreiben Sie uns:
Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH
Postfach 10 03 53, 04003 Leipzig
 
Service: 
Telefon: 0341 969-2222
E-Mail: wasserwerke@L.de

24-Stunden-
Entstörungsdienst: 
Telefon: 0341 969-2100

www.L.de/wasserwerke
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Wohnmobile /-wagen

Kaufe Wohnmobile & Wohnwagen
03944-36160, Fa. www.wm-aw.de

Achtung Campingplatzauf-
lösung! Mehrere Wohnwagen 
im guten Zustand preisgüns-
tig abzugeben. Termin unter 
0152 - 33 96 35 13.

PKW-Ankauf, Tel. 4 41 06 61
Schaller Automobile, Plautstr. 17

Ankauf PKW

Bücher
+++ BÜCHER wegwerfen? Nein bitte nicht! 
Wir nehmen jedes Buch kostenlos an. Nun auch 
Postkarten, CDs, DVDs, alte Fotos, Grafiken 
+++ Antiquariat Central W33 Georg Schwarz 
Str. 12 / Mo-Frei 12-18 / Leipzig - 24842370

BEKANNTMACHUNG

Entrümpelung

Suche Eigentumswohnung von Privat,  
( 01579-2342413

Immobilienkaufgesuche/Eigentumswohnungen

Ich suche eine
Suche Eigentumswohnung

Eigentumswohnung
von privat in oder um Leipzig.

0 1 5 2  5 3 3  0 9 4  5 5
Vielen Dank und liebe Grüße.

Julius Schindler

Eigentumswohnung

Entrümpelung, Kleintransporte,
Haushaltsauflösungen u.v.m.
Fa. Slowiok / DIE ZWEI % (0341) 5642016

Kein Anschluss für Störenfriede
(djd). Telefonwerbung nervt - 
und nimmt spürbar zu. Über 
63.000 Beschwerden gingen 
dazu laut Statista 2020 bei der 
Bundesnetzagentur ein, das 
sind gut 6.000 Fälle mehr als 
im Jahr zuvor und damit ein 
neuer Negativrekord. Doch 
nicht nur Werbeanrufe stö-

ren, sondern auch Umfragen, 
Spam-Anrufe, automatisierte 
Wählautomaten und Stalker. 
Mit der passenden Technik 
lassen sich Störenfriede jedoch 
einfach abschalten. Geräte wie 
das Panasonic Schnurlostelefon 
KX-TG6861 verfügen dazu über 
leistungsstarke Filterfunktio-

nen und sind in der Lage, auto-
matisierte Anrufe zu erkennen 
sowie zu blockieren. Das Tele-
fon zum Einsteigerpreis bietet 
eine Sperrtaste im Tastenfeld. 
Damit lassen sich lästige und 
unerwünschte Anrufer mit nur 
zwei Klicks der persönlichen 
„Blacklist“ hinzufügen.
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